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Leitartikel

Der Aufstand gegen die Unwissenheit hat noch nicht 
begonnen 

Warum geht es mit dem Schweizer E-Gov-
ernment so langsam vorwärts? Wegen des 
Föderalismus? Wegen des Gärtlidenkens? 
Wegen der Resistenz der Verwaltung gegen 
Zusammenarbeit und die Good Practices der 
anderen? Weil einige Bundesämter die Stan-
dards von eCH gar nicht einmal ignorieren? 
Weil Leadership fehlt? Alles nicht ganz 
falsch, aber in Summe erklärt es 20% der 
Schwierigkeiten. Für 80% ist eine andere 
Ursache verantwortlich.

Der Strategieprozess der letzten zwei Jah-
re liefert aufschlussreiche Hinweise. Es ging 
dabei um die Aufbauorganisation und die 
Finanzierung: zuerst um die Frage, wie gross 
die Geschäftsstelle sein soll, und dann um 
die Frage, wie man in Zukunft Geld verteilt. 
Das Ergebnis ist – zur Zeit des Verfassens 
dieses Editorials – ein Strategieentwurf, der 
ein verwaltungsinternes Gremium vorsieht, 
das in enger Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle Steuergeld von Bund und Kan-
tonen verteilt. Durch triviale Zielvorgaben, 
die Verabschiedung von Wissenschaft und 
Wirtschaft aus den Entscheidungsprozessen 
und die Abschirmung der Aktivitäten vor 
der Kontrolle durch den Souverän soll in 
Zukunft ein effizientes Handeln ermöglicht 
werden. Die Logik dahinter: Weil E-Govern-
ment nicht genügend legitimiert ist, ver-
wirklicht man es im geschützten Rahmen. 
Insbesondere das Open Government.

Vergleicht man das Resultat des Strategieprozesses mit Michael 
Porters klassischem HBR-Artikel zur Frage, was denn Strategie 
wirklich ist, dann kommt man zum Schluss, dass der vorliegende 
Entwurf weder eine Strategie ist noch operationale Exzellenz an-
strebt. Ordnet man den Strategieentwurf in Mintzbergs Strategie-Sa-
fari ein, landet man irgendwie und sowieso bei der Machtschule. 
Und betrachtet man den Entwurf pragmatisch, so entsteht der Ver-
dacht, dass die Verantwortlichen wenig über Strategieentwicklung 
wussten. 

Die griechische Strategie der Schweiz
Interessant ist, wie Kollegen aus dem Ausland das beurteilen: 

Ein von uns geschätzter griechischer Partner fand den vorliegenden 
Strategieentwurf toll, weil er eine unerträgliche Situation schaffe, 
in der das Volk irgendwann schon verlangen werde, dass man etwas 
Vernünftiges tue. Fragt sich, ob es eventuell beabsichtigt war, dass 
der Strategieprozess so weit ins Schilf hinausgeriet. Und wenn ja, 
von wem?

Konkret: Warum wird im Strategieentwurf nicht die Optimierung 
der Datennutzung in der Verwaltung angesprochen, die so zentral 

ist für das E-Government? Warum kommt die Vision der drei Kern-
register (natürliche Personen, rechtliche Personen, Objekte – inte-
griert mit einem eID-Ökosystem) nicht vor? Warum gibt es kein 
Konzept für den Aufbau einer Infrastruktur für die digitalisierte 
Gesellschaft und Wirtschaft, das die kritischen Randbedingungen 
benennt und berücksichtigt? Warum hat man nicht in einer Stunde 
eine sinnvolle, klare und nachvollziehbare Strategie formuliert, 
statt in Tausenden von Stunden ein auf Intransparenz fokussiertes 
Organisationskonzept zu entwickeln? 

Wir wissen es nicht. Möglich, dass es sich um kühle Machttaktik 
handelt. Aber nehmen wir an, es war keine Absicht. Warum ist dann 
dieses sehr spezielle Ergebnis herausgekommen? Eine billige Ant-
wort lautet: Es gab zu wenig Zeit, um die Sachen genügend zu be-
sprechen. Diese Antwort ist deshalb billig, weil erstens viel und 
lange gesprochen wurde – nur dass das Set-up auf das Unwesentli-
che abzielte und die Diskussion des Wesentlichen verhinderte – und 
zweitens genügend Zeit zum Austausch nie vorhanden ist und des-
halb Zeitsparen zu einer guten Organisation dazugehört. 

Die Formel-1-Frage
Die teure Antwort ist nicht schwierig zu finden, klingt aber leider 

etwas unfein. Gute Arbeit im E-Government benötigt E-Govern-
ment-spezifisches Wissen plus betriebsökonomisches, informa-
tionstechnisches und juristisches Fachwissen. Den Einsatz von 
E-Govern ment muss man lernen. Lebenserfahrung oder irgendein 
anderer wertvoller Besitz – gute Beziehungen und Macht oder die 
Ausbildung in einer Disziplin, die im E-Government eine Rolle 
spielt – helfen sehr, reichen aber für den Erfolg nicht aus. Ein E- 
Government-Projekt gut auszuführen, ist ähnlich anspruchsvoll, 
wie einen Formel-1-Wagen sicher und schnell zu steuern. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden: Ich meine nicht, einen Grand Prix zu 
gewinnen. Ich meine nur das sichere und schnelle Fahren mit einem 
Formel-1-Auto. Schon das verlangt beträchtliches Können. Eine 
Spielzeugautosammlung oder ein ferngesteuertes Spielzeugrenn-
auto sind zwar Schritte in die richtige Richtung, genügen aber nicht. 

Machen wir ein Gedankenexperiment: Was käme dabei heraus, 
wenn für ein Formel-1-Wochenende die Rennfahrer durch zufällig 
ausgewählte Alltagsfahrer ersetzt würden – und lassen wir dabei 
ruhig zu, dass diese aus dem besten Drittel der Alltagsfahrer aus-
gewählt werden. Ja meinetwegen sogar aus den besten 10 oder sogar 
aus den besten 5%. Was wäre wohl das Ergebnis? Die Antwort ist: 
Selbst das beste Prozent der Alltagsfahrer braucht längeres Training, 
bevor man ihm guten Gewissens einen Formel-1-Wagen anvertrau-
en kann. Alles andere wäre fahrlässig. Demgegenüber ist E-Govern-
ment das Feld für die Sonntagsfahrer, auf dem jeder fahren kann, 
was auch immer er oder sie nicht gelernt hat. Unterschwellig gibt 
es sogar häufig ein beträchtliches Mass an Aggression gegen Fach-
expertise. 

Das demotivierende Ziel «Normalität»
Die beliebte «Vision», dass E-Government möglichst bald von 

der Agenda verschwinden soll – E-Government wird zu Government, 
weil es «normal» geworden ist –, ist einer der dicksten Knüppel 

Prof. Dr. Reinhard Riedl 
Wissenschaftlicher Leiter  
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
reinhard.riedl@bfh.ch
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zwischen den Beinen des Schweizer E-Governments. Denn auf 
Deutsch bedeutet diese Vision nichts anderes, als dass Ausbildung 
in E-Government praktisch wertlos und Weiterbildung überflüssig 
ist. Viel demotivierender kann man eine Vision gar nicht formulie-
ren. Wie wollen Sie junge Menschen in E-Government unterrichten, 
wenn die E-Government-Leader auf das Verschwinden des Themas 
hoffen? 

Man sollte sich keine Illusionen machen: Das Image des Staats-
diensts bei den jungen Schweizerinnen und Schweizern ist schlecht. 
Nicht etwa weil man ihnen misstraut – ganz im Gegenteil! –, sondern 
weil man ihre Arbeit für anspruchslos hält. Kaum ein Student kann 
sich einen kreativen Staatsdiener mit hoher Leistungsfähigkeit oder 
gar Führungsstärke vorstellen. Man meint zwar durchaus, dass die 
schon recht seien, aber man hält sie auch für belanglos. Rein sta-
tistisch steht dem zwar gegenüber, dass die Studierendenzahlen in 
unseren E-Government-Vorlesungen von Jahr zu Jahr zunehmen 
und mit dem Interesse auch das Niveau steigt. Aber es ist jedes Mal 
äusserst anstrengend, die Studierenden in der Vorlesung für Ver-
waltungsinnovationen zu interessieren oder sie gar für strategische 
Führung in der Verwaltung zu begeistern. 

Immerhin: Noch gelingt es in der Ausbildung, Studierende für 
E-Government zu interessieren – und sogar mit wachsendem Erfolg. 
In der Weiterbildung hat aber die Knüppelvision voll zugeschlagen. 
Hier ist das an sich schon bescheidene Interesse seit Jahren rück-
läufig. Bei Veranstaltungen sind fachlich hohe Ansprüche mittler-
weile Garant für kleine Teilnehmerzahlen. Wird E-Government-Aus-
bildung gar als Teil einer Zertifikatweiterbildung angeboten, liegt 
die Schmerzgrenze bei maximal zwei Tagen. Manchmal ist bei 
Nichtinformatikern aus der Verwaltung sogar das Thema Informa-
tionstechnologie (IT) populärer als das Thema E-Government! Dass 
es für eine Karriere in der Verwaltung sinnvoll ist, etwas von stra-
tegischem IT-Management zu verstehen, leuchtet vielen eher ein 
als der Nutzen einer Beschäftigung mit E-Government. 

Die Macht von Unwissen und von Wissen
Natürlich gibt es nachvollziehbare Gründe, auf die Ent-Thema-

tisierung des E-Governments zu hoffen: Wenn man unter E-Govern-
ment die Digitalisierung der Verwaltung versteht, dann darf man 
hoffen, dass die irgendwann abgeschlossen sein wird. Oder anders 
gesagt: Wer existierende Prozesse digital einbetonieren will, um 
nie wieder über Innovationen in der Verwaltung nachdenken zu 
müssen, der tut recht daran, den Zustand von fachlicher Unwissen-
heit im E-Government aufrechtzuerhalten. Gleiches gilt für jene, 
die die Zahl der Staatsdiener vergrössern wollen. Ihnen allen nützt 
das Fach-Unwissen.

Umgekehrt sind im Ausland die E-Government-Spezialisten vor 
allem dadurch aufgefallen, dass sie die Verwaltung selber sehr gut 
verstanden und die Alltagsarbeit revolutionär verbessert haben, 
vor allem was die Ablauforganisation und was die Organisations-
kultur betrifft. Dass beispielsweise das alte Verwaltungsprinzip aus 
dem Weihnachtsevangelium «ein jeder in seiner Stadt» in Österreich 
nicht mehr gilt, ist eine Idee aus der IT, die durch Organisations-
veränderungen mit Technikunterstützung umgesetzt wurde. Ex-
emplum docet, exempla obscurant. 

Das Nutzen neuer Freiräume 
Das eigentlich Spannende ist, dass durch den Technologiefort-

schritt in der Kommunikation und Informationsverarbeitung neue 

Freiräume für die Organisation der Verwaltung geschaffen werden, 
die man für E-Government nutzen kann. Diese Freiräume zu erken-
nen und zu verstehen, wird uns noch einige Zeit beschäftigen – und 
wenn wir dann das resultierende E-Government-Programm abge-
arbeitet haben, wird der weitere Technologiefortschritt neue Frei-
räume ermöglichen. Anders gesagt: Dank E-Government kann die 
Verwaltung immer komplexere Aufgaben bewältigen. Sie wird 
besser, denn ihre Mitarbeitenden verrichten bessere Arbeit.

Vielen erscheint diese Entwicklung wie ein hoffnungsloses Tret-
rad, dem man nur mit Verweigerung entgehen kann, beispielswei-
se in Form von fachlicher Inkompetenz. Ich halte dagegen: Fort-
schritt ist eine conditio humana. Unsere Vorfahren haben 
irgendwann in der Vergangenheit ein paar Naturkatastrophen 
überlebt, die sie nicht hätten überleben können, wenn sie sich nicht 
auf Fortschritt eingelassen hätten. Seither wird unser Leben stark 
durch Wissen und Technologie mitbestimmt. Das ist die eigentliche 
«Normalität».

Im Ernst: Fachwissen, Fachverständnis, fachliche Fähigkeiten 
und fachliche Begeisterung für E-Government haben einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Zukunftsfähigkeit der Schweizer Ver-
waltung. Wer den Staat schwächen will, braucht nur die E-Govern-
ment-Fachausbildung zu verhindern. Wer einen fitten Staat will, 
muss dagegen in Ausbildungen investieren. Aktuell hat die über-
zeugte Fachinkompetenz die Oberhand. Der Aufstand gegen die 
Herrschaft der Unwissenheit hat noch nicht begonnen. Aber er ist 
schon da. Er ruht in den Freiräumen … 

Herzlichst, Ihr Reinhard Riedl

Jusletter IT zum Thema «Big Data»

Der Jusletter IT zum Thema «Big Data» ist im Mai erschienen  
und unter jusletter-it.weblaw.ch abrufbar. Gasteditor ist Prof. 
Dr. Reinhard Riedl.
Jusletter IT erscheint vier Mal im Jahr ausschliesslich online. Im 
Fokus der Zeitschrift stehen die Themenbereiche IT und Recht. 
Spezialisierte Praktiker und Wissenschaftler aus verschiedenen 
Ländern verfassen qualitativ hochstehende, themenspezifische 
und rechtsgebietsübergreifende Beiträge in deutscher und/oder 
englischer Sprache.
Herausgegeben wird Jusletter IT von Erich Schweighofer, ao. 
Univ.-Professor, Wien (AT) und Franz Kummer, lic. iur., Inhaber 
Weblaw AG, Bern (CH).



«eGov Präsenz» 1/16: E-Government Trends 2016–2025
Die eGov Präsenz 1/16 wird sich mit dem Thema Zukunftstrends beschäftigen.  
Wir laden Sie ein, dafür Fachbeiträge, Reflexionen und Thesenpapiere einzureichen. 

Interessante Themen für Grundsatzbeiträge sind (unter anderem, aber nicht nur):
 – Was bedeutet der Wandel hin zur Digitalen Gesellschaft für die Verwaltung?
 – Welche Bedürfnisse hat eine digitale Wirtschaft an das E-Government?
 – Wie ändert sich der Staat durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung?
 – Wo entstehen neue Regulierungsbedürfnisse durch die Digitalisierung?

Interessante Themen für konkrete Fachbeiträge sind (unter anderem, aber nicht nur):
 – Cloud Computing und Plug-and-play E-Government
 – Vollintegrierte Register und Datendienste
 – Organisationsübergreifende Geschäftsprozessintegration
 – Personalisierte E-Government Portale
 – Big Data in der Verwaltung und/oder in der Politik
 – Internet of Things für die Verwaltung
 – Triple-O Government (Open Data, Open Services, Open Process)
 – E-Partizipation und Open Innovation
 – Public Value Konzepte als Ersatz für Geschäftsmodelle 
 – Einsatz von Ökosystem-Modellen in der strategischen Steuerung

Einreichung der Beiträge: Bitte senden Sie Ihre Vorschläge (Abstract, max. 1000 Zeichen)  
bis am Montag, 24. August 2015 an egov-praesenz@bfh.ch.
Redaktionsschluss der zwei- bis dreiseitigen Artikel ist der Freitag, 23. Oktober 2015.  
Die Ausgabe 1/16 erscheint im Februar 2016.

Annahme der Artikel: Angenommen werden Beiträge in den Kategorien Forschung/Analyse, 
 Praxis Schweiz und Praxis international. PR-Artikel sind nur in Form eines Inserates zugelas-
sen. Es besteht keine Garantie für die Aufnahme eines Beitrages in die Zeitschrift.

Sprache: Es werden Artikel in deutscher, französischer und englischer Sprache akzeptiert.

Als Autorin oder Autor bietet Ihnen die Fachzeitschrift «eGov Präsenz» die Möglichkeit, Ihren 
Beitrag einem internationalen Publikum von Entscheidungstragenden in Politik, öffentlicher 
Verwaltung und Wirtschaft zu präsentieren.  

for Papers
Call 

‣ Wirtschaft | E-Government-Institut
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Redaktion «eGov Präsenz» 
Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die Ausgabe 2/15 der «eGov 
Präsenz» zum Thema «Marketing und Ser-
vice-Design» in den Händen. Die Fachzeit-
schrift für E-Government in der Schweiz und 
im deutschsprachigen Ausland ist eine un-
abhängige, internationale Publikations-
plattform, in der ausschliesslich Fachartikel 
ohne Publicity-Charakter veröffentlicht 
werden. 

Die nächste Ausgabe erscheint im Febru-
ar 2016 zum Thema «E-Government-Trends 
2016–2025». Möchten Sie diese Ausgabe 
als Plattform für Ihr Inserat nutzen oder ei-
nen Artikel verfassen? Sie erreichen so die 
Entscheidungsträger in der öffentlichen 
Verwaltung auf Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesebene.

Detaillierte Informationen finden Sie unter egov-praesenz.ch, 
oder kontaktieren Sie mich direkt: egov-praesenz@bfh.ch.

Ich wünsche gute Unterhaltung beim Lesen.

Anja Gerzner 
Chefredaktorin  
eGov Präsenz 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
anja.gerzner@bfh.ch

Events und Daten

Abstract einreichen eGov Präsenz 1/2016: E-Govern-
ment-Trends 2016–2025
bis Montag, 24. August 2015, an egov-praesenz@bfh.ch
Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3.

Messe GOV@CH
Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. August 2015
Messe Zürich, Kontakt: konrad.walser@bfh.ch 

Konferenz «Discrimination in the Labor Market»
Freitag, 28., und Samstag, 29. August 2015
Berner Fachhochschule, Fachbereich Wirtschaft,  
Brücken strasse 73, 3005 Bern
Detaillierte Informationen finden Sie unter wirtschaft.bfh.ch/
LMDiscrimination
Kontakt: elizabeth.richle@bfh.ch 

Workshop «BPM im öffentlichen Sektor», GI-Konferenz 
 Informatik 2015, Cottbus
Samstag, 29. August 2015
Kontakt: konrad.walser@bfh.ch 

BPM4EGOV: Modelliert ihr noch, oder «läuft» es schon?
Freitag, 11. September 2015
Bern Wankdorf
Kontakt: konrad.walser@bfh.ch 

Dual EGOV 2015 and ePart 2015 conference
Sonntag, 30. August 2015, bis Mittwoch, 2. September 2015
Local host: University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
Location: Electra Palace Hotel

EGOVIS 2015: 4th International Conference on Electronic 
Government and the Information Systems Perspective
Dienstag, 1. September 2015, bis Freitag, 4. September 
Valencia, Spanien

eGov Fokus 2/2015: E-Democracy – neue Formen der 
 Partizipation
Freitag, 6. November 2015
Rathaus Bern
Kontakt: ines.heer@bfh.ch 

HICSS: Hawaii International Conference on System Sciences 
2016 
Dienstag, 5. Januar 2016, bis Freitag, 8. Januar 2016 Hawaii, 
USA
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«Zürich als smarte Destination: digital, nachhaltig 
und kultiviert.»

Sie haben einen erfolgreichen Relaunch von zuerich.com  
hinter sich. Was waren da Ihre Prioritäten?

Die digitale Welt verändert sich derzeit rasch: 2008 wäre un sere 
Priorität in der Distribution gelegen, mittlerweile ist dieser Bereich 
in den Händen von OTA’s wie booking.com. Daher war für uns klar, 
dass Inspiration und Information im Vordergrund stehen muss. Das 
heisst, Gäste auf zuerich.com sollen rasch in die Welt von Zürich 
eintauchen können und konkrete, relevante Tipps erhalten. Dazu 
haben wir den Shop in die zweite Ebene verbannt, dafür Bildern, 
Karten oder Videos viel mehr Raum gegeben. Zusätzlich ist die neue 
Website auf eine mobile Anwendung ausgelegt, was uns nicht zuletzt 
die verschiedenen Awards beim Best of Swiss Web eingetragen hat. 
Zuletzt ist sicher noch die Integration unserer crossmedialen Kam-
pagnen zu erwähnen, wo die Kunden via Teaser-Videos auf ver-
schiedenste Plattformen auf unsere Seite gelenkt werden und dann 
geführt von Zürcherinnen und Zürchern in die Tiefe tauchen kön-
nen.

Warum Zürcherinnen und Zürcher als Protagonisten und  
Bindeglieder zwischen Kampagne und Website?

2013 wurde im Rahmen der European Cities Marketing, einem 
Verbund der touristischen Metropolen in Europa, eine weltweite 
Befragung von über 10 000 Weekend-Touristen durchgeführt. Zu-
erst wurde da gefragt, was denn für einen besonders gelungenen 
Weekend-Trip besonders wichtig sei. Ganz klar auf dem ersten Rang, 
vor Service im Hotel oder in der Gastronomie, stand da die Freund-
lichkeit der lokalen Bevölkerung. So haben wir uns entschlossen, 
die Schönheiten der Stadt mittels verschiedener Persönlichkeiten 
und Charakteren zu erzählen. Das funktioniert auch wunderbar auf 
der Website, wo diese Personen dann sogar direkt ihre persönlichen 
Lieblingsorte angeben können. Diese kann ein Besucher mit einem 
Klick auf die Favoritenliste spielen – so schliessen wir den Kreis 
von der Kampagne bis zum persönlichen Reiseprogramm eines 
Zürich-Besuchenden.

Sie haben die tiefere Gewichtung des Shops für Hotel
buchungen angetönt. Sind damit die Hoteliers, also Ihre 
 Auftraggeber, zufrieden?

Unser Auftrag ist die Positionierung und Vermarktung der Des-
tination Zürich in vierzehn Märkten weltweit. Wir sind mit 70 Fest-
angestellten, 60 Reiseleitern und einem Budget von rund 19 Mil-
lionen Franken für Schweizer Verhältnisse gut aufgestellt. Das 
Budget finanzieren wir sogar zu über 92% aus privatwirtschaftli-
chen Mitteln. Somit suchen wir ständig nach höherer Effizienz in 

der Vermarktung. Viel Geld in einen neuen Shop zu investieren, 
wenn zeitgleich Booking.com ein x-faches investieren kann, er-
scheint uns wenig zielführend. Somit optimieren wir den bestehen-
den Shop und entwickeln neue, innovative Lösungen, die den 
 Hoteliers mehr bringen. Eine solche Lösung ist beispielsweise un-
sere integrierte Paketlösung für Suchmaschinen-Marketing: Mit-
glieder-Hotels können direkt bei uns ihr gesamtes Suchmaschi-
nen-Marketing machen und wir beraten sie dabei auch in der 
Suchmaschinen- sowie Conversion-Optimierung. So erzeugen wir 
mehr Verkehr direkt auf den Webseiten der Hotels, die mit den rich-
tigen Angeboten einen Kunden überzeugen können direkt da zu 
buchen. Die Buchung ist dann nicht bei uns im Shop, aber für den 
Hotelier im kostengünstigsten Kanal. 

Haben Sie noch weitere Beispiele von digitaler Innovation?

Ja, vor kurzen haben wir den «Digitalen Concierge» lanciert. Da-
bei wollen wir die verstaubte Hotelmappe in den über 10 000 Ho-
telzimmern unserer Destination den Garaus machen. Wir statten 
alle Zimmer von allen Hotels kostenlos mit einem Tablet aus. So 
erhält jeder Gast in Zürich seinen digitalen Begleiter. Am Anfang 
wird das im Zimmer sein, wo der Gast direkt auf Services des Hotels 
zugreifen kann oder sich über das Angebot in Zürich bei uns infor-
mieren kann. In einem zweiten Schritt ist denkbar, dass die Tablets 
mitgenommen werden können – und wir so vielleicht sogar das 
Roaming-Problem abschwächen können. Langsam entwickelt sich 
Zürich zur ersten digitalen Destination der Welt.

Sie haben vorhin die Positionierung erwähnt. Wie sieht die 
aus und fliesst diese auch in die digitale Umsetzung ein?

Wir vermarkten Zürich über drei sogenannte Markenbausteine: 
Urban, Cultural und Natural Zürich. Dabei haben wir die jeweiligen 
Inhalte pro Markenbaustein genau definiert. So geben wir Zürich 
ein etwas schärferes Gesicht: Das urbane und kulturelle Zürich 
macht uns zur Metropole, das natürliche Zürich unterscheidet uns 
von unserer Konkurrenz – wo kann ich sonst rasch über Mittag in 
den See oder den Fluss baden gehen? Die Positionierung hinter 
diesen Markenbausteinen basiert auf vier Säulen: Wasser-, Erlebnis-, 
Schweizer- und Boutique-Metropole. Dabei ist das letzte ganz wich-
tig, denn wir sehen uns tatsächlich als Metropole und nicht als 
grössere Stadt, aber halt‚ Boutique. Wir möchten den Gästen sozu-
sagen «Feriengefühl in der Metropole» vermitteln. Wenn Sie mit 
einem Expat in Zürich sprechen, warum es ihm hier so gut gefällt, 
werden Sie wahrscheinlich eine Antwort in genau diese Richtung 
hören: Ich arbeite da, wo ich auch Ferien machen würde. Diese  ganze 
Positionierung bildet die Basis unserer gesamten Marketingarbeit 
und dazu gehört auch die Internet-Präsenz.

Reinhard Riedl spricht mit dem Direktor von Zürich Tourismus über die neue Website und das Marketing von 
Zürich Tourismus. 

Interview: Prof. Dr. Reinhard Riedl



Martin Sturzenegger

Vor Antritt der Stellung als Direktor von Zürich Tourismus im Jahr 
2013 steuerte Martin Sturzenegger als Mitglied der Geschäfts-
leitung das Marketing und den Vertrieb bei der Rhätischen Bahn. 
Zuvor hatte er während acht Jahren bei den Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBB) in verschiedenen Führungsfunktionen 
 gearbeitet. Im Jahr 2001 hatte er die Swissair verlassen, wo er 
als Leiter Key Accounts der deutschen Schweiz tätig gewesen  
war.
Berufsbegleitend studierte Martin Sturzenegger Betriebsöko-
nomie und machte einen Masterabschluss an der Manchester 
Business School.

© Bettina Diel / info@bettinadiel.de
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Wie docken Sie in diesem Zusammenhang die Social Media an?

Das ist tatsächlich ein spannendes Feld, sowohl in der täglichen 
Marketingarbeit, als auch in der Frage der Positionierung. Wir sehen 
das so, dass Social Media auch ein Teil des Branding einer Destina-
tion ist. Was Menschen in den Social Media schreiben, teilen oder 
bewerten gibt der Destination ein Gesicht. Zudem ist die Reich weite 
von sozialen Kanälen oder Protagonisten teilweise den klassischen 
Kommunikationskanälen überlegen. In diesem Bereich investieren 
wir viel und tasten uns immer weiter vor. Vor kurzem haben wir ein 
grosses Instameet veranstaltet, in dieser Form erstmalig im Schwei-
zer Tourismus – 20minuten hat darüber berichtet. Dabei haben wir 
Instagram-Stars aus der ganzen Welt für ein Wochenende nach 
Zürich eingeladen. Wir haben zusammen unsere Destination erlebt 
und die Teilnehmenden haben ihre Impressionen gepostet, wobei 
da teilweise kurzfristig gegen 10 000 Likes auf ein solches Foto 
entstanden. Wir sind überzeugt, dass diese Art der Kommunikation 
einerseits effizient und authentisch ist, andererseits aber auch ei-
nem Bedürfnis der Empfänger entspricht, nämlich von Werbung 
nicht gestört oder unterbrochen zu werden, sondern relevante 
 Inhalte auf Abruf zu erhalten. Derzeit überlegen wir uns, ob wir 
unsere Marketingbudgets noch viel radikaler in diese Richtung 
umverteilen wollen.

Wo wird Zürich in 25 Jahren sein? Und wie wird sich die 
Schweiz bis dahin verändern?

Die Konstante wird die Veränderung sein. Und was da hilft, ist 
fit bleiben, dabei sein und dabei bleiben, sich mit Veränderungen 
des Umfelds auseinandersetzen, eigene Veränderungen angehen 
und auf Wissen und unsere Wurzeln basieren. Ich glaube, dass wir 
nur so als Schweizer Erfolg haben können. Zürich Tourismus ist 
insofern gut aufgestellt, als wir viele Mitarbeitende haben, die sich 
immer wieder mit neuen Themen beschäftigen. Ich möchte nicht 
sagen, dass man auf alle neuen Themen aufspringen muss, aber ich 
halte es für wichtig, dass man sie versteht. Wenn man die Trends 
und neuen Themen nicht versteht, dann hängt man ab. Das gilt 
sowohl für uns bei Zürich Tourismus, wie für die Schweiz insgesamt. 
Wenn ich mir die internationalen Wissensstandortrankings an-
schaue, bei denen wir in der Schweiz meistens top sind, bin ich 
eigentlich guter Dinge, dass es in die richtige Richtung geht.

Herzlichen Dank für das Gespräch! 
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Knubelbäuerin 
Marketing im E-Government und im E-Mmental

«Da lachte Mädi und sagte, es hätte ihn 
gesehen und gar kein Grauen empfunden, 
sondern gedacht, wenn es den kriegen könn-
te, den möchte es, an dem könnte man tapfer 
hobeln und bliebe doch ein braver Rest. Es 
hätte ihns bloss bös gemacht, dass er nichts 
von ihm gewollt; gedacht habe es: ‹Wart nur, 
es müsste nicht zu machen sein, sonst treibe 
ich es dir ein.›» (Gotthelf, 1850). 

Mädi klärt ihre Schwester Rösli auf, dass 
sie gerne Knubelbäuerin werden möchte, 
also den Knubelbauer Michel heiraten. Beim 
Eierdütschen an Ostern hat sich der ledige 
Jungbauer noch nicht für Mädi interessiert, 
sie sich hingegen schon für ihn. Mithilfe 
einer Marketenderin und eines «Wahr-
sagers» gelingt es Mädi, Michel ins Kuttle-
bädli zu locken und ihm dort klarzumachen, 
dass er nur sie will, und zwar pressiert.

Marketing im Kuttlebädli und im  Cyberspace
«(Marketing is) the process by which companies create value for 

customers and build strong customer relationships in order to capture 
value from customers in return.» (Kotler, 2010) Mädi macht Michel 
gluschtig, weil auch sie unter die Haube kommen will. Sie muss den 
Knubelbauern also überzeugen, dass sie für ihn und seinen Betrieb 
einen Wert darstellt. Umgekehrt erhält auch sie im Austausch das, 
was sie sich wünscht. In der ganzen Erzählung «Michels Brautschau» 
geht zwar der junge Knubelbauer auf Freiersfüssen, schliesslich sind 
es aber die Frauen, die handeln und entscheiden.

Die früheren Brautschauen des Michel in der Erzählung scheitern 
alle, kläglich oder mit Getöse. Das Marketing der Mädchen ist un-
genügend, weil sie sich nicht in den Kunden einfühlen können und 
nicht merken, wie man einem söttigen Knorzi wie Michel beikommt. 
Mädi hat Michel bereits getroffen und kennt auch seinen schlechten 
Ruf, den er sich auf der Brautschau mit seiner Tollpatschigkeit er-
worben hat. Ihre Marketingstrategie ist diesen Gegebenheiten an-
gepasst.

Nun ist es auch im E-Government häufig so, dass die Bräute ver-
schmäht werden wie Eisi, Bäbi, Käthi und Mareili. Seit über 20 Jah-
ren verkünden Regierungen aller Länder und föderalen Stufen, dass 
sie diesen und jenen Service nun online anböten. Die Michel dieser 
Welt vergnügen sich aber lieber beim altmodischen Kegeln oder 
beim Kuhhandel, statt sich für die schön herausgeputzten Angebo-
te zu interessieren. Auf ihren Reissbrettern oder besser an ihren 
Computern entwerfen gewiefte Fachleute E-Government-Services. 
Die sind schön und gut, wie auch viele der Mädchen, die gern Knu-
belbäuerin würden. Sie, die Mädchen wie die Services, treffen aber 
des Knubelbauer-Bürgers Bedarf nicht. Marketing ist eben nicht 
einfach Verkauf dessen, was man hat. Marketing, auch im E-Govern-
ment ist, wie Kotter kurz und treffend, Gotthelf bilderreich und träf 
schreibt, ein Prozess, der Werte schafft. Es sind Werte, die von an-
deren begehrt werden, sodass die Anbieterin oder der Anbieter von 
der Kundschaft den gewünschten Gegenwert erhält. Wenn die Bür-
gerinnen und Bürger das Gefühl haben, es «bringe ihnen etwas», 

werden sie E-Government nutzen, sonst nicht. Die SuisseID zum 
Beispiel finde ich persönlich eine gute Sache und nutze sie, weil sie 
einige Prozesse vereinfacht. Damit gehöre ich aber zu einer winzi-
gen Minderheit. Offenbar trifft diese eID die Bedürfnisse breiter 
Schichten (noch) nicht, genauso wenig wie viele andere Dienste.

Service-Design auf dem Hof und in der E-Amtsstube 
Das Schweizer E-Government hat einige Fehler weniger gemacht 

als ausländische Akteure, die auf Teufel komm raus Milliarden in-
vestiert haben, um Angebote zu kreieren, die niemand will. Aber 
auch wir diskutieren in geschlossenen Arbeitsgruppen immer und 
immer wieder darüber, wie ein bestimmter E-Government-Dienst 
breiten Kreisen schmackhaft gemacht werden kann. Haben wir 
aber, wie Mädi, zuerst analysiert, was so ein Jungbauer und sein 
Umfeld brauchen und wollen? Erst dann können wir unseren Service 
designen und schliesslich anbieten. Haben wir einen Marketingplan 
ausgearbeitet, die potenziellen Kunden mittels Marketenderinnen 
und Wahrsagern dazu gebracht, das zu wollen, was wir anbieten? 
Erst dann hätte es nicht nur zur Heirat, sondern zur langen, glück-
lichen Ehe kommen können. Auch Eisi, Bäbi, Käthi und Mareili 
waren «gute Partien». Aber das Service-Design stimmte nicht.

Mädi ist eine selbstbewusste Person, kann und will sich nicht 
verbiegen. Sie hat gegebene Voraussetzungen und Qualitäten, wie 
sie auch jedes Unternehmen und jede Amtsstelle für E-Government 
haben. Mit einer gerissenen Marketingstrategie macht sie Michel 
klar, dass er genau so eine Frau braucht. Mädi vergisst dabei das 
Umfeld nicht. Die Bedürfnisse von Michels Amme Anni, von deren 
Sohn und von Meisterknecht Sami berücksichtigt sie genauso sorg-
fältig wie die des Hundes Bäri. Dies führt dazu, dass schliesslich 
alle das Angebot «Mädi» annehmen und nicht nur eine glückliche 
Heirat, sondern aus Angebot und Nachfrage eine zufriedene Fami-
lie und ein florierendes Bauernhofunternehmen hervorgehen.

Könnte es nicht sein, dass E-Government besser genutzt würde, 
wenn die Verantwortlichen mehr Gotthelf läsen und verstünden?

Gotthelf, J. (1850): Michels Brautschau. In: Muschg, W. (Hg.):  
Jeremias Gotthelf. Ausgewählte Werke in zwölf Bänden. Elfter Band.  
Ausgewählte Erzählungen III. Diogenes, 1978.
Kotler, P./Armstrong, G.: Principles of Marketing. Pearson Education,  
Upper Saddle River, NJ, 2010.

Prof. Dr. Jürg Römer 
Fachbereichsleiter  
Wirtschaft 
Berner Fachhochschule
juerg.roemer@bfh.ch

Wohnhaft in Langnau im 
Emmental

Aus: Zbinden, E. (1988): Landschaften und Menschenbilder. Holzschnitte zu Jeremias 
Gotthelf und C.A. Loosli. Limmat Verlag.
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«Eine agile Verwaltung muss Prozesse laufend 
 überdenken»
Christian Rupp, Sprecher der Plattform «Digitales Österreich» im Bundeskanzleramt, spricht über Marketing 
im E-Government, Agilität der Organisationsentwicklung und die Steuerung von Innovationen.

Interview: Prof. Dr. Reinhard Riedl, Anja Gerzner

Wie sieht das Zusammenspiel von Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft bei der Weiterentwick
lung des EGovernments in Österreich aus? 

Um genau diese Akteure aktiv einzubinden, wurde die Plattform 
«Digitales Österreich» (www.digitales.oesterreich.gv.at) als eine 
Kooperations- und Koordinationsplattform der Bundesregierung 
gegründet. Unsere Vorreiterrolle im E-Government Europa be- 
ruht auf einer gemeinsamen E-Government-Architektur und auf  
dem Verständnis für gemeinsame Standards – egal ob E-Business, 
E-Health oder E-Government. Es kann zum Beispiel nur ein eID-Sys-
tem geben.

Wie aktiv bemüht sich die Verwaltung um die Partizipation 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft?

Unsere jährliche gemeinsame E-Government-Konferenz  
(http://e-government.adv.at/) ist das Beispiel einer gelebten Part-
nerschaft, ebenso wie die gemeinsamen Aktivitäten rund um Open 
Government Data (www.data.gv.at). Die Bürgerbeteiligung konnte 
ausserdem besonders eindrucksvoll beim Smart-City-eDe-
mocracy-Prozess in Wien dargestellt werden (smartcity.wien.gv.at). 

Die Digitalisierung ist eine Reise, welche 
sich durch neue Technologie jeden Tag 
aufs Neue verändert, da die Leistungser
bringung und inanspruchnahme nicht 
mehr räumlich zusammenfallen müssen.

Österreich ist Vorreiter bei EGovernmentInnovationen. Was 
geschieht, um neue EGovernmentAngebote zu bewerben 
und ihre Nutzung zu promoten?

Wir bevorzugen einen Mix von traditionellen (z.B. Inseraten) 
und neuen Tools (z.B. Webinaren) sowie Social-Media-Channels. 
Wir lernen zudem auch vom Feedback hinter jedem E-Formular in 
der Stadt Wien oder auf HELP.gv.at (so wurden über 100 Lebens-
situationen entwickelt). Aber vor allem soziale Netzwerke wollen 
bedient werden und fordern oft den professionellen Umgang mit 
kritischem Gegenwind heraus. Hier gilt es, mit den Kundinnen und 
Kunden in Dialog zu treten sowie offen, ehrlich und interaktiv zu 
agieren. Kommunikation in sozialen Netzwerken ist keine Einbahn-

strasse. Auf Fragen und Wünsche muss eingegangen, Kritik muss 
beantwortet werden. Nicht Werbung allein, sondern Kommunika-
tion und Erfahrungsaustausch stehen im Vordergrund. Die beste 
Voraussetzung, um seine Kundschaft langfristig zu binden.

Kotler hat den Begriff Marketing 3.0 geprägt und meint da
mit, dass neben dem Nutzen und den emotionalen Qualitäten 
eines Produkts auch die soziale Werthaltung hervorgehoben 
wird. Ein wertorientiertes Marketing hat vor allem dann Er
folg, wenn die Bewerbung von Dienstleistungen und Produk
ten durch die Konsumentinnen und Konsumenten geschieht. 
Gibt es das für EGovernment in Österreich?

Die beste Werbung ist natürlich wenn Bürgerinnen und Bürger 
über ihre positive Erfahrung twittern oder auf Facebook ihren Freun-
den davon erzählen. Aber auch der Bürgermeister oder der Gemein-
demitarbeiter ist ein wichtiger Kommunikator am Stammtisch. 
Daher bemühen wir uns sehr um die E-Skills und das persönliche 
Engagement bzw. Feedback.

Wie steht es konkret um das Angebot massgeschneiderter 
EGovernmentDienste in Österreich?

Durch die eID über handy-signatur.at besteht die Möglichkeit, 
das persönliche Bügerkonto einzusehen oder personalisierte Ser-
vices à la myHELP, Pensionskonto, Finanzkonto, elektronisches 
Gesundheitskonto etc. zu beziehen.

Christian Rupp wurde im Frühling 2003 zum Exekutivsekretär 
E-Government des Bundes bestellt und fungiert seit Herbst 2005 
als Sprecher der Plattform «Digitales Österreich» im Bundeskanz-
leramt, welche die Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) und E-Government-Aktivitäten der Bundesregierung 
zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und der Wirtschaft koordi-
niert. Er ist unter anderem im Koordinationsgremium Digitale 
Strategie Österreich, im Beirat von saferinternet sowie in den 
Jurys UN WSIS Award, Staatspreis Multimedia Österreich und 
eGovernment Deutschland. Zudem ist er E-Skills-Botschafter so-
wie Universitätslektor für New Media, E-Marketing und Informa-
tionstechnologie. Vor seiner Tätigkeit im Bundeskanzleramt war 
Christian Rupp fast zehn Jahre lang E-Business-Beauftragter der 
Wirtschaftskammer Österreich sowie stellvertretender Leiter der 
Abteilung Kommunikation und Marketing.
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Gibt es auch ein erlebnisorientiertes Design von Diensten, 
neudeutsch formuliert EGovernment Fun Quality?

Nicht so wie im E-Business, aber Gamification ist auch für Public 
Services eine interessante Möglichkeit. 

Um auch die trockenen Fakten anzusprechen: Wie viel wird 
im österreichischen EGovernment (überhaupt) in Marketing 
investiert?

Es wird in Marketing investiert, mehr als früher, da das Bewusst-
sein dafür gestiegen ist. Leider nicht so viel, wie ich gerne hätte, 
aber in Sparzeiten kann nicht jeder Detailwunsch erfüllt werden, 
auch wenn er für einen Bereich sinnvoll erscheinen mag. 

EGovernment zielt, mindestens aus meiner Sicht, auf eine 
Optimierung der operativen Verwaltungstätigkeiten. Ein 
 neuer Trend der Organisationsentwicklung heisst «Agilität».  
Die einen verstehen darunter zyklisches Arbeiten und strikte 
Rituale, die anderen einen offenen Geist und Veränderungs
willigkeit. Was heisst «agile Verwaltung» in Österreich?

Man muss die Arbeit in der Verwaltung als Einheit sehen und 
die Technologie danach ausrichten. Eine agile Verwaltung muss 
Prozesse laufend überdenken, denn der elektronische Arbeitsplatz 
von morgen wird ganz anders aussehen als der von heute. Der 
 Arbeitsstil der Digital Natives der Zukunft ist geprägt von «colla - 

b oration» und «mobility». Die rasanten IKT-Entwicklungen erfor-
dern eine stetige Bereitschaft zur Veränderung und ein gemeinsa-
mes digitales System.

Wie funktioniert die strategische Innovationssteuerung im 
österreichischen EGovernment? Arbeitet man mit Instru
menten wie den Strategieleinwänden oder der BlueOcean 
Strategie?

Nicht alle Wirtschaftsstrategien lassen sich auf den öffentlichen 
Sektor übertragen, in dem es keine klassische Konkurrenzsituation 
gibt. Auch die Definition eines strategischen Kunden ist oft schwie-
rig, da alle Bürger/innen unsere Kund/innen (z.B. offline oder on-
line) sind. Ich halte mich da lieber an strategische Zielgruppen, die 
in ihrer Sprache und gemäss ihren Bedürfnissen in einzelnen Le-
benssituationen von den E-Services der Verwaltung abgeholt werden 
müssen.

Unser traditioneller Ausblick in die Zukunft: Wie wird das 
 österreichische EGovernment im Jahr 2030 aussehen?

Der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt, auch wenn man-
che Arbeiten in der Verwaltung sicher schon durch Roboter erledigt 
werden.

Vielen Dank für das Interview.

© Franz Pfluegl 2015/  Fotostudio Pfluegl
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Die E-Rechnung – einfach, schnell, bequem

Für die Finanzverwaltung 
der Stadt Amriswil ist  
die E-Rechnung nicht nur  
ein wichtiger Pfeiler des  
E-Government, sondern 
ein Muss für jede mo- 
derne Gemeinde.

E-Government ist die Zukunft. 
Davon sind Thomas Grimm,  
Leiter Finanzverwaltung der Stadt 
Amriswil, und sein Stellvertreter  
Florian Frommenwiler überzeugt. 
Der elektronische Datenverkehr –  
sowohl zwischen der Bevölkerung  
und den Behörden als auch  
zwischen den Ämtern – komme 
den immer mobileren Bürgern  
zugute. «Eine zentrale Rolle bei 
der Strategie des Bundes spielt  
die E-Rechnung», sagt Grimm.  
Ihr Vorteil: Man empfängt die 
Rechnung bequem, schnell und 
papierlos dort, wo man sie  
bezahlt – direkt im E-Banking.

Die Einführung war ein  
Kinderspiel
Über 1000 Unternehmen und  
öffentliche Verwaltungen bieten 
derzeit die E-Rechnung an. Zu 
ihnen gehört seit 2011 auch die 
Stadt Amriswil. «Als unser Soft-
wareanbieter VRSG verkündete, 
dass er künftig die elektronische 
Rechnungsstellung ermöglicht, 
war für uns klar, dass wir die 
E-Rechnung einführen», erzählt 
Frommenwiler. Im Handum- 
drehen war alles installiert, und  
die Einwohner von Amriswil  
wurden mit einem Flyer auf das 
neue Angebot aufmerksam  
gemacht.

PostFinance erleichtert  
den Alltag
«Für uns ist die E-Rechnung eine 
günstige und sehr komfortable 
Lösung», schwärmt Grimm. «Wir 
erstellen die Rechnungen wie  

gewohnt in unserer Finanzsoftware. 
Die Rechnungsdaten werden an-
schliessend direkt an PostFinance 
übermittelt, aufbereitet und  
automatisch in elektronischer Form 
an den Empfänger weitergeleitet. 
Und auch die Zahlungseingänge 
auf die Geschäftskonten von  
PostFinance werden automatisch 
mit der Software abgewickelt. 
Einfacher geht es nicht.»

Von der E-Rechnung  
profitieren alle
Heute verschickt die Finanzver-
waltung knapp 4000 E-Rechnungen 
an rund 600 von insgesamt  
13 000 Einwohnern. Geht es nach 
Grimm, gehört die E-Rechnung 
zum Standardangebot einer mo-
dernen Gemeinde. Ausserdem 
profitiere nicht nur der Kunde, der 
mit wenigen Klicks im E-Banking 
die Rechnung bezahlen kann, son-
dern auch der Rechnungssteller. 
Da die Daten bereits im System er- 
fasst sind, gibt es beispielsweise 
weniger falsche Zahlungen.

Gemahnt wird per Post
Rechnungen elektronisch zu emp-
fangen, ist für die Stadt Amriswil 
kein Thema. Und auch die Mah-
nungen werden nach wie vor per 
Post verschickt. Ein bewusster 
Entscheid, der unter anderem eine 
Doppelzahlung verhindern soll. 
«Dafür würden wir sofort auch die 
Steuerrechnungen elektronisch 
verschicken», sagen Grimm und 
Frommenwiler unisono. «Sobald 
dies vom Kanton bewilligt wird, 
führen wir die E-Rechnung auch  
hier ein.»

Florian Frommenwiler (l.) und Thomas Grimm von der Finanzverwaltung  
der Stadt Amriswil sind von den Vorzügen der E-Rechnung überzeugt.

PostFinance AG
Beratung und Verkauf
Geschäftskunden
Telefon +41 848 848 848
www.postfinance.ch/ 
e-rechnung

Publireportage_E_Rechnung_Amriswil_DE_182x276.indd   1 09.04.2015   12:32:00
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«Das Design von Bürger- und Unternehmensdiensten 
bleibt eine wichtige Aufgabe im E-Government»
Prof. Dr. Klaus Lenk spricht über die Probleme und Herausforderungen im heutigen E-Government wie auch 
von Marketing in der öffentlichen Verwaltung und der Bedeutung von gutem Serviceengineering. 

Interview: Prof. Dr. Reinhard Riedl

Was sind die Probleme im heutigen EGovernment?

Die Durchdringung der Gesellschaft mit immer neuen Formen 
der Nutzung von Informationstechnik hält uns gegenwärtig so sehr 
in Atem, dass die zum Teil seit Jahrzehnten bekannten Formen der 
Nutzung dieser Technik für eine besser ansprechbare, effektivere 
und effizientere Verwaltung darüber fast in Vergessenheit geraten 
sind. So sind die organisatorischen Gestaltungspotenziale der In-
formationstechnik für einen besseren Bürgerservice und für rei-
bungslosere Kommunikation zwischen öffentlicher Verwaltung und 
der Wirtschaft noch lange nicht ausgeschöpft. Shared-Service-Zen-
tren und Dienstleistungen aus einer Hand in One-Stop-Läden oder 
-Portalen sind bei Weitem nicht so verbreitet, wie wir dies vor einem 
Vierteljahrhundert, vor der Ausrufung des E-Governments, für mög-
lich gehalten und erwartet haben. Und die Aussicht auf eine Ent-
lastung der Unternehmen von den zahlreichen Informationspflich-
ten gegenüber öffentlichen Stellen, die mit einem 2009 in 
Deutschland entwickelten Konzept direkt aus den ERP-Systemen 
dieser Unternehmen möglich wäre, ist leider mangels weitblicken-
der Finanzierung geschrumpft zu einem «Prozessdatenbeschleu-
niger», dem man kaum noch ansieht, wozu er gut sein kann.  

Sie haben in Vorträgen empfohlen, die Unternehmerbrille 
aufzusetzen. Das passiert offensichtlich selten. Warum ist 
das so schwierig?

Das gerade erwähnte Beispiel zeigt, dass die Entwicklung von 
Anwendungssystemen immer noch eine technische Schlagseite 
hat. Der Nutzen einer «Compliance Engine», die den Unternehmen 
lästige Pflichten abnimmt, könnte alles in den Schatten stellen, was 
an Bürokratieabbau bislang geleistet wurde. Das gelingt aber nicht 
mit einem technisch ausgereiften System allein. Zu wenig wird ge-
sehen, dass organisatorische Vorkehrungen erforderlich sind, die 
auf eine Vernetzung unter Beteiligung aller Stellen hinauslaufen, 
welche die Unternehmensdaten erhalten sollen. In den Frühzeiten 
der Informatisierung war die Vernachlässigung der organisatori-
schen Aspekte verständlich, denn die technischen Anteile der Sys-
teme mussten überhaupt erst einmal zum Laufen gebracht werden. 
Aber die techniklastige Entwicklungskultur hat sich verfestigt. Man 
ist davon überzeugt, dass neue Technikanwendungen in jedem Fall 
segensbringend sind. Dabei glaubt man zu wissen, was die Unter-
nehmen oder die Bürger brauchen, und schaut daher nicht genauer 
hin. Es fehlt die Kenntnis der tatsächlichen Lebenslagen bzw. Un-
ternehmenssituationen, aus denen heraus öffentliche Dienste in 
Anspruch genommen werden. 

Hinzu kommt, dass wir zunehmend in eine Welt der Zahlengläu-
bigkeit hineinwachsen, einfach deswegen, weil die Daten vorliegen. 

Einige der von Ihnen genannten Probleme werden in Unter
nehmen von der Marketingabteilung gelöst. Bräuchte es auch 
ein EGovernmentMarketing? 

Die Unterschiede des öffentlichen Sektors zur Wirtschaft liegen 
darin, dass in der Wirtschaft Versäumnisse im Marketing unmit-
telbar auf die Erfolgslage durchschlagen. An sich sollte es auch im 
öffentlichen Sektor eine Selbstverständlichkeit sein, Angebote auf 
die Abnehmer zuzuschneiden, sodass diese auch für sich selbst 
einen Nutzen davon haben. Aber leider wird Marketing in vielen 
Verwaltungen immer noch ganz eng als ein Verkaufen von nun 
einmal vorhandenen Dingen gesehen. Dabei sollte Marketing bereits 
in der Konzeptionsphase dieser Dinge handlungsleitend sein. Im 
klassischen Marketingmix von «promotion», «product», «place» 
und «price» geht es nicht nur um «promotion» (Verbreitung der 
Kenntnis von Angeboten), sondern zuerst um das «product», das 
vermarktet werden soll, also um die Produktgestaltung. Ferner spielt 
der «place» eine Rolle, heute im Sinne der Gestaltung der Art und 
Weise des Angebots und der – digitalen wie auch physischen – Ver-
triebskanäle. Und der «price» ist auch für öffentliche Angebote zum 
Nulltarif ein Gesichtspunkt für die Gestaltung, nämlich wenn es 
um den nötigen Aufwand geht, um das Produkt zu erlangen; auch 
wenn die Leistung gratis erscheint, können Bürokratiekosten ent-
stehen. Verwaltungen bedenken diese Zusammenhänge normaler-
weise nicht, und das sollte sich ändern.

Was ist mit dem neuerdings immer mehr propagierten 
 Servicedesign bzw. Serviceengineering gemeint?

Die ganzheitliche Planung des gesamten Lebenszyklus von öf-
fentlichen Diensten aus einem Marketingverständnis heraus ist 
möglich, wenn man neuere Ansätze zu einem Serviceengineering 
in den öffentlichen Sektor einführt. Serviceentwicklung kann ge-
plant werden, wobei es nicht nur um ihren technisch realisierbaren 
Teil geht. Das gesamte Anwendungssystem, das in der Regel ein 
soziotechnisches System ist, muss im Hinblick auf die spätere Nut-
zung und den dabei erwünschten Komfort gestaltet werden. Was 
dabei technisch erledigt oder unterstützt wird, sollte im Vorhinein 
festgelegt werden. Manches, etwa das Erklären von Zusammenhän-
gen oder das Eingehen auf Kundenwünsche, können Menschen 
immer noch besser als Maschinen …

Nach dieser konzeptionellen Arbeit, die am besten von den Ver-
waltungen selbst am runden Tisch zusammen mit Organisatoren 
und Ingenieuren geleistet werden sollte, folgt die nicht weniger 
schwierige Phase der Umsetzung. Die technische und organisato-
rische Implementation neuer Dienstleistungen darf nicht dem Zufall 
überlassen werden. Auch sie muss designt werden. Und der an-
schliessende Übergang in den Routinebetrieb ist besonders schwie-
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Prof. Dr. Klaus Lenk 

ist nach juristischer Ausbildung und verschiedenen Tätigkeiten, 
unter anderem im Wissenschaftsdirektorat der OECD, seit 1975 
Professor für Verwaltungswissenschaft an der Universität Olden-
burg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Verwaltungsinforma-
tik, Verwaltungsorganisation und Technikgestaltung. Er ist Fellow 
der deutschen Gesellschaft für Informatik, für die er vor seiner 
Emeritierung 2005 in verschiedenen Funktionen tätig war, sowie 
Mitbegründer des Institute for eGovernment an der Universität 
Potsdam. Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren, unter an-
derem am Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) und 
an den Universitäten Edinburgh, Linz und Krems/Donau, sind 
ebenfalls Teil seiner Laufbahn. Für seine praxisbezogene wissen-
schaftliche Tätigkeit wurde ihm 2012 das deutsche Bundesver-
dienstkreuz Erster Klasse verliehen. 

rig; nach vollbrachter Implementation legen vor allem Verwaltungs-
spitzen gern die Hände in den Schoss. Wie uns viele Fallstudien 
über «erfolgreiches Scheitern» von Systemen lehren, geht es dann 
aber erst richtig los mit den Schwierigkeiten. Es braucht ein Anlauf-
management, und es muss darauf geachtet werden, dass eine Wei-
terentwicklung im laufenden Routinebetrieb, ein Design-in-Use, 
möglich bleibt. Ein immer wieder begangener Fehler liegt darin, 
sofortige Einsparungen zu erwarten, obwohl diese erst nach gerau-
mer Zeit im Alltagsbetrieb anfallen und dann nicht mehr beachtet 
werden. 

Oft hapert es im EGovernment mit dem Anforderungsver
ständnis. Was ist dabei die Herausforderung, und wie geht 
man am besten damit um?

Nicht nur Anforderungen an das technische System, sondern 
auch die von der Informatik gern als extrafunktional bezeichneten 
Anforderungen an das gesamte soziotechnische Anwendungssys-
tem müssen erhoben werden. Dies erfordert ein Zusammenwirken 
von Organisatoren und Technikern. Im Einzelnen halte ich oftmals 
die Anforderungen an die Vertriebsformen, die Distributionskanä-
le, die Verständlichkeit der Angebote für unzureichend ermittelt. 
Das hat mit der Bestimmung der Zielgruppen zu tun, an die sich das 
Angebot richtet. Man muss Wege finden, auf denen diese Zielgrup-
pen auch wirklich erreicht werden können. 

Wie kommt man zur Identifikation der Zielgruppen?

Im Falle von Bürgerdiensten können Zielgruppen zunächst nach 
vorliegenden Erkenntnissen der Sozialforschung identifiziert wer-
den. Schon vor Jahrzehnten wurden in Bezug auf den Umgang mit 
der Verwaltung Bürgertypen herausgearbeitet. Dabei zeigte sich, 
dass nur etwa ein Fünftel der Bürgerinnen und Bürger als «verwal-
tungskompetent» eingestuft werden kann. Andere lassen sich im 
Umgang mit Verwaltungsstellen oft von Bekannten helfen, die sie 
selbst als kompetent einschätzen. Das Ersetzen von Amtswegen 
durch Onlineangebote ändert an den Schwierigkeiten der weniger 
kompetenten Bürger nur wenig, solange in ihrer Sprache keine aus-
reichenden Erklärungen verfügbar sind, die ihrem Verständnis-
horizont entsprechen. 

Wenn man Zielgruppen definiert hat, was gilt es dann beim 
Serviceentwurf besonders zu beachten?

Man sollte sich davor hüten, allein selig machende Wege zu pro-
pagieren oder, wie die deutsche Steuerverwaltung, Unternehmern 
das Einreichen von Umsatzsteuererklärungen auf Papier zu verbie-
ten. Man hatte dabei wohl ein Bild des Unternehmers mit mehreren 
Mitarbeitenden vor Augen. Aber auch Menschen wie ich selbst mit 
einem kleinen Nebenverdienst und ohne Mitarbeiter sind Unter-
nehmer im steuerrechtlichen Sinn. Warum soll ihnen die Wahlfrei-
heit genommen werden? Ein Zugang auf mehreren Kanälen ist in 
vielen Fällen sinnvoll, und er sollte nicht behindert werden, auch 
wenn der physische Kanal mehr kostet. Aber entscheidend ist, dass 
die Zugangskanäle auf die Bedarfe zugeschnitten werden, die  
sich auch ändern können. Nicht allen Zielgruppen ist mit einer  
an  Lebenslagen ausgerichteten Bündelung von Angeboten in 
One-Stop-Frontoffices gedient.

Bislang galten Lebenslagen als Zaubermittel.  
Auch in Zukunft?

Als erste Orientierung sind statisch konzipierte Lebenslagen 
sicher sinnvoll. So kann man alle Pflichten und Leistungen, die in 
einer bestimmten Lebenslage wie der Geburt eines Kindes oder der 
Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit in Betracht kommen, in 
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einen «Lebenslagenantrag» zusammenfassen. Damit käme man 
dem Grundsatz «Anliegen vor Leistung vor Zuständigkeit»  schon 
näher. Aber reicht das? Jede individuelle Lebenslage ist im Grunde 
eine andere, und man kann sie kaum vorhersehen. Versucht man 
sie auf Grund vorhandener Daten vorzustrukturieren, dann ist das 
auch keine Garantie dafür, es den Menschen recht zu machen. Ver-
waltungen können sich oft  kaum vorstellen, wo der Schuh drückt. 
Bei einer Untersuchung der Bürokratiebelastung von Eltern eines 
behinderten Kindes waren wir regelrecht erschrocken darüber, dass 
die Elternvertreter und die Vertreter beteiligter Verwaltungen völ-
lig unterschiedliche Sichten entwickelten zu unserem Vorschlag, 
eine Art Fallmanager einzuführen, um die Belastung zu reduzieren.

Die Hochschulen rund um den Bodensee setzen ihre Hoff
nung auf Open Government. Was wird das bringen?

So gut wie nichts für das zentrale Ziel von E-Government: eine 
bessere, weniger belastende und belästigende  Verwaltung. Open 
Government wirkt eher kontraproduktiv. Es hält die Verantwortli-
chen davon ab, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern, im Sinne 
einer kreativen Nutzung des organisatorischen Gestaltungspoten-
tials von E-Government für effektiveren, bürokratiesparenden und 
effizienteren Service. Und es schafft der Verwaltung zusätzliche 
Arbeit, deren Nutzen noch nicht erwiesen ist. Der Druck der kritiklos 
nachgebeteten Ziele von Open Government (Transparenz, Partizi-
pation, Kollaboration) ist so stark, dass die Verwaltungen nachwei-
sen müssen, etwas zu tun, um nicht an den Pranger gestellt zu 
werden.

Sie kennen das Schweizer EGovernment gut. Was sind die 
drei wichtigsten Empfehlungen, die Sie der Schweiz dazu 
 geben können?

Eigentlich ist es nur eine Empfehlung: Weiter so, und lassen Sie 
sich von EU-Rankings und den zweimal jährlich ausgerufenen neu-
en technikbezogenen Moden nicht beirren! Bei zwei Evaluationen 
der Informationsgesellschaft Schweiz 2002 und 2008 konnte ich 
feststellen, das viel mehr vorhanden als international bekannt war. 
Das liegt an der föderalen Grundstruktur, die dazu führt, dass gute 
Entwicklungen auf Gemeinde- und Kantonsebene draussen schlicht 
nicht wahrgenommen werden. Mit dem Ausspruch «Mehr Sein als 
Scheinen» kennzeichnete ich damals die Lage in der Schweiz. 

Deutschland hat mit seinem Exekutivföderalismus und den oft 
bemerkenswerten Innovationen der grossen Städte das gleiche Pro-
blem mangelnder Sichtbarkeit guter Lösungen, löst es aber seit ei-
nigen Jahren nicht nur durch eine – anfänglich recht grossspurige 
und überzogene – Rhetorik der Bundesebene, die kaum exekutive 
Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, sondern auch organisatorisch. 
Hier sticht die Gründung des IT-Planungsrats 2010 hervor, auf der 
Grundlage einer Verfassungsänderung, die ein Zusammenwirken 
von Bund und Ländern beim Aufbau der IT-Systeme explizit erlaubt. 
Ein vergleichbares Gremium für die Schweiz wird im Rahmenkon-
zept «Vernetzte Verwaltung Schweiz» (eCH 0126) gefordert, an dem 
ich mitarbeiten durfte.

Auf seiner Grundlage kann es zu einer gesamtschweizerischen 
Verwaltungsarchitektur kommen, bei der die föderalen Strukturen 
und die kommunale Selbstverwaltung nicht nur bewahrt, sondern 

letztlich gestärkt werden. Der entscheidende Hebel dafür ist die 
Bereitschaft und auch die Fähigkeit, auf und zwischen allen staat-
lichen Ebenen intensiv zu kooperieren. 

Die in diesem Dokument in Vordergrund stehende Sicht auf die 
Geschäftsprozesse der Verwaltung soll verdeutlichen, dass alle 
 Beteiligten aus intensiver Kooperation Nutzen ziehen. Gebietsre-
formen und Zuständigkeitsänderungen sind nicht erforderlich, um 
die organisatorischen Gestaltungspotenziale von E-Government in 
den Dienst einer neuen Architektur der Exekutive zu stellen. Denn 
einzelne Geschäftsmodule, zum Beispiel Identitätsfeststellung, 
können konzentriert bearbeitet und in lokale Geschäftsprozesse mit 
nur geringen Fallzahlen eingefügt werden. Das kann zu Einsparun-
gen führen, zur Schaffung von Shared Service Zentren und zu einem 
Bürgerservice «Alles aus einer Hand».

Was in dem genannten Dokument noch nicht so deutlich ange-
sprochen wird, ist die Notwendigkeit gesamtschweizerischer In-
frastrukturen. Erwähnt sind übergreifend nutzbare Prozessbaustei-
ne, aber es geht auch um die Verfügbarkeit von Daten und von 
Wissen. So sollte auch in der Schweiz, wie in Österreich und in den 
Niederlanden, über harmonisierte Basisregister betreffend «Erde, 
Einwohner, Einkommen» nachgedacht werden. Und übergreifend 
nützliches Rechts- und Faktenwissen könnte in gemeinsamen Ein-
richtungen des Wissensmanagements bereitstehen.

Unsere traditionelle Abschlussfrage: Wie wird das EGovern
ment in 25 Jahren aussehen?

Der Zeitraum verführt zu hemmungsloser Spekulation. Ich möch-
te mich auf 15 Jahre beschränken. Das gestattet mir eine Trendpro-
gnose, an die ich aber auch nicht so recht glaube. Im Jahre 2000 
erarbeitete ich zusammen mit Kollegen ein Memorandum des Fach-
ausschusses Verwaltungsinformatik der deutschen Gesellschaft für 
Informatik und der Informationstechnischen Gesellschaft. Es trug 
den Titel «Electronic Government als Schlüssel zur Modernisierung 
von Staat und Verwaltung». Enttäuschend für mich ist, dass das 
allermeiste, was wir darin forderten, noch nicht realisiert ist. Wird 
das in 15 Jahren anders sein?

Folgt man der kondratievschen Theorie der «langen Wellen» der 
Wirtschafts- und Technikentwicklung, dann befinden wir uns ge-
genwärtig in der Abschwungphase des «fünften Kondratievs», der 
auf der IT aufbaut. Das geradezu verzweifelte Suchen des anlage-
bereiten Kapitals nach neuen Geschäftsfeldern ist ein Indiz dafür. 
Was kommt danach? Ich erwarte Umbrüche, die nicht allein mit 
dem zyklischen Denken in langen Wellen zu erklären sind. Wir 
stossen an die Grenzen der Nutzung unserer Erde, und die Gesell-
schaften driften zunehmend auseinander. Daher erwarte ich auch 
für unseren Bereich, der letztlich mit der künftigen Rolle von Staa-
ten im Weltgeschehen zu tun hat, einschneidende Veränderungen, 
die wir nicht vorhersagen können. Dabei sollte man aber das Be-
harrungsvermögen von in der Gesellschaft fest verankerten Insti-
tutionen wie Staat und Kommune nicht unterschätzen. Für die 
Bewältigung vieler noch nicht bekannter Herausforderungen wird 
eine zwar stabile, aber in ihrer Arbeitsweise von Grund auf trans-
formierte, vernetzte öffentliche Verwaltung eine wichtige Instanz 
sein.

Vielen Dank für das Interview.
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«Gutes Service-Design berücksichtigt die Ansprüche 
der Anspruchsgruppen einer Gemeinde.»
Reinhard Riedl spricht mit dem Marketingspezialisten und ehemaligen Gemeindepräsidenten Peter Baumann 
über die Spielräume bei der Gestaltung von Dienstleistungen in Gemeinden, über gutes Service-Design und 
über erfolgreiche Bürgerbeteiligung.
Interview: Prof. Dr. Reinhard Riedl

Unser Heftthema ist diesmal «Marketing und ServiceDe
sign». Was sind hier die wesentlichsten Unterschiede zwi
schen Staat und Wirtschaft?

Am besten versuchen wir, uns der Fragestellung über den Begriff 
Marketing zu nähern. Auch wenn es in der Literatur zahlreiche De-
finitionen von Marketing gibt, der Grundgedanke hinter dem Begriff 
besteht darin, dass sich ein Unternehmen in der Privatwirtschaft 
auf dem Markt bewähren muss, um langfristig zu überleben. Das 
geht nur, wenn es ihm gelingt, spezifische Kundengruppen zu iden-
tifizieren, die seine Leistungen nachfragen und die bereit sind, 
einen Preis zu bezahlen, der mindestens die Kosten des Unterneh-
mens deckt. Grundprinzipien dazu sind zum Beispiel «Kunden in 
den Mittelpunkt stellen». «Orientierung an den Bedürfnissen der 
Kunden» oder «deckungsbeitragsoptimale Unternehmensführung». 
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen ist in diesem 
Sinne die Auswahl von Märkten und Zielgruppen, der Aufbau von 
Einzigartigkeiten, die für die Zielgruppe kaufentscheidend sind und 
von der Konkurrenz nicht angeboten werden, und damit die Etab-
lierung einer langfristig rentablen Kundenbeziehung.

Daraus ergeben sich die relevanten Unterschiede zu einer öffent-
lich-rechtlichen Organisation. Im Bereich der Leistungen besteht für 
den Staat nur wenig Spielraum. Auf Gemeindeebene ist weitgehend 
gesetzlich vorgeschrieben, welche Kernleistungen eine Gemeinde 
anzubieten hat. Zum Beispiel gibt es keine Wahlmöglichkeit, auf das 
Erbringen von Leistungen der Bauverwaltungen wie die Prüfung von 
Baugesuchen zu verzichten, weil sie auf dem Markt nicht rentabel 
angeboten werden können. Zudem ist es nicht möglich, die Leistun-
gen exklusiv auf interessante Zielgruppen auszurichten, im Sinne 
von der Idee «Nur Reiche dürfen ein Baugesuch einreichen» oder 
ähnlichen Überlegungen. Ausgenommen die gesetzlichen Grund-
lagen sehen derartige Leistungen explizit vor, zum Beispiel bei der 
Sozialhilfe. Und nicht zuletzt werden die Kernleistungen des Staates 
nicht über einen zu entrichtenden Preis, sondern über allgemeine 
Steuern oder Gebühren finanziert, die durch den Souverän legitimiert 
sind. Deshalb erachte ich es als problematisch, im öffentlichen Be-
reich von «Kunden» zu sprechen; ich bevorzuge den Begriff «Leis-
tungsempfänger», um damit die anders gelagerte Beziehung zwischen 
Leistungserbringer und Leistungsempfänger hervorzuheben.

Wenn wir den Grundgedanken des Marketings auf öffentliche 
Organisationen übertragen wollen, müssen wir davon ausgehen, 
dass die Freiheitsgrade in vielerlei Hinsicht gegenüber kommerzi-
ellem Handeln eingeschränkt sind und sich die Legitimierung 
staatlichen Handels nicht primär über den Erfolg beim Kunden, 
sondern über Entscheidungen des Souveräns ergibt. Bei der Umset-
zung des Marketinggedankens in einer Gemeinde ist also zu fragen, 
wo überhaupt Spielraum besteht. Zur Klärung dieser Frage sind die 
unterschiedlichen «Legitimationsebenen» staatlichen Handelns 

zu beachten. Auf der einen Seite gibt es eine politische Ebene, die 
durch demokratische Gesetzgebungsprozesse sicherstellen soll, 
dass letztlich der Souverän über staatliche Leistungen entscheidet. 
Auf der anderen Seite stellen Einwohnerinnen und Einwohner, Un-
ternehmen, Vereine, Besucherinnen und Besucher und weitere 
Anspruchsgruppen mehr oder weniger legitime Ansprüche an die 
Behörden und Verwaltungen einer Gemeinde. Sie erwarten zum 
Beispiel, dass Bauvorhaben schnell und in ihrem Sinne bewilligt 
werden, dass private Grundstücke ein- oder ausgezont werden, dass 
sie Staatsmittel für ihre Vereinstätigkeit erhalten oder dass sie als 
einheimisches Gewerbe einfach zu Aufträgen kommen.

Was bedeutet das für den Spielraum?

Der ergibt sich dadurch, dass bei staatlichem Handeln Rücksicht 
auf diese individuellen Ansprüche genommen wird, ohne das Le-
galitätsprinzip zu verletzen. Indem eine Gemeinde Ressourcen für 
«individualisierte» Leistungen bereitstellt, ohne an Effektivität und 
Effizienz zu verlieren. Bei der Bestimmung der Freiheitsgrade ist es 
sinnvoll, sich an die Überlegungen zum Dienstleistungsmarketing 
zu halten. Dieses orientiert sich meist an den sogenannten Marke-
tinginstrumenten oder den 7 P, die für die Umsetzung von Marke-
tingstrategien eingesetzt und ausgestaltet werden können. Es sind 
dies die Bestimmung der Leistung (product), der Preis (price), die 
Kommunikation (promotion), die Distribution (place), die Art der 
Leistungserbringung (process management) sowie die Erbringung 
der Leistung durch Personen (personel) und durch die zur Verfügung 
stehende Infrastruktur (physical facilities). Während in der Ge-
meinde Leistungen, Preise und Distribution weitgehend vorgegeben 
sind, bieten die anderen Instrumente durchaus Möglichkeiten, Ge-
meindeleistungen spezifisch auszugestalten. Als Marketinginstru-
mente stehen Kommunikation, Personen, Prozesse und allenfalls 
die Gestaltung der Infrastruktur im Vordergrund. Über diese Inst-
rumente kann eine Gemeinde die Kontakte zu verschiedenen An-
spruchsgruppen mit einigem Spielraum spezifisch gestalten und 
sich damit bei Anspruchsgruppen sowie im Vergleich zu anderen 
Gemeinden positionieren. 

Was ist am Marketing in öffentlichen Organisationen 
 besonders?

Ein Spezifikum ist die Frage nach der Wirkung und der Wirkungs-
kontrolle. In privaten kommerziellen Unternehmen lässt sich – sehr 
vereinfacht – jede Marketingmassnahme daraufhin überprüfen, ob 
sie einen wesentlichen Beitrag zur Gewinn-, Deckungsbeitrags- oder 
Umsatzsteigerung beiträgt. Da Gemeinden nicht gewinnorientiert 
sind, fällt der Gewinn als Kontrollgrösse weg. Eine Bestimmung 
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und Quantifizierung der Zielgrösse ist folglich viel schwieriger. 
Welche Effekte entstehen für die Gemeinde, wenn ich den Betrag X 
in Marketingmassnahmen investiere? Kann ich damit das Steuer-
substrat steigern, weil die Gemeinde attraktiver wird? Oder kann 
ich Transaktionskosten senken, weil die Investition dazu führt, 
dass weniger Einsprachen, Beschwerden oder andere Rechtsver-
fahren behandelt werden müssen? Das Beispiel Rechtsverfahren 
zeigt auch, dass die Effizienzsteigerung durch Marketinginvestiti-
onen manchmal nur organisationsübergreifend zu erzielen ist: Die 
Marketingkosten trägt die Gemeinde, der positive Effekt auf die 
Kosten wird aber primär in der Justiz realisiert.

Wie gross ist der Spielraum beim ServiceDesign wirklich?

Wie bereits gesagt, gibt es Spielraum fast exklusiv bei der Aus-
gestaltung der Services. Ich verstehe das Service-Design sogar als 
Zusammenzug und Überbau der Instrumente Kommunikation, 
Personal, Infrastruktur und Prozesse. Als Gemeindepräsident einer 
kleinen Gemeinde mit etwa 500 Einwohnerinnen und Einwohnern 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass beinahe überall Spielraum 
in der Dienstleistungserbringung besteht. Zentral war für uns im-
mer, dass wir – Behörden und Verwaltung – versucht haben, den 
hoheitlichen Aspekt weniger zu gewichten als die Dienstleistungs-

orientierung. Entgegen kam uns dabei, dass in einer kleinen Ge-
meinde sehr vieles im Vorfeld regulierter Verfahren persönlich 
besprochen und Transparenz über das Verfahren und die Spielräu-
me in der Entscheidungsfindung geschaffen werden kann. Das ist 
zwar im ersten Moment aufwendig, schont im formalen Verfahren 
aber Ressourcen und ist letztlich sehr effektiv.

Ergibt es Sinn, methodisch an das ServiceDesign heranzugehen?

Es gibt Methoden zur systematischen Gestaltung von Services. 
Die helfen, sind aber nicht entscheidend. Im Gespräch mit anderen 
Personen aus dem öffentlichen Umfeld ist mir oft aufgefallen, wie 
stark Service-Design als Prozessoptimierung aus verwaltungsin-
terner Sicht verstanden wird. Vergessen wird dabei die Perspektive 
des Leistungsempfängers, was sich später rächen kann. Unverständ-
nis der Leistungsempfänger gegenüber Verfahren und Entschei-
dungen führt oft zu ungleich grösserem Aufwand in der Verwaltung 
als das, was vorher in den Abgleich von Erwartungen und Möglich-
keiten gesteckt werden muss. Das könnte man zwar systematisch 
als Service-Engineering durchführen; in unserer kleinen Gemein-
de mit kurzen Wegen genügte es jedoch vollauf, dass die Art der 
Dienstleistungserbringung zwischen Behörden und Verwaltung 
immer wieder thematisiert wurde.

Peter Baumann, Prof., lic. phil. I
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Studium der Germanistik, Pädagogik und Publizistik
Eid. dipl. Marketingleiter
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Ca. 20 Jahre Professor und Dozent an der Berner Fachhochschule, 
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Politik
Sechs Jahre Gemeinderat Trimstein, davon ein Jahr im Ressort 
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Erfolgreiche Fusion mit der Gemeinde Münsingen auf Ende 2012
Ein Jahr Gemeinderat Münsingen im Übergangsjahr als Vertreter 
von Trimstein
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Was heisst für Sie «gutes» ServiceDesign?

Vor allem, dass es die Ansprüche der Anspruchsgruppen einer 
Gemeinde berücksichtigt. In diesem Sinne muss sich jede Gemein-
de selber überlegen, welches die zentralen Anspruchsgruppen sind 
und wie sie die Dienstleistungen diesen gegenüber erbringen will. 
Einer älteren, ländlichen Bevölkerungsstruktur ist es wohl weniger 
zumutbar, elektronische Verfahren zu nutzen, als jüngeren, urbanen 
Schichten. Und ein Bauvorhaben eines Weltkonzerns muss anders 
behandelt werden als der Umbau eines Kuhstalls. Ich möchte eher 
warnen davor, auf Gemeindeebene Prozesse allzu stark zu stan-
dardisieren. Für mich macht es eine professionelle Verwaltung auf 
Gemeindeebene aus, dass die Leistungserbringer in der Lage sind, 
situationsspezifisch auf die unterschiedlichen Ansprüche einzuge-
hen, selbstverständlich unter Beachtung der rechtsstaatlichen 
Rahmenbedingungen. Das ist im Übrigen sehr anspruchsvoll.

Eine zweite Voraussetzung für gutes Service-Design ist meiner 
Erfahrung nach eine klare Vorstellung, wohin sich eine Gemeinde 
entwickeln soll und was die Einzigartigkeit oder Identität einer 
Gemeinde ausmacht. Schliesslich ergeben sich daraus die primär 
qualitativen Werte, die sich in den Services widerspiegeln sollen. 
Man kann sich nicht bürgernah geben, sich in den entscheidenden 
Momenten aber auf hoheitliche Argumentation zurückziehen.

In unserer Gemeinde, zum Beispiel in Klausuren mit Gemeinde-
rat und Verwaltungskader, haben wir uns viel mit der Zukunft der 
Gemeinde auseinandergesetzt. Wir haben versucht, die Konsequen-
zen einer Bewahrung des Istzustandes abzuschätzen, mögliche 
Entwicklungsszenarien auszuarbeiten und diese einer Fusion mit 
einer Nachbarsgemeinde gegenüberzustellen. Diese Überlegungen 
führten nicht zuletzt auch zu einer Schärfung des Bewusstseins 
darüber, was unsere Gemeinde ausmacht. Dies wiederum war 
Grundlage für Diskussionen rund um die Dienstleistungen, die 
Personalpolitik der Gemeinde, Investitionsentscheide etc.

Wie kann man die Bevölkerung involvieren?

In einer direktdemokratischen kleinen Gemeinde ist die Bevöl-
kerung ja schon per se involviert. Sachentscheide werden an der 
Gemeindeversammlung gefällt, was über die Diskussion der Ge-
schäfte schon sehr direkte Hinweise auf Einstellungen und Befind-
lichkeiten gibt. Ebenfalls aufschlussreich ist das Abstimmungsver-
halten der Bevölkerung in Sachabstimmungen und Wahlen auf 
kantonaler und nationaler Ebene. In einer kleinen Gemeinde kom-
men die informellen Gespräche bei unterschiedlichen Gelegenhei-
ten – Gemeindeversammlungen, Schulfeiern, Viehschauen, zufäl-
ligen Begegnungen im Zug oder auf der Strasse etc. – dazu. Bei 500 
Einwohnerinnen und Einwohnern kennt man als Gemeindepräsi-
dent praktisch alle persönlich. Selbstverständlich müssen so ge-
wonnene Informationen Einfluss auf die Arbeit in der Gemeinde 
haben. In einer grossen Gemeinde mag das anders aussehen. Dafür 
gibt es dort Gefässe für den Gedankenaustausch wie Parteien, Ge-
werbevereine, Sport- und Kulturorganisationen etc.

Um aber ein umfassendes und breites Bild der Gemeinde zu ge-
winnen, sind vertiefte Analysen sinnvoll. In unserer Gemeinde 
haben wir eine Bevölkerungsbefragung in Auftrag gegeben, die die 
oft unausgesprochenen Einstellungen und Bedürfnisse systema-
tisch erfassen sollte. Wir hatten das Glück, an der BFH im Fachbe-
reich Wirtschaft eine Bachelorarbeit ausarbeiten zu lassen. Da ich 
persönlich weniger an statistisch-quantitativen Daten als an Ein-

stellungen, Ansprüchen und Defiziten der Bevölkerung interessiert 
war, führten Studentinnen qualitative halbstrukturierte Gruppen-
diskussionen mit vier Bevölkerungsgruppen durch. Die Arbeit lie-
ferte uns sehr wertvolle Hinweise und zeigte strukturiert auf, wo 
der Schuh wirklich drückt.

Das ist noch nicht wirklich eine Involvierung der Bevölkerung.

Ja, es liefert nur die analytische Grundlage, um zu verstehen, 
welche Herausforderungen in der Gemeinde zu bewältigen sind. 
Der nächste Schritt ist, die Bevölkerung zum Mitmachen im politi-
schen Prozess zu gewinnen. Vorab, was nach meiner Erfahrung und 
Einschätzung nicht funktioniert: Zukunftswerkstätten. Wenn man 
versucht, die Bevölkerung zu fragen, was sie in Zukunft dann gerne 
hätte, muss man sich nicht wundern, wenn man ein Sammelsurium 
von unzusammenhängenden Aussagen, aber keine brauchbaren 
Entwürfe erhält. Dazu ist eine politische Behörde doch da: sich in-
tensiv mit einer Sache auseinandersetzen, Ideen generieren, Lö-
sungsvorschläge entwickeln. Im Übrigen funktioniert das ja nicht 
anders als in der Marktforschung: Diese liefert die Einstellungen 
und Ansprüche, aber das Produkt selbst muss schon im Unterneh-
men entwickelt werden.

Wenn es gelingt, die richtigen Themen aus der Analyse zu destil-
lieren, dann ist die Bevölkerung auch interessiert, und das Invol-
vieren ergibt sich beinahe von selber. In unserer Gemeinde haben 
wir Resultate – zum Beispiel Ergebnisse der qualitativen Studie, 
Entwicklungsszenarien und wichtige Sachgeschäfte – jeweils in 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen mit der Bevölke-
rung vordiskutiert, bevor an der Gemeindeversammlung dann über 
die Geschäfte entschieden wurde. Das hat bei uns gut funktioniert. 
In anderen, vor allem in grossen Gemeinden mag das kein taugliches 
Mittel sein; dann müssen andere Wege gefunden werden.

Was sind Erfolgsprinzipien für die Bürgerbeteiligung?

Mir persönlich waren in der Auseinandersetzung immer folgen-
de drei Punkte wichtig:

Erstens Transparenz. Wo stehen wir im Entscheidungsfindungs-
prozess? Was ist gegeben, was ist noch gestaltbar? Welche Auswir-
kungen haben Voten aus der Bevölkerung auf den Vorschlag? Ent-
scheiden wir hier und jetzt etwas oder nicht?

Zweitens Auseinandersetzung. Wir haben die Bevölkerung 
manchmal mit aussergewöhnlichen Ideen konfrontiert. Wenn das 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt geschieht und klargemacht wird, 
dass es sich um einen Vorschlag, um eine Art Studie handelt, kann 
die Bevölkerung meiner Erfahrung nach auch mit unkonventionel-
len Ideen sehr gut umgehen.

Drittens Dialog. Das bedeutet ein Eingehen auf Argumente und 
Gegenargumente, um Lösungsansätze überarbeiten und verbessern 
zu können. An einer Gemeindeversammlung ist es meist zu spät, 
andere Ansätze noch einbeziehen zu können, weshalb die infor-
mellen Dialoggefässe im Vorfeld der formalen Entscheidung nicht 
zu unterschätzen sind.

Spannend wäre in der heutigen Welt, herauszufinden, wie und 
mit welchen Effekten sich diese Dialogforen durch elektronische 
Verfahren, zum Beispiel Social-Media-Aktivitäten, ersetzen oder 
ergänzen liessen.

Herzlichen Dank für das Interview!
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Rethinking liberal ideas – Freedom in times of 
 technology-enhanced discrimination

One of the main impacts of big data is 
discrimination – for the better and for the 
worse of the people concerned. The digital 
transformation of the business world will 
expose customers and employees to oppor-
tunities and risks, as they arise from the 
correlations between personal data and 
large empirical data. This will enable indi-
vidual treatment, i.e. discrimination. For 
example, biological data of patients in 
healthcare will be interpreted in terms of 
what it most likely means for an individual 
patient and in turn eventual therapies will 
be chosen in a way optimized for this par-
ticular patient with a particular genome, a 
particular health history, and a particular 
lifestyle. So far this happens only if the med-
ical doctor has the correct intuition (and if 
the health-care system allows for it), while 
both diagnosis and therapy are usually per-
formed in broadly the same way for people 
with similar ages and similar health data. 
In the future, the big data based personali-
zation of medicine will dramatically improve 
its effectiveness. 

Or, as another example, the willingness to pay in a specific situ-
ation for particular goods will be estimated based on data and con-
sequently the price will be individually adjusted for the customer. 
This will increase profits as it raises the prices both for the rich, who 
don’t care, and for all those who urgently need an item. 

As a third example, human resources departments will make 
estimates about job candidates based on their current and former 
places of residence, and possibly also based on lots of other person-
al data. This will enable them to make better choices of employees. 

Last but not least, the insurance business will adapt prices ac-
cording to detailed risk calculations, which will reduce their risks. 
You may call this game ‘big data’, but it is actually very much about 
discrimination everywhere!

We don’t yet know what the impact of technology-enhanced dis-
crimination on economic growth and on individual lives will be. 
Personalized medicine may potentially be a great step forward, but 
maybe big data will only lead to standardized medicine, as insurance 
companies can easily control the therapy decisions of medical doc-
tors. Total price discrimination may raise profits and thus lead to 
economic growth, but maybe the advantage of innovation in an era 
where it is easy to copy business models will decrease and new 
ideas will have little or no chance of implementation. Discrimination 
in the labor market may help companies to choose workforces for 
their business more precisely, but it is also likely to increase unem-
ployment and thus create negative economic growth. 

Lots of effects are unclear. However, some trends can be identi-
fied more reliably. One is that the monitoring of our lives will increase 
in multiple ways: The creation of personal data related to us will 
explode, big data profiling will integrate our distributed personal 
data to create holistic digital representations of our lives, and the 
correlation business of big data will link our personal profiles with 
the behavior of others. We are thus forced into virtual collectives 
as the behavior of people with similar data will have a severe impact 
on our life – from medical treatment to prices for insurance policies 
and from prices for everyday goods to employment chances – while 
at the same time our relationship with our environment will become 
widely personalized, and lots of inherent solidarity in society will 
be destroyed. The bottom-line is: Our personal freedom will criti-
cally decrease unless we are rich enough to buy our individual ex-
perience of the world. 

Personalization, individualization, privatization … they do not 
necessarily relate positively with personal freedom. Just the oppo-
site, they doubly decrease our freedom as on the one hand they ask 
for a total tracking of our lives through the Internet of Things while 
on the other hand they shape our experiences of the world in such 
a way that we can neither escape nor even relate to peers, except for 
our unknown virtual data twins. 

In the past, government was trying to reduce our freedom to turn 
us into well protected, easy-to-handle citizens who behaved as gov-
ernment preferred. Now, the business world is trying to wrest the 
freedom of our self-defined pursuit of happiness from us – and the 
fact that this may be economically suicidal as it tends to kill disrup-
tive innovation, makes the situation even more worrying. 

Are we going to be crushed between government and industry? 
Well, who knows, but it would be wise to rethink government from 
a liberal perspective and thereby consider both the externalization 
of big data based discrimination that is not internalized by compa-
nies and the right of individuals to lead a free life and to profit from 
their talents. Because a liberal world without individual freedom is 
not liberal at all! Of course, freedom is not an absolute value, but it 
is of high value and we should start thinking about how to protect 
it.

Prof. Dr. Reinhard Riedl 
Wissenschaftlicher Leiter  
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
reinhard.riedl@bfh.ch
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«Man nimmt viel besser ein konkretes Gegenüber  
als eine anonyme Zielgruppe»
Reinhard Riedl spricht mit Barbara Balba Weber über die fehlenden Amateure, das Kuratieren mit Kindern, 
wertorientierte Geschäftsmodelle, hörerzentriertes Design und die Vorteile des Miteinander gegenüber einer 
elitären Abgrenzungsstrategie. 
Interview: Prof. Dr. Reinhard Riedl

Seit Jahren ist das Phänomen zu beobachten, dass sich sehr 
wenige Leute für Neue Musik begeistern lassen. Warum glau
ben Sie, ist das so?

Ich glaube, das liegt einerseits in der Natur der Sache. Neue Mu-
sik ist so herausfordernd, dass es schwierig ist, eine grössere Mas-
se dafür zu gewinnen. Und andererseits liegt es auch am ganzen 
Betrieb selber. Das ist eine lange Geschichte, und damit beschäfti-
ge ich mich ja auch. Ich denke, es sind diese beiden Hauptfaktoren. 

Was hemmt im Betrieb, dass mehr Neue Musik gemacht und 
mehr Publikum gewonnen wird? 

Ich denke, es liegt an einer gewissen historisch bedingten Iso-
liertheit. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war die Isolation 
gewollt: In diesem Zirkel, der sich an den Rändern der Musik be-
wegte, grenzte man sich bewusst von der Gesellschaft ab. Zumindest 
im deutschsprachigen Raum war das die Meinung und wurde auch 
philosophisch von Adorno unterstützt. Das hat bis heute Auswir-
kungen. Diese Haltung hinter der Neuen Musik ist das eine. Und 
andererseits handelt es sich wirklich um akademische Musik, die 
an den Hochschulen gelehrt und produziert wird. Das heisst: Nur 
Leute, die studiert haben, können sie machen. Es gibt keine Ama-
teurszene. Das ist von mir aus gesehen eine ganz wichtige Beschrän-
kung, die kein anderer Musikstil hat. 

Wie kann man bei diesen beiden Problemen ansetzen? Wie 
kann man das, was aus der historischen Isolation folgt, auf
brechen, und wie kann man Amateure für die Neue Musik be
geistern?

Es gibt sicher verschiedene Wege. Aber ich versuche, bei den 
Akteurinnen und Akteuren selbst zu wirken und es vorzuzeigen, 
zum Beispiel partizipativ mit Jugendlichen. Ich möchte verschie-
dene Zielgruppen direkt in die Prozesse hereinholen und sie an  
der Konzeption und Kuratierung von Neuer Musik auf Augenhöhe 
beteiligen. Aber ich erlebe immer wieder, dass eine so einfache  
Idee, die wahrscheinlich in anderen Gebieten auf keinen grossen 
Widerstand stossen oder sogar problemlos praktiziert würde, in der 
Neuen Musik auf sehr grossen Widerstand stösst. Hier könnte man 
ansetzen, an der Überwindung der Widerstände gegen Partizipa- 
tion. Sinnvoll ist es auch, mit allen Bildungsinstitutionen zusam-
menzuarbeiten. Es ist ganz wichtig, dass man in die Schulen geht 
und dass man mit Kindern und Jugendlichen und mit ihren Lehre-
rinnen und Lehrern als Multiplikatoren interaktiv und werkstatt-
mässig arbeitet. 

Sie haben die Beteiligung am Kuratieren angesprochen.  
Wie stellen Sie sich das vor? 

Es gibt Modelle, die schon positiv getestet wurden. Die neue In-
tendantin der Tonhalle lässt Jugendliche, und das könnte man 
durchaus auch mit Erwachsenen machen, am ganzen Betrieb von 
A bis Z teilnehmen. Das betrifft zwar nicht die Neue Musik, aber das 
praktizierte Modell ist interessant: Indem sie die Jugendlichen einen 
Monat lang mitgehen lässt, führt sie sie in den Betrieb ein – vom 
Management über die Kostüme und Kompositionen bis zum Spiel. 
Am Schluss entwerfen die Jugendlichen eine eigene Produktion mit 
den Kenntnissen, die sie sich angeeignet haben. Ich könnte mir 
auch etwas Kompetitives vorstellen, zum Beispiel dass man Wett-
bewerbe ausschreibt für interessante Ansätze, wie man diese oder 
jene Musik kuratieren könnte. Da wäre von den Veranstaltern ein-
fach ein bisschen Fantasie gefragt. 

Das Thema unseres Hefts ist diesmal ServiceDesign und 
 Marketing. Wenn Sie selber ein Programm für einen Abend 
zusammenstellen, wie gehen Sie da vor?  

Im Dezember haben wir einen Neue-Musik-Gipfel durchgeführt. 
Dort ging es vor allem darum, dass sich die verschiedenen Partner 
präsentieren können. Bei der Veranstaltungsplanung gibt es auch 
in anderen Kontexten manchmal Situationen, in denen es gegeben 
ist, was aufgeführt wird, sodass man nichts daran ändern kann. 
In diesen Fällen kann man die Inhalte nicht von Grund auf pro-
grammieren, sondern muss vor allem einen Kontext bedienen. Aber 
es gibt trotzdem noch viel Gestaltungsspielraum: In welchem De-
sign tritt das Ganze auf, wie wird es beleuchtet, wie wird es kom-
mentiert, was gibt es für Nebenschauplätze in den Räumlichkeiten? 
Wenn die Inhalte selbst unverrückbar sind, kann man an den Kon-
texten arbeiten. Ideal finde ich aber, wenn man von Grund auf 
thematisch denken und die Musik von A bis Z von einem Gedanken 
aus einrahmen kann und nicht mit vorgegebenen Musiken arbeiten 
muss. 

Können Sie vielleicht etwas mehr erläutern, wie das funktio
niert, wenn Sie von einem Gedanken ausgehen? 

Für das Musikfestival haben wir zum Beispiel den Auftrag, etwas 
zum Thema Urknall zu machen. Dort nehmen wir jetzt die erste 
Liebe, ein Gefühl des Urknalls sozusagen, und suchen entsprechen-
de Musik. Wir gehen von einem Berliner Komponisten aus, Sergej 
Newski, der aus unveröffentlichten Liebesbriefen, die er gefunden 
hat, ein musikalisches Werk gemacht hat, und spannen von dort 



die Fäden. Das ist dann die Grundmusik, der Grundgedanke. Von 
dem aus machen wir Aktionen, die alle darauf beruhen, Amateur-
texte mit Neuer Musik zu verbinden. 

Welche Rolle spielt der Gedanke an das Publikum bei der Ent
wicklung eines Programms? 

Ich arbeite oft so, dass ich schon bei der Entwicklung eines Pro-
gramms direkt Leute einbeziehe, bei denen ich mir vorstelle, dass 
sie das interessiert, indem ich mit ihnen darüber spreche. Das sind 
auch oft Personen aus dem Bekanntenkreis ohne tiefere Kenntnis-
se. Oder wir – wenn ich in einem Team arbeite – entscheiden vorher, 
dass wir von einem bestimmten Zuhörer oder einer bestimmten 
Zuhörerin ausgehen und das Programm nicht für uns selbst entwi-
ckeln, sondern für unser vorgestelltes Gegenüber. 

Wer ist dieses Gegenüber? 

Ich habe mit dem Thema Zielgruppen die Erfahrung gemacht, 
dass es am wirkungsvollsten ist, wenn man sich eine konkrete Per-
son vorstellt, die man kennt und von der man weiss, wie sie denkt 
und tickt und wie sie reagiert. Man nimmt viel besser ein konkretes 
Gegenüber als eine anonyme Zielgruppe. Dann kommt man einfach 
schneller voran. 

Sie schildern das ganz ähnlich wie Expertinnen und Exper
ten aus der Wirtschaft. Gibt es einen Bezug zwischen der Art 
und Weise, wie Sie Musik machen, und der Art und Weise, 
wie in der Welt der Wirtschaft gearbeitet wird? 

Ich glaube schon. Ich kenne mich in der Wirtschaft schlecht aus. 
Aber ich denke, dass wahrscheinlich auch dort etwas nur funktio-
niert oder sich aufbauen lässt, wenn eine Idee dahintersteckt und 
man nicht einfach nur möglichst viel verkaufen will. Es geht darum, 
dass man etwas Bestimmtes will; die Verkaufszahlen sind nur der 
Effekt. 

Was kann man tun, um die Neue Musik in der Bevölkerung 
bekannter zu machen? 

Es sind zu einem nicht unwesentlichen Teil die grossen Veran-
stalter, die Interesse fördern können. Das Lucerne Festival ist ein 
sehr gutes Beispiel dafür. Da stehen immer einzelne Personen da-
hinter, die das Anliegen haben, Neue Musik aufzuführen, weil sie 
glauben, dass es für die Gesellschaft und für ihr Festival wichtig 
ist, aktuell zu sein. Sie bauen Neue Musik einfach ein und behandeln 
sie so positiv, bewerben sie mit so viel Überzeugung, dass die Leu-
te auch wirklich kommen. Das schlimme Gegenteil ist, wenn irgend-
wo am Rand mit Neuer Musik ein bildungspolitischer Auftrag erfüllt 
wird. Aber das Lucerne Festival ist ein sehr gutes Beispiel dafür, 
wie es funktionieren kann. Weil Leute dahinterstehen, die das wol-
len und für wichtig halten, kommen auch die Zuhörer. Sie schaffen 
es in Luzern, dass die Konzerte mit Stockhausen oder Boulez aus-
verkauft sind. 

Barbara Balba Weber

ist Expertin in künstlerischer Musikvermittlung und verfügt als 
ausgebildete Solistin mit jahrelanger Bühnenerfahrung über ein 
profundes Wissen als Musikerin und umfangreiche Kenntnisse zu 
Zielgruppenspezifika und zu Akteuren Neuer Musik. Sie leitet das 
kantonale Projekt Tönstör, die IGNM Bern und das Kompetenz-
netzwerk Musikvermittlung Schweiz+. An der Hochschule der 
Künste Bern ist sie Dozentin und Leiterin des Clusters «Künstle-
rische Musikvermittlung». Zudem ist sie Gastdozentin an Hoch-
schulen im ganzen deutschsprachigen Raum. Aktuell schreibt sie 
an einer Dissertation zur Vermittlung Neuer Musik an der Gradu-
ate School of the Arts der Uni Bern: In inszenierten Hörsituationen 
untersucht sie die Reaktionen eines nicht spezialisierten Publi-
kums und stellt sie in Zusammenhang mit dem Handeln von Ak-
teurinnen und Akteuren der Neuen Musik. Als Ergebnis soll ein 
Katalog mit Handlungsempfehlungen für die Musikerausbildung 
sowie für Vermittlung und Kuratierung Neuer Musik entstehen.
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Stockhausen und Boulez sind «Klassiker». Aber wie schaffen 
es zeitgenössische Komponisten, da aufgeführt zu werden? 

Institutionen wie die grossen Orchester, die sowieso schon mit 
rechten Beträgen subventioniert werden, hätten natürlich die gröss-
ten Möglichkeiten, Komponistinnen und Komponisten ins Bewusst-
sein der Gesellschaft zu bringen. Das müsste eigentlich flächende-
ckend passieren. Eine wichtige Rolle spielt auch alles Mediale, was 
mit Musik zu tun hat. Das Schreiben über Musik, Veröffentlichungen, 
Rundfunk, TV usw. sind in unserer heutigen Aufmerksamkeitsge-
sellschaft sehr wichtig. Von mir aus gesehen kann man nur dort 
ansetzen. Auf nationaler Ebene und parallel dazu lokal in den Com-
munities. 

Unser Anliegen ist es, eine gewisse Grösse 
zu erreichen, indem wir alle zusammen
arbeiten und zusammenstehen.

Welche Rolle spielen Medien wie YouTube für die Neue Musik? 

Ich denke, dort ist die Neue Musik noch nicht ganz angekommen. 
Da würde von mir aus gesehen extrem viel mehr drinliegen. Im 
Vordergrund steht wiederum, dass man mit der richtigen Botschaft 
oder mit dem richtigen Design arbeitet und nicht versucht, sich 
irgendwie den Anschein zu geben, als wäre man etwas ganz ande-
res als das, was man ist. Neue Musik hat ja auch etwas Nerdhaftes 
an sich, und das ist mehr positiv als negativ. Im Web 2.0 läge für 
die Neue Musik ein grosses Potenzial drin, weil ja alles Schräge und 
alles, was nicht nullachtfünfzehn ist, auf Facebook und in all diesen 
Communities recht gut ankommt. Dieses Potenzial wird aber zu 
wenig genutzt. Weil vom Mainstream, der immer so gleich klingt, 
sowieso alle schon genug haben, könnte man sich mit schrägeren 
Tönen durchaus ein Publikum verschaffen in dieser virtuellen Welt. 

Noch ganz konkret zu ihrer Tätigkeit: Können Sie uns etwas 
darüber erzählen, wie Sie im Bereich Vermittlung Neuer Mu
sik mit Kindern arbeiten? 

Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ich mit ihnen zusammen 
etwas mache. Es entsteht am Schluss immer ein musikalisches 
Produkt, das wir gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern oder 
Komponisten erarbeitet haben, das aber im Kontext einer bestimm-
ten Ästhetik oder Strömung steht oder im Kontext der Philosophie 
eines bestimmten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Das wird aber 
nicht unbedingt zu Beginn gezeigt. Wir entwickeln zuerst selbst 
etwas auf dieser Basis und zeigen dann, dass es Leute gibt, die sich 
ihr Leben lang damit beschäftigt haben, damit sogar Geld verdient 
haben und aus der gleichen Idee heraus das Gleiche gemacht haben. 
So stellen wir einen grösseren, breit angelegten Kontext her. 

Wie arbeiten Sie mit Erwachsenen im Bereich Vermittlung   
Neuer Musik? 

In der gerade beschriebenen partizipativen Art leider noch nicht. 
Aber das kommt – dank den Erfahrungen, die ich mit Kindern und 
Jugendlichen gemacht habe. Die Amateurszene würde mich dabei 
sehr interessieren. Ich würde da gerne etwas aufbauen. 

Sie haben eine Interessengemeinschaft Neue Musik ins Leben 
gerufen, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Können 
Sie die Kernanliegen beschreiben? 

Unser Anliegen ist es, eine gewisse Grösse zu erreichen, indem 
wir alle zusammenarbeiten und zusammenstehen. Nicht nur was 
das Finanzielle betrifft. Die Idee ist, dass man gemeinsam agiert, 
gemeinsam denkt, gemeinsam Strategien entwickelt und auch ge-
meinsam gegen aussen auftritt. Es geht uns sowohl gegen innen 
wie auch gegen aussen vor allem um das Miteinander. 

Unsere traditionelle Abschlussfrage ist: Wie sehen Sie die 
 Zukunft, einerseits in Ihrem Tätigkeitsbereich, andererseits 
im Staatswesen. Wie wird die Schweiz in 25 Jahren aussehen? 

Im Bereich der Musik? Der wird sich vom Staatlichen recht ver-
abschieden. Die Situation, die in den USA jetzt schon besteht, den-
ke ich mir, wird sich auch hier vermehrt als Normalfall durchsetzen. 
Es wird eine Deinstitutionalisierung stattfinden. Wenn die Neue 
Musik überlebt, dann wahrscheinlich nur, indem sich ihre klaren 
Abgrenzungen auflösen, indem sie sich vermischt mit allem mög-
lichen Experimentellen.

Und wie wird der Staat sich als Gesamtinstitution verändern? 

Ich weiss nicht, ob das nur ein Wunsch oder tatsächlich eine 
Perspektive ist oder zumindest eine realistische Möglichkeit, aber 
ich denke mir, dass es in Richtung der Vernetzung weitergeht, dass 
in Zukunft viel weniger Abgrenzungen stattfinden werden, dass die 
Prozesse, die schon immer stattgefunden haben, auch weiterhin 
stattfinden, aber viel enger vernetzt. Ich habe das Gefühl, es ist 
etwas Grundmenschliches, dass dieses Pendel immer zurück-
schlägt – vom Gärtlidenken zum Zusammenarbeiten. Die Frage ist 
für mich mehr, ob sich ein anderes System als der Kapitalismus 
entwickeln kann. Sicher nicht in 20 Jahren, eher in 200, falls es 
dann überhaupt noch Menschen gibt. Das würde mich interessieren, 
ob sich dann vielleicht doch noch ein anderes System etablieren 
wird. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Vom Periodensystem der E-Government-Elemente – 
Bericht vom E-Government-Symposium Romand 
Wie kam dieser Titel zustande? Im Hörsaal der Universität Neuenburg, in dem am 8. Mai 2015 das E-Govern-
ment-Symposium Romand über die Bühne ging, hängt ein grosses Wandbild mit dem Periodensystem der 
Elemente. Unter anderem wird auch Naturwissenschaft im Haus gelehrt. Das Unigebäude – relativ modern – 
ist wunderbar gelegen. Bereits zum vierten Mal findet das Symposium statt und wird zur festen Grösse in der 
E-Government-Event-Landschaft Schweiz. 

Ein Motto oder einen speziellen Titel 
kennt das Symposium nicht. Den Deutsch-
schweizer erstaunt zunächst, dass die The-
men erfrischend andere sind als etwa an den 
Veranstaltungen in Bern. Logischerweise 
ist der Kanton Neuenburg als Hoster des 
Symposiums, das jedes Jahr in einem ande-
ren Kanton stattfindet, gut vertreten auch 
unter den Referierenden. Der Chef des Bun-
desamtes für Statistik trägt anstelle der Lei-
terin von E-Government Schweiz ad interim 
die Neuerungen der E-Government-Strategie 
vor. Aus strategischer Sicht wird einiges an-
ders. Bund und Kantone, so der Plan, sollen 
je 50 Prozent zu den E-Government-Kosten 
seitens Geschäftsstelle E-Government 
Schweiz beitragen. Gespannt wartet man 
darauf, ob die Kantone hier mitziehen und 
-tragen. Da und dort hört man es diesbezüg-
lich rumoren. Zu Beginn des Symposiums 
spricht die Kanzlerin des Kantons Neuen-
burg Séverine Despland über die Entwick-
lungen bis ins Jahr 2020. Das Portal feiert 
notabene dieses Jahr sein zehnjähriges Be-
stehen. Die Guichet-Unique-Entwicklung – 
so zeigte sich auch in anderen Referaten – 
geht unvermindert weiter.

Der Guichet Unique wird konkret demonstriert, unter anderem 
mit dem elektronischen Baugesuch, basierend auf der CAMAC-Lö-
sung, oder auch mit einem Gesuch für das Halten wilder Tiere (sic!). 
Der Präsentator macht ein eigentliches Rollenspiel. Er setzt sich 
dazu tatsächlich verschiedene Hüte auf. Neben ihm arbeitet sein 
Kollege als Verwaltungsmitarbeiter parallel auf einem anderen 
Bildschirm emsig mit. Da geht was. Viele Schweizer Kantone und 
Gemeinden könnten sich vom Guichet-Unique-Elan und dessen 
Konzeption einiges abschauen; wir hätten in der Schweiz einige 
E-Government-Probleme weniger. Oder anders: einmal bauen und 
verschiedene Male wieder brauchen. 

Ein weiteres Neuenburger Thema: die elektronische Schule. Ich 
präsentiere meine Noten künftig elektronisch auf dem Tablet zu-
handen Herr und Frau Papa und Mama. Ja, die Schule der Stadt 
Neuenburg ist weit mit dem E-Government.

Die gute Nachricht folgte dann von Cap Gemini – bei der Präsen-
tation des EU-Benchmarkings zum E-Government. Auch die Schweiz 
wurde in den Vergleich miteinbezogen. Und sie scheint im E-Govern-
ment Fortschritte zu machen. An den Sachverhalten, die zum 

 Beispiel noch 2001 im EU-Benchmarking vorgekommen sind (Ist 
eine Government-Website vorhanden?), sieht man die massive Ent-
wicklung. Heute berichtet man über Usability und Servicenutzun-
gen etc. Natürlich durfte auch die Maxime nicht fehlen, dass das 
papierlose Büro noch immer das Ziel ist! Die Schweiz ist auf dem 
19. Platz im internationalen Vergleich. Sie entwickelt sich im E-Gov-
ernment offensichtlich prächtig. Dazu vom Verfasser ein Kompli-
ment unter anderem an E-Government Schweiz. Spitzenreiter sind 
die nordischen Länder. Die Untersuchung war Life-Event-orientiert, 
das würde man auf Deutsch wohl als Lebenslagen-orientiert be-
zeichnen. Zum Schluss reichte die Zeit nicht mehr für ein Video zur 
Gemeinde Obermutten und zu deren Facebook-Präsenz.1

Ebenfalls interessant waren die Ausführungen zur Elektronisie-
rung des Neuenburger Strassenverkehrsamtes. Es wurde mit den 
zwei Zielgruppen 1) Partner und Kunden und 2) Mitarbeitende ge-
arbeitet. Besonders spannend ist das gezielte Management der Ka-
näle (Telefon, Guichet physique, Courrier, Courrier postale, Site 
Internet), über die man mit den Kunden kommuniziert. Das Stras-
senverkehrsamt versucht, die Kanäle strukturiert zu managen und 
deren Nutzung zu steuern. Darüber hinaus wird an den Kosten ge-
arbeitet, die durch die Kommunikation mit den Kunden entstehen. 

Einmal mehr wurde von einer grossen Gemeindefusion im Val 
de Ruz berichtet. Dies erfolgte mit einem «toughen» Zeitplan und 
mit der Schilderung des pragmatischen Vorgehens. Die Fusion wur-
de nicht perfektionistisch durchgeführt. Es war wahrlich ein span-
nendes und mit grossem Impetus gehaltenes Referat mit einer 
Kernbotschaft: Der Kunde ist ins Zentrum zu stellen. Ein innovati-
ves Öffnungszeitenkonzept wurde lanciert. Auch da gilt: Ziel ist die 
«sans papiers» funktionierende Verwaltung. 

In den Pausengesprächen erfuhr man, dass die Westschweizer 
Kantone mit wenigen Ausnahmen keine intensiveren Zusammen-
arbeiten im E-Government etc. kennen. Und zudem gehört zum 
E-Government-Ökosystem der Westschweiz auch ein eigenes Set an 
Unternehmen, von dem man in der Deutschschweiz eher weniger 
hört. Auch scheint die IT vielerorts noch selber gemanagt zu werden. 
Ähnlich wie im Gesundheitswesen scheint es, dass die Cantons de 
la Suisse Romande – respektive deren Verwaltungen – ein eher 
etatistisches Verständnis haben und daher gewisse Dinge einfach 
umsetzen, statt lange zu diskutieren und den föderalistischen Ge-
danken zu dominant werden zu lassen. Im Kanton Neuenburg 
kommt als Erfolgsfaktor sicher auch die Kantonsgrösse zum Tragen, 
die dem Guichet Unique zum Fliegen verhilft.

Natürlich war auch die elektronische ID ein Thema. In einem 
Pausengespräch wurde das Problem aufgeworfen, dass die eID im 
Grundsatz viel zu technisch diskutiert wird und viel zu wenig aus 

Prof. Dr. Konrad Walser 
Dozent/Senior Researcher 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
konrad.walser@bfh.ch
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E-Gov Fokus 2/2015
E-Democracy – Neue  
Formen der Partizipation
Freitag, 6. November 2015
Rathaus Bern

e-government.bfh.ch

Value
Public

der Perspektive derer, die sie nutzen sollten. Ändert sich das? Wir 
werden sehen. 

Ein Round Table am Morgen beschäftigte sich mit der Frage der 
elektronischen Rechnung. Dies ist zwar kein zentraler E-Govern-
ment-Service, sondern eher ein Supportservice, den man auf ganz 
unterschiedliche Weise angehen kann. Jedoch handelt es sich um 
ein wesentliches Thema, das man auch in der deutschen Schweiz 
unbedingt verstärkt angehen muss. Auch hier: Die Usability ist die 
grosse Herausforderung zur Realisierung der E-Rechnung, die  zweite 
Herausforderung stellt hier analog zur eID die Überwindung der 
vielen applikatorischen und organisatorischen Silos dar.

Au revoir Neuchâtel et à la prochaine au Valais!

1 Vgl. hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=e91c0mWP960  
(Aufruf per 17.5.2015).
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eGov Fokus: breites Thema, vielfältige Vorträge
«Marketing und Service-Design im E-Government» war am Freitag, 5. Juni 2015, das Thema am eGov Fokus 
in Bern. Referenten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich sprachen von ihren Erfahrungen.

Bei der Tagung stellten Referentinnen 
und Referenten aus dem In- und Ausland 
theoretische Konzepte vor und zeigten an-
hand von Beispielen, wie diese in der Praxis 
umgesetzt werden können. Interessierte 
sowie Verwaltungs- und Unternehmensver-
treter trafen sich an dieser von der Berner 
Fachhochschule organisierten Veranstal-
tung im Berner Stadtzentrum. Zwischen den 
Vorträgen in den klimatisierten Räumen des 
Hotels Bern boten sich in den Verpflegungs-
pausen genügend Möglichkeiten, um Kon-
takte zu knüpfen. 

Es geht darum, das Wie zu verändern
Das Was ist vorgegeben, die Finanzen sind beschränkt, beim Wie 

gibt es Freiräume, so eröffnete Reinhard Riedl den eGov Fokus. Die-
se Freiräume zu identifizieren und zu nutzen, um den Wert der 
Verwaltungsarbeit für den Menschen zu steigern, ohne dass sich 
die Kosten erhöhen, sei Aufgabe des Marketings, wie auch von 
E-Govern ment grundsätzlich. Der technologische Fortschritt schaf-
fe zwar auch neue Möglichkeiten für das Design, ersetze aber nicht 
das Service-Design. Statt Dienstleistungen zu digitalisieren, müss-
ten vielmehr digitale Services designt werden. 

Gemeinsam Lösungen finden
Um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, muss 

grösseres Interesse an Zusammenarbeit geschaffen werden, sagte 
Dr. Alexandra Collm in ihrem Referat über Co-Creation für die Smart 
City. Dabei werden innovative Ideen mit den relevanten Akteuren 
entwickelt, anstatt für sie. Doch um dies möglich zu machen, brau-
che es die Begleitung und Gestaltung des soziotechnisch getriebenen 
organisatorischen Wandels. Wie erfolgreich ein Projekt gemeinsam 
durchgeführt werden kann, zeigt indes das Beispiel der Harmoni-
sierung der Polizeiinformatik der Schweiz. Dr. Roman Pfister be-
zeichnet diese als ein in der Schweiz einzigartiges Meisterstück, da 
alle Kantone unterschrieben haben. Das Projekt zeigt, dass eine 
Harmonisierung auch in einem föderalen Umfeld möglich ist. Al-
lerdings offenbart die bisherige Praxis, dass dies bei neuen Anwen-
dungen zwar gut machbar ist, dass die Harmonisierung von bereits 

bestehenden Applikationen aber sehr viel aufwendiger sein  
wird. 

Massgeschneiderte Dienste 
«Die Kunden waren der Erfolgsschlüssel im Projekt – durch die 

enge Zusammenarbeit und die Integration ihrer Bedürfnisse», hielt 
Simon Weber in seinem Praxisbeispiel der SOFTEC AG fest. Durch 
den Austausch mit den Kunden konnte das primäre Ziel eines mass-
geschneiderten mobilen Services für Kontrollen im Agrarbereich 
realisiert werden.

Die Ausrichtung der Geodatendienste am Nutzerverhalten und 
an den Bedürfnissen der User ist für Ralf Armbruster zentral. Geo-
daten seien sehr schwer bedienbar und müssten unter dem Gesichts-
punkt aufbereitet werden, ob sie die Nutzerinnen und Nutzer auch 
verstehen. Sie seien immer eine Einzellösung. Deshalb sieht er die 
Zukunft der Daten nicht im Geodatenportal, sondern beispiels weise 
in einer mobilen Lösung auf Basis der Daten, wobei diese lediglich 
ein Bestandteil des Services wären. «Mehrwert entsteht erst durch 
das Mischen von Datensätzen», betonte auch Dr. Peter Parycek in 
seinem Referat zu Open Data-based Public Services.

Veränderung kostet
Im packend vorgetragenen Abschlussreferat stellte Prof. Daniel 

Gobeli fest: «Innovationen kosten – Veränderungen kosten», und 
erklärte einige Methoden, um in einer abenteuerlich gewordenen 

Anja Gerzner 
Chefredaktorin  
eGov Präsenz 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
anja.gerzner@bfh.ch
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Projektmanagement mit HERMES 5.1
HERMES ist DIE schweizerische Projektmanagementmethode für Projekte, nicht nur  
im Bereich der Informatik, sondern auch in der Entwicklung von Dienstleistungen und 
Produkten, der Anpassung einer Geschäftsorganisation und vielem mehr.
 
HERMES 5.1 «Foundation» oder «Advanced» mit Zertifizierung 
Als Partner der Bundesverwaltung bieten erfahrene Dozenten und Projektleiter der  
Berner Fachhochschule HERMES-Ausbildungen mit integrierter Zertifikatsprüfung an.  
In den Kursen «Foundation» oder «Advanced» verschaffen Sie sich ein vertieftes Ver-
ständnis von HERMES 5.1 und lernen, wie Sie die Methode individuell an Ihre Projekte 
anpassen können. Nach bestan dener Prüfung am Kursende verfügen Sie über das 
 «Foundation»- oder das «Advanced»-Zertifikat der Schweizerischen Bundesverwaltung, 
welches in öffentlichen Ausschreibungen immer häufiger verlangt wird.

Wir führen auch firmenspezifische Kurse durch und bieten HERMES-bezogene Dienstleis-
tungen an, wie die Konfiguration von HERMES 5.1 für firmenspezifische Anforderungen, 
Coaching und Qualitätsmanagement etc. Kontaktieren Sie uns unter dienstleistungen.
wirtschaft@bfh.ch, Sie erhalten von uns ein genau passendes Angebot!

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter wirtschaft.bfh.ch/hermes.

 ‣ Wirtschaft

Partner:

Alle Unterlagen und Präsentationen der Tagung sind unter  
http://bit.ly/1ASRbl2 abrufbar.

Der nächste eGov Fokus findet am Freitag, 6. November 2015, 
zum Thema «E-Democracy – neue Formen der Partizipation» statt. 
Weitere Informationen finden Sie auf e-government.bfh.ch.

Welt erfolgreich zu sein. Wie unter anderem die Blue Ocean Strategy, 
eine einfache Strategie, um Veränderungen anzugehen. Oder die 
ERSK-Methodik, eine pragmatische Methode zur Feststellung von 
Innovationspotenzialen und Differenzierungsmöglichkeiten. Zudem 
ermunterte er zur Reduktion und Elimination, um Ressourcen zu 
gewinnen. Auch hier mit dem einen Ziel: Mehrwert zu schaffen bei 
gleichen Ressourcen.
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Infosocietydays 2015 – Swiss eGovernment Forum 
Das Swiss eGovernment Forum 2015 SeGF15 vom 3. und 4. März 2015 im BEA-Gelände hatte sich das Motto 
«Bausteine der agilen Verwaltung» für den ersten Tag und «Bevölkerung im Fokus» für den zweiten Tag ge-
setzt. Viele Besucher und viele Aussteller erfreuten sich einer exzellenten Stimmung. Der vergangene Jahr-
gang, so schien es, motivierte auch neue Gesichter teilzunehmen.1

Bausteine einer agilen Verwaltung
Frau Guelpa, Staatskanzlerin des Kantons 

Genf, formulierte es in Form einer Frage: 
Spielt Technologie (für die agile Verwaltung) 
überhaupt eine Rolle? Nein, wesentlicher 
scheint ein «Neudenken der Verwaltung aus 
der Perspektive des Bürgers». «Agilität 
heisst Nähe zum Bürger», so formulierte 
Armin Haymoz von der KPMG. Sein Fazit zur 
Erreichung von Agilität in der öffentlichen 
Verwaltung: Regulierungskostenmessung. 
Fraglich ist, wie dies erfolgen soll. Primär 
verabschiedet ja das Parlament Gesetze, 
über die allenfalls abgestimmt werden muss 
oder auch nicht. Gibt es die Erwartungs- oder 
Forderungshaltung des Bürgers, wie von 
Haymoz gefordert? Ein paar Fragezeichen 
sind sicher angemessen. Christian Weber 
vom SECO propagierte – ausgehend von In-
formationen vom World Economic Forum 
2011 – die Idee des FAST Government und 
dessen Übertragung auf E-Government 
Schweiz. Idee: Zu erreichen ist ein «flatter» 
(einfacher), «agile» (beweglich), «stream-
lined» (stromlinienförmig) und «tech-enab-
led» E-Government.

Markus Fischer, Vorstandsmitglied von eCH Schweiz, ging in 
seinem Referat zum Thema Standardisierung im E-Government 
unter anderem auf die Erfolgsfaktoren einer rasanten Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung ein: Prozessorientierung, Kulturelle 
Veränderung, Aufbau digitaler Kompetenzen, Führung übernimmt 
Verantwortung und Legislative setzt Rahmenbedingungen, … dies 
führt unmittelbar zu den Ausführungen von Marlies Pfister (Kanton 
AG): «Morgen kümmert sich meine Angelrute darum, dass ich für 
jedes Gewässer eine gültige Fischereikarte besitze. Dank Innovati-
on, dem Internet der Dinge und durchgängigen Prozessen.»

Dieter Wälti vom SECO stellte die neue Referenzplattform für 
E-Government mit dem kryptischen Namen LINDAS vor. Spannend 
war auch der Einblick ins Fürstentum Liechtenstein, der den Zuhö-
rerinnen durch die Referenten Sven Lässer und Marvin Behrendt 
geboten wurde. Darin wurde ausgehend von einem Baukasten ein 
E-Gov-Werkzeugset «out of the box» präsentiert. Dabei spielte das 
Formularmanagement eine wesentliche Rolle.

Für Thomas Peter von der Stadt Kloten basiert Single Points of 
Contact seitens einer Gemeinde auf folgenden drei Bullet Points: 
Kunden kennen, Produkte kennen und Organisation beherrschen. 

Anna Faoro von E-Government Schweiz sprach zur neuen E-Gov-
ernment-Strategie 2016: Neue Fokussierung, jahresübergreifende 

Vorhabenplanung und neue Strategie und Rahmenvereinbarung. 
Überdies fiel auf: Fast konsequent wird im E-Government-Umfeld 
immer mehr vom Kunden gesprochen und nicht mehr vom Bürger.

Bevölkerung im Fokus 
Aus der Podiumsdiskussion konnte der markante Satz mitge-

nommen werden: Einmal entwickeln, mehrfach nutzen. In der Tat, 
geschieht im E-Government viel zu wenig. Denn geringer Leidens-
druck führt dazu, dass Schnittstellen zu Problemen werden, was 
zu Inseln führt. Politische Gründe für Nichtzusammenarbeit können 
wie folgt bezeichnet werden: Politiker interessieren sich für E-Gov 
in der Regel nicht; oder nur ab dann, wenn offensichtlich Probleme 
beginnen. Die Regulierung und Standardisierung müssen wohl 
intensiviert werden. 

Der Trend der nächsten Jahre lautet: Überwindung der Medien-
brüche. Daten sollen laufen, nicht der Bürger.2 Betont wurde im 
entsprechenden Referat, dass ein Webportal noch kein E-Govern-
ment ausmacht. Zwingende Voraussetzungen hierzu sind: eID, 
Standardisierung, IAM, Synchronisierungs-Services, Webportale 
und in den kommenden Jahren: 724, Consumerization, Soziale 
Medien und deren Einsatz, Cloud Computing etc. Nationale Infra-
strukturen sind hierfür zwingend. 

Astrid Strahm, temporäre Leiterin von E-Government Schweiz 
betonte einmal mehr, dass die Rahmenvereinbarung zwischen Bund 
und Kantonen auch auf die Gemeinden ausgedehnt werden sollte, 
was die Kantone zu übernehmen haben. Die Gemeinden sollen  
im E-Government stärker als in der Vergangenheit miteinbezogen 
werden. 

Im Hinblick auf die Einführung einer nationalen eID präsentiert 
der Vorstand des Vereins SuisseID einen Ansatz, wie die SuisseID 
mit der eID zusammenwirken könnte. Die SuisseID deckt bereits 
die Funktionen Registrierung, Eigenschaftsnachweis und Signatur 
ab. Sie könnte als anerkannter Serviceprovider weiterhin diese 
Funktionen anbieten. Er sieht die Mehrfachsignatur mittels SuisseID 
als ein Business Case, der die Verwendung der SuisseID stärken 
wird.

1 http://www.infosocietydays.ch/de/eGovernment/Home  
(Aufruf per 2015-05-17).

2 Vgl. hierzu auch: http://www.nzz.ch/schweiz/die-daten-sollen-laufen-
nicht-die-buerger-1.18487775 (Aufruf per 2015-05-17).

Prof. Dr. Konrad Walser 
Dozent/Senior Researcher 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
konrad.walser@bfh.ch
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Von Hyänen, Tigern und anderem wildem Getier  
in eHealth-Projekten 
Das Swiss eHealth Forum 2015 SeHF15 hatte sich für die zwei Tage vom 5. und 6. März 2015 je ein unter-
schiedliches Motto gegeben. Der erste Tag stand unter dem Motto «Rahmen und Erfolgsfaktoren», der zweite 
Tag unter dem Motto «Umsetzung und Operationalisierung», natürlich auf E-Health bezogen. Auch hier war 
vor allem am Donnerstag ein volles Haus zu verzeichnen. Die Referate sind online zugänglich.1

Die Regierungsrätin aus dem Kanton 
Aargau spricht vom Machen von Umwegen 
im eHealth. Die Umwege erst ermöglichen 
Ortskenntnisse. Der Kt. AG hat eine umfas-
sende Kommunikationsanalyse der Betei-
ligten gemacht: Ärzte, Labore, Apotheken, 
Spitäler. Der Kt. AG legt hiermit eindrücklich 
ein hoch koordiniertes Vorgehen vor. Der 
Mensch, so die Doktrin, steht im Mittel-
punkt. Ein Erfolgsfaktoren-basiertes Vorge-
hen ist vorgesehen. Das Motto dazu lautet 
wie folgt: «Von Dokumentationsinseln zum 
integrierten Patientendossier». Es darf zu-
rück gefragt werden: Kann der Patient wirk-
lich gläsern werden – wie postuliert wurde, 
wenn er bestimmt, was für Daten von ihm 
für andere freigegeben werden? Fragezei-
chen müssen erlaubt sein.

Das Kantonsspital, berichtete der Kt. AG, macht eHealth-mässig 
vorwärts. Die Herausforderung stellt die Integration klinischer ver-
sus administrativer Abläufe dar. Interessant wurde es bei den Aus-
führungen zur Einrichtung von Single Points of Contact u.a. für 
Austritte. Multi-Channel-Management soll auch im eHealth ein 
Thema werden. Dies würde wie erwähnt ein «einheitliches Inter-
face» zu den Gesundheitskunden erfordern. Eine Steuerung ist übers 
Zuweiser-Cockpit denkbar. Dies erfordert ein Chefarzt-Desktop, 
Behandlungspfad-Orientierung, etc. Der Referent berichtete dann 
mittels einer Karrikatur von Projektteam-Erfahrungen im 
 eHealth-Umfeld: Von Hyänen, Tigern und anderen Wildtieren, die 
im Projektteam übereinander herfallen. Evidence-based medecine 
versus Eminence-based medecine – Was für ein schöner Kalauer.

Das Spital Burgdorf sieht Standardisierung im Berichtswesen 
als Möglichkeiten, in Richtung Integrierte Versorgung zu gehen. 
Bluecare thematisierte das Einreissen von Mauern und den Bau von 
Brücken als zentrale Metaphern für die Erreichung von eHealth. 
Das Gesundheitswesen ist zunehmend als Patienten-gesteuertes 
System zu verstehen. Der Patient ist mündig und will mittun. Ein 
Fazit lautete, dass bei den Beteiligten im Gesundheitswesen zu-
nächst intern digitalisiert werden muss, bevor zur externen Integ-
ration und Interoperabilität geschritten werden kann. 

Ein weiteres spannendes Referat wurde von der Spitex Limmat 
gehalten. Eine Art Fazit daraus lautete: Mobilität bedeutet auch – und 
das scheint noch eine Herausforderung zu sein – das Vorhandensein 
von leistungsfähigen mobilen Netzen. Bei eHealth Suisse erfolgte 
eine Evaluation mit dem Thema Erfolgsfaktoren zum elektronischen 
Patientendossier. 

Leider sind Hinderungsfaktoren für die elektronische Patienten-
akte auch politische Games und Interessenkonflikte, die zu beheben 
wären. Hoffnung macht der mündige Patient, der mit seinen Anfor-

derungen ebenfalls und wohl positiv zum elektronischen Patien-
tendossier beitragen wird. Was zu bedenken ist: Daten gehören dem 
Patienten und nicht den Leistungserbringern. Das Recht des Pati-
enten auf informationelle Selbstbestimmung ist zentral. 

Der Präsident der SGMI weist darauf hin, dass ein publication 
bias besteht, weil wenig Negativberichte auftauchen. Er findet es 
überdies schade, weil daraus gelernt werden könnte. Er sieht einen 
Trend zum Thema betriebsübergreifende Interoperabilität (EPDG, 
Integrierte Versorgungsmodelle in BE. Aus Sicht Technik die Themen 
MPI, Standards und Web 2.0). Folgende Themen fehlen in der Dis-
kussion aktuell: Einbezug des Patienten in Portale z.B. für Termin-
findung, Dateneinsicht, quantify yourself, Nachführung eigener 
Daten; Patient heute wenig im Zentrum, obwohl sich daraus durch-
aus auch Herausforderungen, wie z.B. consumerism, ergeben. Das 
System muss so gebaut werden, dass Wachstum möglich ist. 

Das BAG berichtete zum Themenbereich Master Patient Index. 
Auch den Patienten ist die Möglichkeit zu geben, einen Reset ihrer 
Daten zu machen. Die SuisseID/eID kann zur Identifikation des Pa-
tienten genutzt werden. In welcher Form ein Einsatz erfolgt, wo 
genau und in welchen Systemen Verknüpfungen dazu möglich sein 
sollen, ist noch weitgehend unklar. Offengelassen wird auch, was 
für eine ID verwendet werden soll sowie was für Zertifizierungen 
zu deren Einsatz. Wie die Zukunft des elektronischen Patientendos-
siers aussehen könnte, und zwar von der Geburt bis zum Tod, zeig-
te ein Hausarzt aus der Gemeinschaftspraxis Lupfig auf eindrück-
liche Weise. Die finanziellen Hürden sind aus Hausarztpraxissicht 
hoch. In die Zukunft führt nur ein integriertes Multi-Channel-Ma-
nagement. Die Frage ist, wer wofür zahlt. 

Die Post und die FHSG thematisierten den Übertrittsprozess zwi-
schen Spital und Reha-Klinik an, also zwischen akuter Behandlung 
zur Rehabilitation. Das Projekt Patienten-Radar gestaltet die Abläu-
fe und die Organisation neu, um diese Übertritt reibungslos zu ge-
stalten.

Die Hochschule Luzern sprach über die aktuellen Veränderun-
gen, die uns künftig prägen. Weitere Entwicklungs-Buzzwords lau-
ten u.a.: Individualisierung, zunehmende Bedeutung weiblicher 
Stärken in der Vernetzung, demografischer Wandel, lebenslanges 
Lernen, Service-, Informations- und Kreativarbeit wird immer do-
minanter, Gesundheit, Öko, Konnektivität, Globalisierung, Urbani-
sierung und Mobilität. Was davon ist für uns wirklich neu? Spannend 
ist es in der Zusammenstellung jedenfalls.

1 http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Infothek/Referate-2015  
(Aufruf per 2015-05-17).

Prof. Dr. Konrad Walser 
Dozent/Senior Researcher 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
konrad.walser@bfh.ch
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E-Government Schweiz ab 2016:  
mehr Fokussierung und bessere Planbarkeit dank 
neuem Umsetzungsinstrument
Mehr Fokussierung, bessere Planbarkeit und klarere Zuständigkeiten sind nötig, um die seit 2007 im Bereich 
E-Government erreichten Fortschritte auf nationaler Ebene erfolgreich weiter voranzutreiben. Basierend auf 
diesen drei Anforderungen wurde im Rahmen der Grundlagen für die E-Government-Zusammenarbeit von 
Bund, Kantonen und Gemeinden der Schwerpunktplan als neues Umsetzungsinstrument ab 2016 konzipiert. 

Die öffentlich-rechtliche Rahmenverein-
barung über die E-Government-Zusammen-
arbeit in der Schweiz und damit das aktuel-
le Programm zur Umsetzung der 
E-Government-Strategie laufen Ende 2015 
aus. Vor diesem Hintergrund hat die Ge-
schäftsstelle E-Government Schweiz mit 
E-Government-Fachleuten aus Verwaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft in einem par-
tizipativen Prozess die neuen Handlungsfel-
der für die Optimierung der zukünftigen 
E-Government-Zusammenarbeit ausgearbei-
tet. Im Sommer 2014 fand dazu eine Anhö-
rung bei allen Fachstellen von Bund, Kan-
tonen, Gemeinden und Organisationen statt. 
Häufig dargelegt wurde die Notwendigkeit 
einer Fokussierung, einer stärkeren Priori-
sierung und einer vermehrten strategischen 
Ausrichtung bei der Bestimmung der umzu-
setzenden Vorhaben. Ein weiteres Anliegen 
betrifft die mehrjährige Finanzierung und 
damit die bessere Planbarkeit der gemein-
sam umgesetzten E-Government-Projekte. 
Um diesen Forderungen nachzukommen, 
sollen die bisherigen Umsetzungsinstru-
mente – der Katalog priorisierter Vorhaben 
und der Aktionsplan – durch einen Schwer-
punktplan abgelöst werden.

Klarere Zuständigkeiten, gestärkte Zusammenarbeit: 
 Planungsausschuss definiert konkrete Strategieumsetzung 
zu Händen der strategischen Steuerung

Die angepasste Organisation von E-Government Schweiz sieht 
vor, dass dem politischen Steuerungsausschuss ein neuer, ebenfalls 
tripartit zusammengesetzter Planungsausschuss zur Seite steht. 
Anders als der heute ausschliesslich beratend funktionierende Ex-
pertenrat soll dieses Gremium in Zukunft anhand operativer Ziele 
die Strategieumsetzung zu Händen des strategisch agierenden Steu-
erungsausschusses definieren. Der Planungsausschuss, in den je 
drei Fachvertreter des Bundes, der Kantone und der Gemeinden von 
den entsprechend verantwortlichen Trägerorganisationen delegiert 
werden, ist somit auch das Bindeglied zwischen den Verwaltungen 
der föderalen Ebenen und der strategisch-politischen Ebene, dem 
Steuerungsausschuss. Hiermit soll einerseits dem Anspruch der 
klareren Zuständigkeiten entsprochen werden. Indem neu je sechs 
Vertreter der föderalen Ebenen in die Steuerung involviert werden, 
je drei im Steuerungsausschuss und drei im Planungsausschuss, 

soll andererseits die interföderale Zusammenarbeit und damit die 
Koordination weiter gestärkt werden. 

Der Planungsausschuss hat die Aufgabe, die operativen Ziele der 
jeweils nächsten vier Jahre zur Strategieumsetzung zu definieren 
und geeignete Umsetzungsmassnahmen zu planen. Diese Mass-
nahmen wiederum werden hauptsächlich im Rahmen von strate-
gischen Projekten und Leistungen von leistungs- resp. projektver-
antwortlichen Organisationen realisiert. Als Planungsinstrument 
dient der vorgesehene Schwerpunktplan, als Steuerungsinstrumen-
te werden Leistungsvereinbarungen mit den verantwortlichen 
Organisationen erstellt. 

Finanziert werden die Massnahmen aus dem Budget Schwer-
punktplan, das Bund und Kantone paritätisch bereitstellen. Die 
Mittel werden jeweils für ein Jahr freigegeben und für die vier nach-
folgenden Jahre eingeplant. Damit wird eine mehrjährige und damit 
bessere Planbarkeit der Massnahmen für strategische Projekte und 
Leistungen möglich. 

Astrid Strahm 
Leiterin Geschäftsstelle a.i. 
Geschäftsstelle E-Govern-
ment Schweiz
Informatiksteuerungs-
organ des Bundes ISB 
astrid.strahm@isb.admin.ch

Abbildung1: Zusammensetzung Schwerpunktplan
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Operative Ziele tragen zur Realisierung der strategischen Ziele 
bei und sollen im Rahmen von vier Jahren erreicht werden. Die 
strategischen Projekte wiederum setzen Massnahmen zur Errei-
chung dieser operativen Ziele um. Sie zeichnen sich durch nationa-
le Bedeutung, eine hohe Nachfrage beim Zielpublikum (Bevölke-
rung, Wirtschaft und Verwaltung) und einen nationalen 
Koordinationsbedarf aus. Ein Beispiel ist die flächendeckende 
Ausrollung des elektronischen Umzugs für die Bevölkerung oder 
der Aufbau einer gemeinsamen Betriebsorganisation für Quer-
schnittsdienste oder Infrastrukturen für die Verwaltungen aller 
föderalen Ebenen. Strategische Leistungen sind dauerhafte Aufga-
ben, die zur Erreichung der operativen Ziele vorausgesetzt werden. 
Hierunter fallen beispielsweise Zugangsportale wie ch.ch, aber auch 
die Pflege von nationalen Standards. Für kurzfristige Massnahmen 
und Innovationsförderung ist ausserdem eine Reserve vorgesehen.

Um den ersten Schwerpunktplan ab 2016 zu definieren, tagt 
bereits seit Oktober 2014 regelmässig eine elfköpfige interföderale 
Arbeitsgruppe. Diese funktioniert als erweitertes Projektteam. Der 
erste Entwurf des Schwerpunktplans wird voraussichtlich Ende 
August vorliegen. Definitiv verabschiedet wird er aber erst, wenn 
Bund und Kantone sich über die neue öffentlich-rechtliche Rah-
menvereinbarung geeinigt und diese ratifiziert haben. Eine wich-
tige Rahmenbedingung wird der Umfang der paritätisch zur Ver-
fügung gestellten Mittel darstellen. Der Bundesrat hat an seiner 
Sitzung vom 29. April 2015 den Beitrag des Bundes an das vorge-
schlagene Kostendach vorbehältlich einer entsprechenden Ent-
scheidung der Kantone bereits zugesagt.

Konferenz zum Thema
«Discrimination in the 
Labor Market»

Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/LMDiscrimination

 ‣ Wirtschaft

28. bis 29. August 2015

Brückenstrasse 73
3005 Bern

Market
Labor
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Prof. Dr. Andreas Spichiger
eCH 
Präsident Experten-
ausschuss 
andreas.spichiger@bfh.ch

Service-Design aus Standardisierungssicht
Um nachhaltige Standards erstellen zu können, braucht es ein übergeordnetes Systemverständnis. Dieses 
wird oft mit dem Term Architektur bezeichnet. Der vorliegende Artikel fokussiert auf die elementarsten Bau-
steine, die notwendig sind, um einem Partner (hier als Leistungsbezüger bezeichnet) eine seinem Anliegen 
entsprechende (Behörden-)Leistung zu erbringen. Die hier dargestellten Elemente können als Muster verwen-
det werden, um sicherzustellen, dass eine Leistung auch in einem föderalen Kontext den Erwartungen ihres 
Bezügers entspricht.

Erwartungen der Leistungsbezüger
Leistungsbezüger erwarten von einer 

angebotenen Leistung eine hohe Gebrauchs-
qualität. ISO 250101 bezeichnet fünf  Kri- 
terien für eine hohe Gebrauchsqualität: 
 Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit, Risi-
kominderung und breite Anwendungsmög-
lichkeit. Der Leistungsbezüger soll also die 
gewünschte Leistung effektiv, effizient, mit 
hoher Zufriedenheit und mit reduzierten 
Risiken beziehen können. Zudem soll eine 
Leistung bei möglichst vielen Anliegen wei-
terhelfen.

Nachstehend sind einige Erwartungen aufgeführt, die im Zu-
sammenhang mit Behördenleistungen öfters formuliert werden:

 – Der Leistungsbezüger hat mit möglichst wenigen Behörden Kon-
takt (idealerweise sogar nur mit einer, kein Behördenrundlauf).

 – Der Leistungsbezüger gibt eine Information nur einmal an eine 
Behörde.

 – Die Behörden erbringen die Leistung transparent und nachvoll-
ziehbar.

 – Der Leistungsbezüger hat Klarheit über die Leistungsqualität.
 – Die Informationssicherheit ist gewährleistet.
 – Die Leistung hat eine hohe Gebrauchsqualität.

Übersicht über alle Lösungselemente
Abbildung 1 zeigt eine Übersicht über alle wesentlichen Lösungs-

elemente, die hier angesprochen werden. Der Leistungsbezüger 
findet die Leistung im Leistungsverzeichnis. Er wendet sich für den 
Bezug der Leistung an den einheitlichen Ansprechpartner (EAP). 
Der EAP sorgt für die Erbringung der Leistung, gegebenenfalls in-
dem er die Erbringung von Teilleistungen an andere Leistungser-
bringer delegiert. Durch die Erbringung der Leistung verändern 
sich Informationselemente in Registern in ihrem Zustand. Daten-
eigner sorgen für die notwendige Informationssicherheit der ent-
sprechenden Elemente.

In einem föderalen System gilt es, die entsprechenden Rollen im 
Kontext einer für einen konkreten Leistungsbezüger zu erbringen-
den Leistung organisationsübergreifend festzulegen. Im Sinne einer 
hohen Gebrauchsqualität für den Leistungsbezüger sollte ein gutes 
Service-Design dabei viel Gewicht erhalten. Die folgenden Abschnit-
te erläutern die verschiedenen Elemente etwas vertiefter.

Leistungsbezüger
Leistungsbezüger sind natürliche Personen (Einwohner, Bürge-

rinnen, Grenzgänger etc.), Organisationen (Unternehmen, Vereine 
etc.), Behörden (im Inland und Ausland), aber auch Services 
 (Maschinen).

Leistungsverzeichnis
Das Leistungsverzeichnis gibt einen Überblick über alle Leis-

tungen von Behörden. Die Website ch.ch gibt heute als Wegweiser-
portal einen solchen Überblick für Bürgerinnen und Bürger, indem 
für die relevantesten Themen ein möglichst einfacher Zugang zur 
Leistung vermittelt wird. Ein alternatives Konzept verfolgt D1152 
in Deutschland: Langfristig sollen alle deutschen Behörden über 
die einheitliche Rufnummer 115 erreichbar sein. Eine grosse Zahl 
von Anliegen kann durch den Dienst direkt erledigt werden, ande-
re Anliegen müssen weitergeleitet werden.

Egal ob ch.ch oder D115, es braucht ein (evtl. föderales) struktu-
riertes Verzeichnis für alle Leistungen der Behörden, damit diese 
gefunden und effektiv und effizient genutzt werden können. Das 
priorisierte Vorhaben B2.13 «Dienste zum Einsatz von Referenzda-
ten in den öffentlichen Verwaltungen»3 stellt Dienste zur Bereitstel-
lung der entsprechenden Daten zur Verfügung. Dabei geht es darum, 
umfassend ersichtlich zu machen, welche Behörden für wen welche 
Leistungen erbringen.

Leistungen
Mit Leistungen sind durch Behörden erbrachte Tätigkeiten ge-

meint. Der E-Government-Standard eCH-0073 «Vorgaben zur Be-
schreibung von Leistungen der öffentlichen Verwaltung der Abbildung 1: Übersicht über das Service-Design einer Leistungserbringung
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Schweiz» legt die Attribute fest, mit welchen eine Behördenleistung 
dokumentiert werden soll; eCH-0070 «Inventar der Leistungen der 
öffentlichen Verwaltung der Schweiz» bezeichnet die zurzeit wich-
tigsten Leistungen im E-Government.4

Im Zusammenhang mit Leistungen stellen sich zwei wesentliche 
Herausforderungen, die sehr grosse Auswirkungen auf die Akzeptanz 
seitens der Leistungsbezüger haben: Wie sind die Leistungen geschnit-
ten, und welche Servicequalität darf der Leistungsbezüger erwarten?

Der Schnitt einer Leistung kann am Beispiel eUmzug einfach 
illustriert werden: 

 – Mittels eUmzug kann eine Einzelperson von einer Gemeinde weg-
ziehen (Wegzug) und in einer anderen Gemeinde zuziehen (Zuzug). 

 – Mittels eUmzug kann eine Familie inkl. Hund von einer Gemeinde 
in eine andere umziehen (Umzug).

Bezüglich Servicequalität schlägt eCH-0073 als optionales At-
tribut zum Beispiel vor, die Frist als «maximale Laufzeit eines Ver-
fahrens unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen (falls 
vorhanden)» anzugeben. Aus Sicht des Leistungsbezügers sehr 
unbefriedigend ist, dass es solche maximalen Laufzeiten kaum gibt. 
Wünschenswert wäre aus Sicht des Leistungsbezügers, diesbezüg-
lich eine Sicherheit sowie idealerweise die Genehmigungsfiktion5 
zu haben. In Verfahren mit Genehmigungsfiktion gilt das Begehren 
als genehmigt, wenn die Behörden nicht innerhalb der Frist eine 
Antwort erteilt haben.

Einheitlicher Ansprechpartner (EAP)
Die Ansprechpartner eines Leistungsbezügers im Rahmen der 

Erbringung einer Leistung sollten möglichst wenige sein. Das Kon-
zept des einheitlichen Ansprechpartners (EAP) geht davon aus, dass 
der EAP im Rahmen der Leistungserbringung immer als Kontakt-
person fungiert, egal wie viele weitere Leistungserbringer beteiligt 
sind und in welcher Phase der Leistungserbringung man sich ge-
rade befindet.

Im Kontext von eUmzug ist zu erwarten, dass es keinen EAP gibt. 
Der Leistungsbezüger muss sich mit der Wegzugsgemeinde über 
Probleme beim Wegzug und mit der Zuzugsgemeinde über Probleme 
beim Zuzug unterhalten. Eine Änderung dieser Situation bräuchte 
eine entsprechende gesetzliche Regelung.

Leistungserbringer
Eine Leistung wird durch einen oder mehrere Leistungserbringer 

erbracht, abhängig davon, in wessen Kompetenzbereich die not-
wendigen Teilleistungen fallen. Dies können je nach Leistung und 
Kompetenzen Behörden oder auch private Organisationen sein. Aus 
Sicht des Leistungsbezügers ist erwünscht, dass es für ihn trans-
parent ist, wer die Teilleistungen erbringt. Während des ganzen 
Prozesses muss er aber einzig mit dem EAP in Kontakt treten.

Informationselemente
Im Rahmen der Erbringung einer Leistung muss dafür gesorgt 

werden, dass sämtliche durch die Änderungen betroffenen Infor-
mationselemente in den Registern entsprechend angepasst werden. 
Dies bedeutet zum Beispiel im Kontext von eUmzug, dass die Ein-
wohnerregister beider betroffenen Gemeinden nach Erbringung der 
Leistung Umzug in einem konsistenten Zustand sind: Der Leistungs-
bezüger wohnt am Schluss genau in einer Gemeinde, nicht plötzlich 
in zweien oder in keiner.

Österreich kennt heute 20 authentische Register,6 die im Rahmen 
der Leistungserbringungen laufend nachgeführt werden. In der 
Schweiz fokussiert sich E-Government nach wie vor noch stark auf 
Prozesse und Einzelleistungen. Die Bereitstellung der gegebenen-
falls föderierten Register erfolgt hierzulande nur sehr zögerlich. 
Falsch verstandener Datenschutz sowie die Ignoranz der Kosten 
von nicht beherrschter Redundanz und schlechter Datenqualität 
behindern das Vorwärtskommen sehr stark.

Dateneigner
Der Dateneigner ist für die Gewährleistung der Informationssi-

cherheit (Information Assurance and Security)7 gegenüber allen 
Interessengruppen besorgt. Dabei geht leider immer wieder verges-
sen, dass neben der Vertraulichkeit zum Beispiel auch Integrität 
und Verfügbarkeit zur Informationssicherheit gehören. Bezüglich 
Dateneigner ist zu beachten, dass in einer föderalen Organisation 
die Hoheit über die Definition der Syntax und Semantik (z.B. Attri-
bute einer Person und ihre Bedeutung) bei einer anderen Organi-
sation liegen kann als die Hoheit über die einzelnen Instanzen (z.B. 
eine einzelne Person).

Fazit
Im föderalen Staat werden Leistungen durch eine sehr grosse 

Zahl von Leistungserbringern erbracht. Dabei kann die Zuständig-
keit zum Beispiel nach Region sehr unterschiedlich ausfallen. Die 
Bereitstellung eines Leistungsverzeichnisses ist ein guter Start, um 
hier Übersicht zu schaffen. Im Vergleich zu Deutschland mit seinem 
Konzept D115 liegt die Schweiz aber noch weit zurück. 

Die Relevanz der Informationselemente in den Registern wird 
von der Politik noch nicht wirklich verstanden. Doch auch in Bezug 
auf EAP und Dateneigner fehlt noch weitgehend das Bewusstsein. 
Die Verankerung von EAP und Dateneigner bedingen typischerwei-
se auch einen Gesetzesauftrag. So bleibt im Schweizer E-Government 
im Sinne eines aus Sicht des Leistungsbezügers guten Service-De-
signs noch sehr viel zu tun – nicht zuletzt auch auf Seite der Legis-
lative.

1  ISO/IEC. Systems and Software Engineering – Systems and Software Qua-
lity Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and Software Quality 
Models. 1.3.2011. S. 1–44.

2  www.115.de
3  www.egovernment.ch/b213
4  www.ech.ch
5  Vgl. z.B. EU-Dienstleistungsrichtlinie Art. 13.
6  www.digitales.oesterreich.gv.at/site/6761/default.aspx
7  Cherdantseva, Y./Hilton, J.: A Reference Model of Information Assurance 

& Security. In: International Conference on Availability, Reliability and 
 Security 2013. S. 546–555.



Ihr Ansprechpartner:
Markus Fischer

Country Manager Schweiz

+41 41 249 25 70
markus.fischer@axonivy.com

>20

>250’000

>350

Jahre Erfahrung

Endbenutzer

Kunden

Digitalisierung, Prozessorientierung und Change Management als Erfolgsfaktor für

moderne Verwaltungen.

 

Treffen Sie uns am 17. September 2015 

am BPM Symposium in Winterthur.

Mehr Informationen: www.bpm-symposium.ch

Kosten optimieren, Qualität steigern, 
Flexibilität erhöhen

AXON IVY AG | Schlössli Schönegg | Wilhelmshöhe | Postfach 7760 | CH-6000 Luzern 7  
www.axonivy.com

Fraunhofer Studie 2014: Gewinner in der Kategorie 
«Prozessausführung»



42
Forschung/Analyse

Umsetzung des E-Government-Gesetzes in Deutsch-
land – Ergebnisse einer empirischen Studie
Der Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz und das IT-Dienstleistungsunternehmen 
Materna sind mit einer repräsentativen bundesweiten Studie zum Thema «Folgen des E-Government-Geset-
zes» in der öffentlichen Verwaltung im Jahr 2014 den zahlreichen Fragen nachgegangen, die sich aus diesem 
Gesetzesimpuls für das E-Government entwickelt haben. Die Studie hat die Voraussetzungen, Auswirkungen 
und Planungen in Bezug auf das Bundesgesetz ermittelt und leitet aus den Ergebnissen entsprechende Hand-
lungsempfehlungen für die staatliche und kommunale Ebene ab. 

Einführung
Das neue E-Government-Gesetz ist am 

1. August 2013 in Kraft getreten und hat vie-
le Hoffnungen und Erwartungen erfüllt, die 
sich vor allem um die Beseitigung von ad-
ministrativen Hürden drehten. Die Kern-
punkte des Gesetzes sind auf zentrale Punk-
te der E-Government-Strategie ausgerichtet 
und betreffen nicht nur das Verhältnis zu 
den Bürgerinnen und Bürgern (G2C), son-
dern auch das wichtige Kommunizieren mit 
anderen Behörden zur Beschleunigung von 
Vorgängen (G2G), unter anderem:

 –  Verpflichtung der Verwaltung zur Eröff-
nung eines elektronischen Kanals und 
zusätzlich der Bundesverwaltung zur Er-
öffnung eines De-Mail-Zugangs, 

 –  Grundsätze der elektronischen Aktenfüh-
rung und des ersetzenden Scannens, 

 –  Erleichterung bei der Erbringung von elek-
tronischen Nachweisen und der elektroni-
schen Bezahlung in Verwaltungsverfahren, 

 –  Erfüllung von Publikationspflichten durch 
elektronische Verkündungsblätter sowie

 –  Verpflichtung zur Dokumentation und Ana-
lyse von Prozessen.

Vor diesem Hintergrund erschien eine bundesweite Studie zur 
Umsetzung des E-Government-Gesetzes in öffentlichen Verwaltun-
gen und zu den weiteren Auswirkungen als besonders wichtig. Eine 
entsprechende Grundlagenerhebung sollte die wichtigsten Ziele, 
Elemente, Vorarbeiten, Infrastrukturen und Voraussetzungen für 
die Umsetzung des E-Government-Gesetzes genauso beinhalten wie 
die Planungspotenziale und Herausforderungen in den Ministerien 
und Behörden des Bundes und der Länder sowie der grösseren Kom-
munen.

Die Studie entstand als gemeinsames Projekt angewandter For-
schung zwischen der Materna GmbH und dem Fachbereich Verwal-
tungswissenschaften der Hochschule Harz im Jahr 2014. Durchge-
führt wurde sie mittels einer teilstandardisierten Onlinebefragung. 
Zur Teilnahme waren alle ressortführenden Bundes- und Landes-
verwaltungen sowie die Vertreter der 300 grössten Städte in 
Deutschland eingeladen. Die Grundgesamtheit der Stichprobe um-
fasste 532 Institutionen, von denen 117 den Fragebogen vollständig 
ausfüllten (22,5% Rücklaufquote).

2   Die Ergebnisse in der Zusammenfassung 
Die Studie brachte viele Erkenntnisse ans Tageslicht, die wie 

folgt zusammengefasst werden können:

 – Die wichtigste Grundlage zum E-Government-Gesetz erscheint 
durch den relativ hohen Kenntnis- und Informationsstand zum 
Gesetz gegeben zu sein. Drei Viertel der Befragten fühlen sich 
völlig ausreichend informiert. Allerdings wird seitens der Verwal-
tungen sowohl im kommunalen als auch im staatlichen Bereich 
die Bedeutung des E-Government-Gesetzes für die eigene Ver-
waltung sehr unterschiedlich, insgesamt aber eher verhalten 
eingeschätzt. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der unmittelbaren 
Betroffenheit, wo sich viele Verwaltungen weder stark noch 
schwach betroffen fühlen.

 – Trotz ihrer vermeintlich geringeren Betroffenheit weisen die kom-
munalen Verwaltungen einen deutlich höheren Umsetzungsstand 
für die im E-Government-Gesetz genannten Instrumente auf als 
die Landesbehörden. 

 – Das E-Government-Gesetz ist ein wichtiges Signal für weitere 
Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung. Insofern wird auch 
sein Innovationspotenzial von mehr als zwei Dritteln der Befrag-
ten als sehr hoch eingeschätzt. Aufgrund ihrer vielfältigeren bür-
ger- und wirtschaftsbezogenen Aufgaben zeigt sich die kommu-
nale Ebene informationstechnisch tendenziell besser aufgestellt.

 – Innovationen werden seitens des E-Government-Gesetzes des 
Bundes zunächst nur auf allgemeiner Ebene erwartet. Besonders 
interessant und wichtig werden aber die Sekundäreffekte einge-
schätzt, die beispielsweise in den Anstossimpulsen auf die Län-
dergesetzgebung bestehen. Interessant ist das hohe Planungs-
potenzial, was nicht nur seitens der Landesverwaltungen, sondern 
auch der Kommunalverwaltungen artikuliert wird. Besonders in 
den Fokus der Verwaltungen rücken dabei in den nächsten zwei 
Jahren die Eröffnung eines De-Mail-Zugangs, die Umsetzung eines 
elektronischen Identitätsnachweises sowie elektronische Bezahl-
möglichkeiten.

 – Mangelnder Wille ist angesichts der hohen konkreten und allge-
meinen Planungspotenziale nicht vorhanden. Allerdings scheinen 
die zentralen Einfluss- und Umsetzungsfaktoren, wie Personal 
und Finanzen, kaum mit den Planungsniveaus mitzuhalten. In den 
meisten Fällen kann in Zukunft maximal auf gleiche, nicht aber 
auf steigende Ressourcen zurückgegriffen werden. 

 – Wie bereits in anderen Studien festgestellt worden ist, sind feh-
lendes Geld und Personal nach wie vor die zentralen Hemmnisse 
bei der Umsetzung von E-Government. Vor allem werden aber 
auch die grossen Potenziale deutlich, die in einer optimierten 
Kooperation zwischen Ländern und ihren Kommunen vorhanden 
sind.

Prof. Dr. Jürgen Stember 
Hochschule Harz, Dekan 
Fach bereich Verwaltungs-
wissenschaften, Professor 
für Verwaltungswissen-
schaften 
jstember@hs-harz.de 



43
Forschung/Analyse

 – Entsprechend liegen die Bewertungen des konkreten Nutzens im 
Mittelfeld, wobei die Aspekte «Modernisierungsschub» und «Pro-
zessoptimierung» am höchsten bewertet werden. Nach Meinung 
der Befragten ist die Umsetzung von E-Government am wenigsten 
dazu geeignet, Kostenersparnisse oder gar eine Entlastung der 
Verwaltung zu erzielen.

 – Aus den gesamten Ergebnissen lassen sich relativ klare Unter-
stützungswünsche ablesen, die insbesondere die kommunale 
Ebene formuliert hat. Diese Wünsche beziehen sich einerseits auf 
die weiteren Regelungen auf Gesetzesebene, andererseits auf 
Unterstützung bei den Ressourcen und der (IT-)Organisation. 

3   Empfehlungen

Mehr Geld, mehr Fachpersonal sowie eine verbesserte Umsetzung 
auf Ebene der Bundesländer wären drei klare Handlungsempfeh-
lungen, die den folgenden vier Gestaltungszielen des E-Govern-
ment-Gesetzes sehr entgegenkommen müssten:

 – nahtloses E-Government,
 – nutzerorientiertes E-Government,
 – vertrauenswürdiges E-Government und
 – offenes E-Government.

Doch ganz so einfach ist es freilich nicht. Die komplexe Verwal-
tungsrealität und zahlreiche fachliche, institutionengebundene 
und ressourcenbedingte Entwicklungen lassen einfache, klare und 
schnelle Lösungen kaum zu, wenngleich sie nachvollziehbar und 
begründet sind. Darüber hinaus scheinen sich die Handlungsspiel-
räume nicht nur nicht zu erweitern, sondern zum Teil sogar drastisch 
zu verengen, wenn man sich die Finanz- und Personalsituation 
vieler Verwaltungen vor Augen hält. Nichtsdestotrotz geben die 
Ergebnisse dieser Studie genügend Anlass, Handlungsempfehlun-
gen für die einzelnen betroffenen Ebenen zu formulieren.

Allgemein
 – Ein Programm für Investitionen in Infrastrukturen und Vertrauen 

ist allein deshalb sehr wichtig, weil sowohl innerhalb als auch 
ausserhalb der Verwaltungen die Akzeptanz für digitale Lösungen 
nicht in ausreichendem Masse vorhanden ist. Hier gilt es, nicht 
nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Mitarbeitenden 
in den Verwaltungen stärker mit diesem Thema zu beschäftigen 
und ihnen die notwendigen Kompetenzen unter anderem im Um-
gang mit Datenrisiken sowie die technischen Voraussetzungen 
zu geben.

 – Eng damit verbunden sind Schulungs- und Personaloffensiven in 
den Verwaltungen, die ebenfalls die notwendigen IT-Kompetenzen 
herstellen und gewährleisten sollen, und zwar durch stärkere 
Einbindung der Aus- und Weiterbildungsinstitutionen in den Ver-
waltungen.  

 – Um ähnliche Programme und Initiativen überhaupt umsetzen zu 
können, bedarf es weiterer Anreiz- und Impulsstrukturen, bei 
denen es um die Verbesserung der Finanzsituation der Kommunen 
allgemein, zum Beispiel durch mögliche zweckgebundene Förde-
rungsprogramme, aber auch um die Ausweitung von Kompetenzen 
und praktischen Anwendungen geht.

 – Nicht zuletzt sollte ein deutlich ausgedehnter Wissenstransfer 
zwischen den beteiligten Ebenen der Verwaltungen, den vorhan-
denen Kompetenzgremien wie dem IT-Planungsrat oder dem 
Nationalen E-Government-Kompetenzzentrum sowie den privaten 

Firmen und den Hochschulen die Problemverarbeitungs- und 
Problemlösungskapazität erhöhen. 

 – Und dazu gehört abschliessend auch eine verstärkte wissenschaft-
liche Begleitung, um den wachsenden Fragen und dem steigenden 
Forschungsbedarf, der sich aus vielen neuen Anwendungen und 
Innovationen ergibt, gerecht zu werden.

Ebene der Bundesländer
 – Der Aufbau und die Entwicklung von Landes-E-Government-Ge-

setzen zeigen sich als eine klare und deutliche Anforderung vor 
allem auf kommunaler Ebene. Dadurch sollen insbesondere die 
Rechtssicherheit und feste Rahmenbedingungen für konkrete 
Verwaltungstätigkeiten, zum Beispiel die Notwendigkeit der qua-
lifizierten Signatur, erhöht bzw. verbessert werden. 

 – Wenn es um eine verbesserte Organisation der E-Government-Ent-
wicklung geht, scheinen Plattformen mit Basisdiensten/-kompo-
nenten auf Landesebene (als vertikale Kooperationsform), die 
anderen Verwaltungen zur Verfügung gestellt werden können, 
eine ganz besondere Bedeutung zu bekommen. Vor allem die 
Kommunen wünschen sich ein entsprechendes Agreement mit 
den Bundesländern, weil sie dadurch zum einen auf erprobte An-
wendungen zurückgreifen können und zum anderen keine auf-
wendigen Einführungen oder Ausschreibungen durchführen müs-
sen. So muss nicht jede Kommune ihren eigenen Weg suchen.

Kommunale Ebene
 – Die kommunale Ebene ist durch die besondere Nähe zum Bürger, 

zur Wirtschaft und damit zu allen Kunden gekennzeichnet und 
kann daher die Wirksamkeit von E-Government besonders gut 
einschätzen. Auf der anderen Seite sind die finanziellen und res-
sourcenbedingten Probleme in Kommunen oftmals besonders 
hoch. Kooperationsoffensiven (horizontale Kooperationen), zum 
Beispiel mit Nachbarkommunen oder Kommunen ähnlicher Grös-
senordnung, könnten hier ganz praktisch deutlich mehr Poten ziale 
für das E-Government erschliessen.

 – Ähnliches gilt für E-Government-Werbemassnahmen sowie für 
die Erstellung von Konzepten zur stärkeren Nutzerorientierung 
(Usability), da die Nähe zum Kunden und damit der alltägliche 
Umgang mit dem Kunden hier wie auf keiner anderen Verwal-
tungsebene vorhanden sind.
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Cloud-Computing – Optionen für die Schweiz
Cloud-Computing ist eine Vertrauensdienstleistung und profitiert deshalb vom Standortlabel Schweiz. Aber 
der Vorsprung der Amerikaner, die angestrebte Kundenorientierung der EU und die absehbare Billigkonkur-
renz aus Asien trüben die Zukunftsaussichten erheblich. Deshalb sollten Schweizer Anbieter sich über eine 
Mission definieren. (Eine Vollversion des Beitrags findet sich auf Cloud-Finder http://www.cloud-finder.ch/ 
unter dem Titel «Dunkle Wolken über der rosigen Schweizer Cloud-Zukunft».) 

Reputation Schweiz
Die Schweiz zählt zu den vertrauenswür-

digsten Ländern weltweit, und die Schweizer 
Wirtschaft hat bei Marktkennern eine hohe 
Reputation für exzellente IT-Nutzung. Für 
IT-Firmen war es in der Vergangenheit das 
Qualitätssiegel schlechthin, wenn sie für 
eine Schweizer Grossbank neue Lösungen 
erarbeitet haben. Für Schweizer Cloud-An-
bieter hat Swissness in Form der Kennzeich-
nung «located in Switzerland» deshalb ka-
pitalisierbaren Marktwert. Dank der damit 
verbundenen besonders hohen Vertrauens-
würdigkeit, ist es leichter für sie, Neukunden 
zu gewinnen, und sie können für ihre Dienst-
leistungen höhere Preise verlangen. So weit, 
so rosig.

Reputation USA
Leider bauen sich schwarze Wolkentürme am Zukunftshorizont 

des Schweizer Cloud-Computings auf, noch bevor es so richtig be-
gonnen hat. Sie drohen für die Schweizer Anbieter den Weg zum 
internationalen Markt zu blockieren. Die erste und dunkelste Be-
drohungswolke ist der immer grösser werdende Vorsprung der 
Amerikaner, über den der Rückstand der europäischen Mitbewerber 
der Schweiz nicht wirklich hinwegtrösten kann. Je nach Sichtweise 
haben die Amerikaner fünf oder sogar zehn Jahre Vorsprung. Das 
ist mittelfristig nur schwer aufzuholen. Gutes Engineering lebt von 
der Erfahrung – und einen Teil dieser Erfahrung kann man nur im 
operativen Geschäft sammeln.

Gute Engineering-Tradition der Schweiz
Die zweite Bedrohungswolke ist die neue finanzielle Knappheit 

in der Bankeninformatik. Damit droht eines der wichtigsten Aus-
hängeschilder der Schweizer Informatik zu verblassen. Das offizi-
elle Eingeständnis einer Schweizer Grossbank, dass man es nicht 
geschafft habe, eine interne Cloud zu realisieren, mag zwar bei 
oberflächlicher Betrachtung ein Grund zum Jubeln für die Anbieter 
externer Clouds sein. Schaut man genauer hin, ist es genau das 
Gegenteil. Denn unter den Experten gilt die IT der Grossbanken im 
Vergleich zu jener der Cloud-Anbieter als überlegen – ganz abgese-
hen davon, dass es für eine Bank rechtlich unzulässig wäre, ihre 
Daten in eine externe Cloud auszulagern. Das erinnert uns daran, 
dass der Gesetzgeber immer dann, wenn es um wirklich wichtige 
Daten geht, externe Clouds ausschliesst. Immerhin: Allein die Tat-
sache, dass Grossbanken ehrlich über ihre Probleme sprechen, 
erzeugt schon wieder das Vertrauen, dass gutes Engineering eben 
doch eine nachhaltige Schweizer Tradition ist. Man lügt sich nicht 
in die Tasche, sondern macht die Probleme transparent und geht 
sie an. Das schafft und zeigt Stärke.    

Die Schweiz und die EU
Die dritte Bedrohungswolke kommt von der EU. Die EU versucht, 

im Bereich Infrastruktur für die E-Society vorwärtszumachen. Die 
digitalen Grenzen für die Wirtschaft (insbesondere KMU) und für 
staatliche Zusammenarbeit (beispielsweise in der Justiz) sollen durch 
die Interoperabilität der nationalen Systeme (z.B. im Bereich elekt-
ronische Identität) abgebaut werden. Hochleistungsspeicher und 
Rechenressourcen sollen für Staat und Wirtschaft über Cloud-Com-
puting-Infrastrukturen einfach verfügbar gemacht werden. Und die 
Sicherheit soll durch verschiedenste Programme (insbesondere durch 
einen offenen Cybersecurity-Thinktank) gestärkt werden. 

Im Speziellen verfolgt die EU im Bereich der digitalen Infrastruk-
tur drei Ziele:
1.  intensiver Erfahrungs- und Wissensaustausch
2.  Etablierung starker Netzwerke auf persönlicher und auf organisa-

torischer Ebene
3.  Etablierung von technischen, organisatorischen und rechtlichen 

Standards 

Austausch und Vernetzung sind aus Marktperspektive sogenann-
te Nontangible Assets – das heisst reale, aber nicht finanziell mess-
bare Werte – so wie auch die Schweizer Vertrauenswürdigkeit ein 
Nontangible Asset darstellt. Erfolgreiche Standardisierung ermög-
licht Economies of Scale und höhere Sicherheit gegen feindselige 
Angriffe. Darüber hinaus entsteht ein Wissensvorsprung für die an 
der Standardisierungsarbeit Beteiligten. Alle drei Ziele schaffen 
also Nutzen für die Cloud-Anbieter aus der EU.

Die Schweiz beteiligt sich an all dem nicht – mit Ausnahme der 
beiden Large Scale Pilots STORK und EPSOS und einiger Konferenz-
auftritte. Vordergründig ist diese geringe Beteiligung und die Be-
schränkung auf die Not-too-early-Follower-Rolle – nur in STORK 
nehmen wir Leadrollen ein – für die Attraktivität Schweizer Anbie-
ter ambivalent. Manche Kunden von Schweizer Cloud-Anbietern 
sehen die Nichtzusammenarbeit mit den EU-Staaten eventuell po-
sitiv, weil sie selber wenig mit der EU und ihren Behörden zu tun 
haben wollen. Andere werden sie eher als Risiko deuten, weil durch 
den digitalen Grenzabbau innerhalb der EU umso höhere Hürden 
für das EU-Ausland entstehen werden.

Die Nachteile der Nichtbeteiligung zeigen sich vor allem anhand 
der Vorteile, die die Ausnahmen STORK und EPSOS bieten. Durch 
die Teilnahme an STORK – das SECO hat die BFH dafür mandatiert – 
ist die Schweizer Verwaltung sehr gut über den aktuellen Umset-
zungsstand von eIDAS informiert und wird im Bereich elektronische 
Identität von den Verantwortlichen in der EU-Kommission als Part-
nerland sehr geschätzt. Durch die Beteiligung von eHealth Schweiz 
an EPSOS hat die Schweiz analog auch im europäischen E-Health-Be-
reich Reputation als engagierte Partnerin gewonnen.

Prof. Dr. Reinhard Riedl 
Wissenschaftlicher Leiter 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
reinhard.riedl@bfh.ch
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Reputation EU
STORK und EPSOS werden dieses Jahr enden. Dafür wird das 

CEF-Programm starten, das die prototypischen Lösungen der Large 
Scale Pilots marktfähig machen und eine Cloud-Computing-Infra-
struktur aufbauen soll. Bei Letzterem verfolgt die EU die Strategie, 
sich durch die hohe Kundenrechte quasi als die bessere Schweiz zu 
positionieren. Natürlich würde das kaum jemand in der EU so sagen, 
aber die EU-Clouds sollen in Zukunft so vertrauenswürdig sein, wie 
es die Schweizer Banken sind oder zumindest waren. Ziele sind 
unter anderem (Auszug aus http://ec.europa.eu/news/scien-
ce/120927_de.htm):

 – Gewissheit für Nutzer, dass Daten zwischen Rechnerwolken über-
tragen oder ganz abgezogen werden können (d.h. dass Provider 
gewechselt und Daten redundant bei verschiedenen Providern 
gehalten werden können)

 – EU-weite Zertifizierung vertrauenswürdiger Cloud-Anbieter
 – Musterverträge für das Cloud-Computing, die rechtliche Verpflich-

tungen klar darstellen

Diese Strategie beinhaltet insbesondere die neue Norm ISO/IEC 
27018:2014, geht aber im Qualitätsversprechen darüber hinaus und 
bekennt sich zu einer wirtschaftspolitischen Absicht, die potenziell 
auch entsprechende Regulierungen mit einschliesst. Durch den 
besseren Schutz der Kundeninteressen will man sich von den Mit-
bewerbern differenzieren. Kundenrechtsschutz soll zu einem EU-La-
bel werden.

Die zukünftige Marktlage aus Schweizer Sicht
Zu den drei erwähnten Bedrohungswolken, dem grossen ameri-

kanischen Vorsprung, der nachlassenden Schweizer Investitions-
bereitschaft in IT-Nutzungsexzellenz und der strategischen Etab-
lierung der Kundenrechte in der EU, gesellt sich eine vierte: die 
absehbare Konkurrenz aus Asien, von der besonders kostengüns-
tige Angebote zu erwarten sind. Zu all dem kommt für Schweizer 
Cloud-Anbieter erschwerend hinzu, dass es in der Schweiz zwar 
forschungsbasierte Engineering-Exzellenz gibt, aber weder ein 
grosser Heimmarkt noch eine risikoaffine hohe Investitionsbereit-
schaft vorhanden sind. 

Zukunftsoption «wertorientiertes Marketing»
Was bleibt also von den rosigen Zukunftsaussichten? Ich meine, 

man sollte sich an das Steve-Jobs-Prinzip «Start with why!» erinnern, 
das die Mission ins Zentrum stellt, diese Mission mit einem klaren 
Qualitätsversprechen erläutert und erst danach Produkte präsen-
tiert. Für Schweizer Cloud-Computing-Anbieter hiesse das, sich eine 
klare Mission zu geben, die zum Unternehmen passt, und diese 
Mission mit einem klaren Qualitätsversprechen zu erläutern, das 
zu Schweizer Tradition und Reputation passt. Dieses Qualitätsver-
sprechen sollte keine Form der beliebten «Wir sind Wir»-These sein, 
die den Kundenwert mit dem Schweizertum des Anbieters an und 
für sich begründet. Stattdessen sollten die Werte klar benannt und 
die Bedeutung für die Kunden und die Gesellschaft gut erklärt wer-
den. Auf Basis der Mission und des Qualitätsversprechens können 
dann Produkte lanciert werden, die mehr sind als Produkte mit 
guten Eigenschaften. Nämlich Produkte, die eine Mission im Diens-
te des Kunden und eine Qualität in langer Schweizer Tradition ver-
körpern.

Beim eGov Fokus zum Thema «Marketing und Servicedesign» 
hat ein Diskussionsteilnehmer es sehr gut beschrieben: In der 
Schweiz existieren die Überzeugung, weit hinter dem Ausland zu 

sein, und die Überzeugung, dem Ausland sowieso überlegen zu sein, 
parallel. Beide behindern die Entwicklung. Gefragt wäre, eigen-
ständig aus der Tradition heraus neue zeitgemässe Wertversprechen 
anzubieten – wobei in diesem Satz alle Worte wichtig sind! Nur bei 
der Interpretation von «eigenständig» muss man es nicht buchstäb-
lich nehmen. Wenn schon das politische Klischee sagt, dass die 
Schweiz das einzige Land ist, dass die EU-Rechte implementiert, 
warum nicht in der Schweizer Wirtschaft tun, was die europäische 
Politik vorerst nur auf Papier schreibt: nämlich Cloud-Services an-
bieten, die auf Lock-in verzichten, und die Kundenrechte über ei-
gene Verdienstmöglichkeiten stellen – um genau damit viele Kun-
den anzuziehen und viel zu verdienen? 
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Verwaltungs-, E-Government- und IT-Services – der 
Staat als komplexe Servicearchitektur
Auf Basis des bekannten Modells der Staatsgewalten wird ein Verwaltungsreferenzprozessmodell positio-
niert. Dieses stellt nichts anderes dar als die Infrastruktur für die staatliche Leistungserbringung. Outputs 
sind somit Services innerhalb ganz unterschiedlicher Beziehungsformen. Dies wird anhand des Serviceblau-
pausenmodells konkretisiert. Überdies kann die Organisation von IT-Services, die heute gemäss der Informa-
tion Technology Infrastructure Library (ITIL) strukturiert ist, auch als Grundlage für die Organisation weite-
rer interner Serviceerbringungen verstanden werden. 

Staatsaufbau eines demokratischen 
Systems

Im Staatsgewaltenmodell unterscheiden 
wir die drei Gewalten Legislative, Exekutive 
und Judikative. Aus Serviceerbringungs-
sicht ist dies das Checks-and-Balances-Sys-
tem, bestehend aus Verwaltungsservices zur 
Rechtsumsetzung (und -durchsetzung oder 
-gewährleistung), Rechtsprechungsservices 
zur Sicherstellung, dass Abweichungen von 
der legalen Norm geahndet und bestraft wer-
den, und Rechtssetzungsservices, um den 
Rechtsstaat sicherzustellen. Parlamentari-
sche Services können als Services mit dem 
Ziel, die durch Volksvertreter  vereinbarten 
Gesetze zu verabschieden, verstanden wer-
den. Je nach demokratischem System kann 
das Spiel zwischen Volk, parlamentarischen 
Vertretern daraus und verschiedenen Betei-
ligten als direkter oder indirekter verstan-
den werden (direkte und indirekte Demo-
kratie). 

Generisches Servicereferenzmodell der öffentlichen 
 Verwaltung

Eine Differenzierung der Exekutive und der öffentlichen Verwal-
tung kann wie folgt konkretisiert werden:

 – Policy-Making-Servicebereiche: schwierig zu bepreisen, schwie-
rig zu bewerten, da Politik ein Aushandlungsprozess zwischen 
Stakeholdern ist, der ergebnisoffen sein muss und der letztlich 
durch die Charakteristik des entsprechenden Systems determi-
niert ist.

 – Vollzugsverwaltungs-Servicebereiche: bereits einfacher zu be-
preisen und zu bewerten, da die Vollzugsverwaltung Gesetze im 
täglichen Leben umsetzt, wofür die Abgeltung durch staatliche 
Einnahmen sichergestellt sein muss, die unter anderem über Steu-
ersubstrat eingeholt werden.

 – Unterstützungsservicebereiche für die öffentliche Verwaltung 
oder die Exekutive etc.: sehr einfach zu bepreisen, da dies gene-
rische Leistungen oder Services wie IT-, Personal-, Finanz- und 
Infrastrukturservices etc. sind. Diese Aufgaben oder Serviceer-
bringungen müssen zwingend über die Einnahmen des Staates 
erfolgen, da sie die Grundlage für das staatliche Handeln darstel-
len. Sie haben in den letzten Jahren im Gegensatz zur Vollzugs-
verwaltung und erst recht zum Policy Making wesentliche Verän-
derungen erlebt. Überdies sind sie insofern am Generischsten, 
als dass sie mit entsprechenden privatwirtschaftlichen Services 

vergleichbar sind, insbesondere nach der Ablösung der Kamera-
listik durch die Dopik in der öffentlichen Verwaltung. 

Das Serviceblaupausenmodell als Modell einer modernen 
Servicegestaltung in der öffentlichen Verwaltung

Das Serviceblaupausenmodell kann in adaptierter Form für die 
Staatsgewalten- und Verwaltungsstruktur angewendet werden. Das 
Management von Serviceblaupausen ermöglicht sowohl Innovation 
als auch Redesign von Services und von den dahinterliegenden 
Prozessorganisationen. So können Effizienz- und Effektivitätsstei-
gerungen erreicht werden. 

Gemäss Shostack beinhaltet das Modell Folgendes.1 1. Kunden-
aktionen: Dies sind die Schritte, die von den Kunden im Servicebe-
reitstellungsprozess unternommen werden. 2. Frontofficeaktionen: 
Dies sind die von der Frontofficeorganisation zuhanden der Kunden 
unternommenen Aktionen. 3. Backofficeaktionen: Für den Kunden 
unsichtbare Personen arbeiten die im Frontoffice initialisierten 
Serviceaustausche ab. 4. Unterstützende Prozesse: Hier werden die 
kundenkontaktbetroffenen Organisationseinheiten von den nicht 
kundenkontaktbetroffenen abgegrenzt. Für jede Kundenaktion muss 
der Kundenkontakt zuoberst auf der Agenda stehen. Und dieses 
Qualitätsmerkmal ist in allen Köpfen fest zu verankern. 

Typischerweise kann das Management von Serviceblaupausen 
in sechs Schritten erfolgen: 1. Identifizierung des Serviceprozesses, 
der als Blaupause zu definieren ist. 2. Identifizierung des Kunden-
segmentes oder der Kunden, die den Service in Anspruch nehmen. 
3. Abbildung des Services aus Kundenperspektive. 4. Abbildung der 
Aktionen des Kontaktangestellten (Frontoffice und Backoffice) sowie 
allenfalls technologiebasierte Schritte. 5. Verknüpfung von Kon-
taktaktivitäten und Supportaktivitäten. 6. Addierung der Service-
evidenz zu jedem Kundenaktionsschritt. 

Das IT-Servicemanagement-Best-Practice-Modell als Grund-
lage für die Strukturierung der Serviceerbringung in öffent-
lichen Verwaltungen

Das Servicemanagementkonzept ITIL kann als fundamentales 
betriebswirtschaftliches Führungskonzept für IT-Services verstan-
den werden. Da IT-Services Dienstleistungen sind, ist das Konzept 
auch auf Verwaltungsdienstleistungen in unterschiedlichsten 
 Bereichen anwendbar, um die Dienstleistungs- und Informations- 
sowie Kommunikationsbeziehung zwischen Bürgerinnen und  
Verwaltungen zu strukturieren. Z.B. definiert ITIL sogenannte 
SPOCS oder Single Points of Contacts, die Störungen entgegenneh-
men und bearbeiten, oder Anliegen entgegennehmen und bearbei-
ten. 
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Im Übrigen gilt: Services oder Dienstleistungen sind zu budge-
tieren, die effektiven Preise, verrechenbar oder nicht, sind kosten-
spezifisch zu errechnen, und danach sind «Geschäftsmodelle» zu 
formulieren, wie die Finanzierung durch die am Serviceaustausch 
beteiligten Parteien erfolgt, also durch welche Form von Abgaben, 
Steuern oder sonstigen (Gebühren-)Einnahmen. Da die Aufgaben 
des Staates gesetzlich geregelt sind, stellt sich die Frage, welche 
Aufgabenbereiche im erweiterten Sinne vorhanden sind. Judikati-
ve Services und entsprechende Leistungen werden durch Gerichte 
und gerichtliche Institutionen erbracht. Legislative Services und 
Leistungen werden durch Parlamente und parlamentarische Orga-
nisationen erbracht. Exekutive oder ausführende Services und 
Leistungen werden durch Verwaltungseinheiten und die Exekutive 
oder Führungspersonen erbracht. All diese Leistungen dienen letzt-
lich dazu, den Rechtsstaat zu gewährleisten und diesen gegen aus-
sen als verlässlichen Partnern für Bürger, Unternehmen und an dere 
Verwaltungen zu positionieren. 

Das Management von Serviceblaupausen als Transak - 
tions- und Koordinationskostenerklärungs- und -manage-
mentmodell

Ein weiteres theoretisches Konzept, das die Komplexität der 
 Gestaltung von Front- und Backoffices besser zu verstehen hilft, ist 
das Serviceblaupausenkonzept.2 Besonders schön lassen sich dar-
an die Optionen der Verwaltung veranschaulichen, die Transak-
tionskosten (Bürokratielasten) aus einer theoretischen und prak-
tischen Sicht zu beeinflussen (Bürokratielastenabbau) und das 
Management von Koordinationskosten in den Griff zu kriegen. Da 
ist ausgehend von Abbildung 1 erstens die Darstellung der verschie-
denen Linien als Schnittstellen zwischen internen und externen 
Rollen, Funktionen und Organisationseinheiten. Da können zwei-
tens Trennlinien zwischen kommunikativen Aufgaben, leistungs-
erstellenden Aufgaben und die Leistungserstellung unterstützenden 
Aufgaben und Prozesse unterschieden werden. Mit einem systema-
tischen Engineering der Kundenschnittstelle über unterschiedliche 
Medien und Kontaktpunkte beginnt schliesslich die Konkretisierung 
des Blaupausenmodells. Hier kann die Integration des Kunden in 
die Geschäftsprozesse systematisch, zum Beispiel ressortspezifisch 

in Verwaltungen gestaltet werden. Ferner können von den Kommu-
nikationsprozessen ausgelöste Transaktionsprozesse und deren 
Gliederung differenziert werden. Die eigentliche Leistungsverwal-
tung wiederum macht Unterstützungsprozesse im Bereich IT, 
 Finanzen, Personal etc. erforderlich, die nicht in einem unmittel-
baren, sondern nur in einem mittelbaren Bezug zur Kundenbezie-
hung, zu den Kundenkommunikationsprozessen, zur Leistungser-
stellung und zu den Transaktionsprozessen stehen, aber über diese 
angestossen oder getriggert werden. Bei der Kunden- oder Bürger-
integration kann analog zur Darstellung in Abbildung 1 und ausge-
hend von der Differenzierung der Geschäftsvorfälle ausgemacht 
werden, in welchen Phasen des Kommunikationszyklus welche 
Potenziale der Kundenintegration liegen. Die Kundenintegration 
ist gekoppelt mit dem Sachverhalt, dass früher vom Unternehmen 
abgewickelte Geschäftsprozesse neu vom Kunden getätigt werden. 
Dies kann eine Methode des Reengineerings sein, um Kostenein-
sparungen zu erreichen. Die Abbildung 1 zeigt ganz rechts die Akti-
vitätsphasen des Kunden rund um eine mögliche Transaktion.3 
Davon lassen sich die Aktivitäten des Anbieters unterscheiden. 
Ferner dienen zur Abgrenzung der Aktivitätsbereiche verschiedene 
Lines oder Trennlinien.4

 – Line of Interaction: Sie dient der Abgrenzung von Kunden- und 
Anbieteraktivitäten.

 – Line of Visibility: Sie trennt die für die Nachfragerinnen oder 
Kunden sichtbaren Aktivitäten von den für sie unsichtbaren Ak-
tivitäten.

 – Line of Internal Interaction: Sie grenzt die Aktivitäten des Kun-
denkontaktpersonals von den Aktivitäten anderer, etwa Backof-
ficemitarbeitenden, ab. Bei Letzteren handelt es sich um die so-
genannten Supportaktivitäten. Ein Beispiel dafür ist der 
sogenannte Serviceinnendienst.

 – Line of Penetration: Diese Linie trennt unmittelbar kundenindu-
zierte Leistungserstellungsprozesse von autonom planbaren Po-
tenzialaktivitäten oder -prozessen, welche die Leistungserstellung 
ermöglichen.

 – Line of Implementation: Diese Linie trennt Preparation- von 
Facility-Aktivitäten. Preparation-Aktivitäten sind Massnahmen 

Abbildung 1: Customer-Interaction- oder Customer-Integration-Modell – oder das 
 Serviceblaupausenmodell.
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der Vorkombination, die der Erschliessung weiterer Kundengrup-
pen dienen, aber unabhängig vom einzelnen Auftrag eines Bürgers 
sind. Facility-Aktivitäten sind Bereitstellungsprozesse für grund-
legende Ressourcen zur Gewährleistung der prinzipiellen Leis-
tungsfähigkeit der Verwaltung.

Wichtig ist, festzuhalten, dass das entsprechende Vorgehen – zur 
Granularisierung oder Modularisierung von Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der Kundenintegration – aus dem Dienstleistungsbe-
reich stammt. Da ein Grossteil der Aktivitäten der Leistungserstel-
lung in Institutionen der Verwaltung Dienstleistungscharakter hat, 
lässt sich dieses Modell problemlos auf das E-Government übertra-
gen. 

Geschäftsvorfälle können wesentlich komplexer sein, als dies 
etwa in obigen Äusserungen dargestellt wurde. Es kommt hinzu, 
dass unterschiedliche Systemtypen und -technologien vorhanden 
sind, die wiederum unterschiedliche Integrationsalternativen oder 
Integrationsvorfälle induzieren (vgl. King 2006, Walser 2010). Dies 
ist im Detail zu spezifizieren. Bei der Kunden- oder Bürgerintegra-
tion in die Erstellung von Bürgerservices braucht es für die intera-
gierenden Partner zudem adäquate Konzepte zur Schaffung von 
Anreiz-Beitrags- sowie Kosten-Nutzen-Relationen, damit die Inte-
gration zwischen den Beteiligten überhaupt in Gang kommt und 
Anreize für die Kundenintegration entstehen.

Dies führt zu folgendem Modell, das sich aus den zuvor geschil-
derten Teilmodellen zusammensetzt.

1  Vgl. Shostack, G. L.: Designing Services that Deliver. In: Harvard Business 
Review 1 (62) (1984). S. 133–139. Vgl. dazu überdies Wilson, A./Zeithaml, 
V. A./Bitner, M. J./Gremler, D. D.: Services Marketing. Integrating Custo-
mers Focus Across the Firm. Glasgow, 2008. S. 203–206. Vgl. dazu ferner 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Service_blueprint (Aufruf per 
10.5.2015).

2  Vgl. hierzu Knackstedt, R./Dahlke, B.: Prozessmodellierung und Kundenin-
tegration. In: Meyer, M. (Hg.): CRM-Systeme mit EAI – Konzeption, Imple-
mentierung und Evaluation. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2002. 
S.  9–115. Sowie Fliess, S. (2001): Die Steuerung von Kundenintegrati-
onprozessen. Effizienz in Dienstleistungsunternehmen. Gabler, Wiesbaden, 
sowie Kleinaltenkamp, M.: Service Blueprinting. Ein Instrument zur Steige-
rung der Effektivität und Effizienz von Dienstleistungsprozessen. In: Tech-
nischer Vertrieb 1 (2) (1999). S. 33–39. Vgl. zu den Ursprüngen des Ser-
viceblueprintings Shostack, G. L. 1981: How to Design a Service. In: 
Donelly, J. H./George, W.K. (Hg.): Marketing of Service. Chicago, 1981. 
S. 221–229. Sowie Shostack, G. L.: Designing Services that Deliver. In: Har-
vard Business Review 1 (62) (1984). S. 133–139. Die Abgrenzung verschie-
dener «Lines» zur Differenzierung der Aktivitäten basiert auf der Differen-
zierung von Kingman-Brundage, J.: The ABC’s of Service System 
Blueprinting. In: Bitner, M. J./Crosby, L. A. (Hg.): Designing a Winning Ser-
vice Strategy. Chicago, 1989. S. 30–33. Sowie Kingman-Brundage, J.: Ser-
vice Mapping. Gaining a Concrete Perspective on Service System Design. 
In: Scheuing, E.E./Christopher, E.F. (Hg.): The Service Quality Handbook. 
New York, 1993. Sowie Kingman-Brundage, J.: Service Mapping. Back to 
Basics.  
In: Glinn, W. J./Barnes, J. G. (Hg.): Understanding Service Management. 
Chichester u.a.O., 1995. S. 119–142.

3  Weitergehend ist zu untersuchen, inwiefern die Integration des Kunden in 
die Geschäftsprozesse umsetzbar ist. Im Rahmen der Geschäftsprozessver-
einfachung und der technischen Integration von elektronischen Schnitt-
stellen zwischen Verwaltungskunden oder Bürgern und der Verwaltung 
sind Schnittstellendefinitionen und Differenzierungen der vom Kunden 
 abzuwickelnden Prozesse hilfreich, um abzuklären, in welcher Form etwa 
technische Unterstützungen seitens der Verwaltung erfolgen können.

4  Die erwähnte Verschiebbarkeit der Lines oder Linien macht den eigentli-
chen Gestaltungsspielraum der Verwaltung bezüglich ihrer Wertschöp-
fungsorganisation und bezüglich Geschäfts- und Produktionsmodellen 
etwa im Leistungsverwaltungsbereich aus. Die entsprechenden Potenziale 
im Hinblick auf Transaktions- und Koordinationskostenfolgen sind vertief-
ter zu untersuchen.
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Innovation und Veränderung mit Design Thinking
Innovations- und Veränderungsfähigkeit sind entscheidende Erfolgsfaktoren in einer globalisierten Welt. Nur 
Unternehmen und Organisationen, die sich konstant, vorausschauend und schnell den veränderten Rahmen-
bedingungen und Anforderungen anpassen, sind mittelfristig überlebensfähig. Eine Antwort auf diese Her-
ausforderung gibt «Design Thinking». Die Methodik hat ihren Ursprung im Silicon Valley und findet zuse-
hends auch den Weg nach Europa. Wir haben unser «Berner Business-Design-Modell» während sechs Jahren 
in über 50 studentischen Praxisprojekten bei namhaften Firmen angewendet und weiterentwickelt.

Im Geschäftsalltag sind wir auf Effizienz 
getrimmt. Gefragt sind Disziplin, Planung 
und vorhersagbare Ergebnisse. Dadurch 
verlieren wir in gewissem Masse die Bedin-
gungen, die für Innovation und Veränderung 
notwendig sind: Kreativität, Freiheit, Impro-
visation. Die Herausforderung in einem sich 
rasch verändernden Umfeld lautet deshalb, 
die Errungenschaften der Organisation wohl 
seriös zu verwalten (Business Administra-
tion), aber gleichzeitig die eigene Zukunft 
auch innovativ zu gestalten (Business De-
sign).

Business und Design – passt das zusammen?
Diese Frage hat man am Fachbereich Wirtschaft der Berner Fach-

hochschule vor einigen Jahren intensiv und kontrovers diskutiert, 
als der konsekutive Master of Science in Business Administration 
begründet worden ist. Die Verunsicherung der Kollegen war durch 
die Tatsache bedingt, dass «Design» im deutschen Sprachraum vor 
allem als das künstlerische Gestalten von Produkten und Oberflä-
chen verstanden wird. Wir stellen aber fest, dass sich – ausgehend 
vom englischen Sprachraum – ein Bedeutungswandel vollzieht. 
Unter «Design» verstehen wir heute den umfassenden Prozess des 
bewussten, absichtsvollen und planmässigen Gestaltens von Ob-
jekten, Systemen oder Strukturen. Aber nach wie vor ist der Design-
prozess noch stark vom Engineering-Gedanken geprägt: Man geht 
davon aus, dass man das Problem kennt und dass die Aufgabe da-
rin besteht, die richtige Lösung zu entwickeln. Nicht selten muss 
man jedoch bei der Präsentation der Lösung feststellen, dass diese 
nicht den Bedürfnissen der Nutzer entspricht. 

Mit dem Begriff «Design Thinking», der um die Jahrtausendwen-
de durch die Innovationsfirma IDEO im Silicon Valley einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt gemacht worden ist, soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass erst ein intensiver Denk- und Lernprozess 
zu brauchbaren Lösungen führt. Die zugrundeliegende Methodik 
ist stark geprägt durch verschiedene Stanford-Professoren und Mit-
begründer der Stanford d.school wie Dave Kelley (Gründer von 
IDEO), Larry Leifer (Director Center for Design Research) oder Terry 
Winograd (Vordenker im Bereich der künstlichen Intelligenz und 
Mitglied des Google-Verwaltungsrats).1 Insbesondere dank dem 
SAP-Gründer Hasso Plattner und seiner Spende von 35 Millionen 
US-Dollar für die Gründung der Stanford d.school sowie dank dem 
Aufbau der HPI School of Design Thinking in Potsdam hat sich der 
Begriff nun weltweit und insbesondere auch im deutschsprachigen 
Raum verbreitet.

Die zunehmende Attraktivität des Design-Thinking-Begriffs hat 
auch mit einem sich wandelnden Verständnis von Innovation und 
Veränderung zu tun. Neuerungen werden nicht mehr ausschliess-
lich inside-out, aus der Sicht einer Firma oder eines Dienstleisters 
verstanden, sondern zusehends outside-in, basierend auf den Be-
dürfnissen der Stakeholder. Beim Design Thinking werden Lösun-
gen zusammen mit den Stakeholdern in einem zyklischen und 
iterativen Erkenntnisprozess entwickelt, wobei sukzessive Bedürf-
nisse aufgedeckt, Ideen generiert, Konzepte entwickelt und vorläu-
fige Lösungen wiederum an den Bedürfnissen gemessen werden – 
so lange, bis eine zufriedenstellende Lösung verfügbar ist.

Design Thinking – lernen durch entwickeln 
Während wir Lernen meist mit einer klassischen Unterrichtssi-

tuation oder mit dem Lesen von Lehrbüchern in Verbindung bringen, 
stellt Design Thinking das Lernen durch praktisches Tun in den 
Vordergrund. Im Zusammenspiel zwischen Entwicklern und Sta-
keholdern wird neues Wissen generiert, um aus diesem Wissen 
heraus bessere Lösungen zu kreieren. Der hypothesenbasierte Lern-
prozess ist dabei nicht einfach linear, sondern zyklisch und iterativ. 
Ein zyklisches Vorgehen bedeutet, dass pro Phase mehrere Lernzy-
klen durchlaufen werden. Unter einem iterativen Vorgehen versteht 
man, dass auch gelegentlich ein Schritt zurück erlaubt ist, um Er-
kenntnisse in eine frühere Phase einzuspeisen. So merkt man zum 
Beispiel oft erst beim Entwickeln und Testen eines ersten Prototyps, 
dass man gewisse Anforderungen der Benutzerinnen und Benutzer 
noch zu wenig verstanden hat. 

 Der in Abbildung 1 dargestellte Prozess wird unter Einbezug 
verschiedener Stakeholder durchlaufen. Die Darstellung orientiert 
sich am iterativen Prozess der Stanford d.school und am «Double 
Diamond»-Prozess des UK Design Council. Das Grundprinzip lautet: 
schnell lernen und anpassen. Die gewonnenen Erkenntnisse führen 
deshalb teilweise zur Wiederholung von Prozessschritten (Iteration). 
Die Prozessschritte lassen sich wie folgt charakterisieren:

Prof. Dr. Andreas Ninck 
Professor für Innovation 
und Business Design 
Studienleiter Weiter-
bildung 
Fachbereich Wirtschaft 
Berner Fachhochschule 
andreas.ninck@bfh.ch

Abb. 1: Vorgehensprozess: Die Lernzyklen pro Phase und die rückwärts gerichteten 
Pfeile stellen dar, dass der Prozess nicht rein linear ist; die Rhomben stehen für diver-
gierendes und konvergierendes Denken.
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 – Verstehen: Welches sind die wichtigsten Stakeholder, und wie 
sind diese von der geplanten Veränderung oder Entwicklung be-
troffen?

 – Beobachten: Wie denken und handeln die wichtigsten Stakehol-
der?

 – Fokussieren: Welchen zentralen Ansprüchen muss die geplante 
Lösung genügen, damit sie den Stakeholdern gerecht wird?

 – Ideen finden: In der Schnittmenge zwischen dem Bedarf der 
Stakeholder, dem vorhandenen Know-how und der wirtschaftli-
chen Lebensfähigkeit werden Ideen kreiert. 

 – Prototyping: Die Ideen werden konkretisiert und in Form von 
bildlichen oder gegenständlichen Prototypen be-greifbar gemacht.

 – Testen: Die Lösungsideen werden mit den Stakeholdern und po-
tenziellen Nutzern diskutiert. Rückmeldungen werden in weiteren 
Iterationsschritten zur Verbesserung der Lösung verarbeitet. 

Lernzyklus – Steuerrad für den Lernprozess
Um den Prozess des kontinuierlichen Lernens aktiver gestalten 

und steuern zu können, haben wir den in Abb. 2 dargestellten Lern-
zyklus entwickelt. Pro Zyklus wird ein greifbares Ergebnis produ-
ziert, das den Ausgangspunkt für den nächsten Zyklus darstellt. Die 
Entwicklung von Artefakten (Zeichnungen, gegenständlichen Mo-
dellen, Prototypen etc.) in kurzen Zyklen ist wichtig für eine effizi-
ente und effektive Taktung des Prozesses. Mit jedem Zyklus wird 
die Lösung – aufbauend auf den Ergebnissen des vorangehenden 
Durchlaufs – verbessert und verfeinert. Der Lernzyklus bildet zwei 
wesentliche Dimensionen des Lösungsprozesses ab: 

 – Konkret und abstrakt: Einerseits geht es darum, sich vom kon-
kreten Problem zu lösen, um die wesentlichen Komponenten des 
Problems herauszuarbeiten und mehr Freiheitsgrade für die Pro-
blemlösung zu erhalten. Andererseits wird eine Diskussion und 
damit eine Validierung der Ideen erst durch die Konkretisierung 
möglich. 

 – Divergieren und konvergieren: Es gilt, immer wieder den Fokus 
zu öffnen, indem man Erfahrungen und Anforderungen aus dem 
vorangehenden Zyklus bewusst wahrnimmt und aus diesen Er-
kenntnissen heraus neue Ideen generiert. Nach einer Phase des 
Divergierens ist immer auch wieder strukturierendes Denken 
gefragt, das auf greifbare Konzepte fokussiert. Der erzwungene 
Wechsel von divergentem und konvergentem Denken führt zu 
sogenannten Perturbationen, also bewussten Störungen des Er-

kenntnisprozesses, die zur Veränderung von eingefahrenen Denk-
mustern und damit zu einem kreativeren Wahrnehmungs- und 
Lösungsprozess führen.

Nützlichkeit – Machbarkeit – Lebensfähigkeit 
Design Thinking ist nicht bloss eine Methodik, sondern eine 

Denkhaltung. Charakteristisch für die Bewegung und von den Vor-
denkern im Silicon Valley immer wieder auch explizit gefordert, ist 
die Bereitschaft zur Hinterfragung, Interpretation und flexiblen 
Anpassung der Methodik an die eigenen Gegebenheiten. In unserem 
«Berner Modell» (Abb. 3) setzen wir den Fokus bei der iterativen 
Lösungsentwicklung bewusst auf folgende drei Kernaspekte: 

 – Nützlichkeit («das Richtige tun»): Was sind Anforderungen aus 
Sicht der Stakeholder? Wie reagieren diese auf mögliche Lösungs-
ideen?

 – Machbarkeit («es richtig tun»): Was sind die eigenen Möglichkei-
ten, und was sind mögliche Synergien mit Partnern? Wie lässt 
sich eine Lösung optimal entwickeln? 

 – Lebensfähigkeit («es nachhaltig tun»): Was ist die wirtschaftliche 
und soziale Situation? Wie kann sich die Lösung im wirtschaftli-
chen/sozialen Umfeld behaupten?

Innovationen sind meist in der Schnittmenge der drei Bereiche 
zu finden. Trotzdem werden Innovations- und Veränderungspro-
zesse aber häufig durch die Machbarkeit getrieben. Das hat viel mit 
dem angesprochenen «inside-out»-Denken zu tun. Man ist Spezia-
list in einem gewissen Bereich und steuert den Entwicklungsprozess 
über das eigene Know-how. Innovative Lösungen müssen aber per 
Definition einen Nutzen und einen wirtschaftlichen bzw. sozialen 
Erfolg generieren.

Produkte – Services – Businessmodelle
Charakteristisch für den Design-Thinking-Ansatz sind die grosse 

Flexibilität und die breite Anwendbarkeit. Dies lässt sich sehr schön 
an der Entwicklung des Wirkungsbereichs der Innovationsfirma 
IDEO aufzeigen. Beim ersten Kontakt des Autors zu CEO Dave Kelley 
im Jahr 2001 war die Firma noch mehrheitlich im Bereich des Pro-
duktdesigns tätig. Beim zweiten Besuch im Jahr 2008 wurden mit 
denselben Methoden bereits mehrheitlich Dienstleistungen entwi-
ckelt. Und heute liefern die gleichen Ansätze auch lebensfähige 
Businessmodelle.  

Abb. 3: Das Berner Modell des Business Design orientiert sich unter anderem am ite-
rativen Prozess der Stanford d.school, am «Double Diamond»-Prozess des UK Design 
Council, am Business Model Canvas nach Osterwalder sowie an Prinzipien von Agile 
und Lean Management.
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Abb. 2: Kontinuierliche Lernzyklen werden auf verschiedenen Ebenen durchlaufen, in-
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Die gleichen Erfahrungen machen wir in unserem eigenen Wir-
kungsbereich. Wir haben unser «Berner Modell» nun während 
sieben Jahren in über 50 studentischen Praxisprojekten bei nam-
haften Firmen angewendet und weiterentwickelt. Die folgende 
Auswahl von behandelten Themen zeigt die Breite des Anwendungs-
bereichs:

 – BLS: Infos in der Tasche – Kundeninformationen auf mobilen 
Geräten

 – Coop: Innovative Kundenaktivitäten im Wankdorf Center
 – Mobiliar: Umsetzung der Vision der «persönlichsten Versicherung 

der Schweiz» über verschiedene Kanäle und Medien
 – Orell Füssli: Book as a Service – neues Geschäftsmodell für einen 

Lernmedien-Verlag
 – Post: Analyse und Entwicklung von strategischen Kundenlösungen 

im Bereich Dialog 
 – SBB: Serviceangebote für Pendler in Bahnhöfen und Zügen
 – SRG-SSR: Mobile News der Zukunft
 – Swisscom: BuddyTV – Vernetzung der Zuschauer und Kreation 

eines medienintegrierten Erlebnisses 
 – UBS: Entwicklung eines Community-Konzepts für die Adjunct 

Faculty der UBS Business University 
 – Webacons/PostFinance: Zahlungsabwicklung per Internet für 

ältere Menschen

Lernen als Wettbewerbsvorteil
In all unseren Erfahrungen sehen wir eine Aussage von Henry 

Mintzberg (2004) immer wieder bestätigt: «Management ist ein 
Handwerk, das sich wie alle Handwerke auf Erfahrung stützt – auf 
praktisches Lernen. Dies bedeutet, dass ein Handeln, um das Nach-
denken anzuregen, ebenso wichtig ist wie ein Nachdenken, das auf 
Handeln abzielt.» Genau in der systematischen und konsequenten 
Kombination von Denken und Handeln liegt denn auch die Stärke 
von Design Thinking. Den Wettbewerbsvorteil erhält man nämlich 
nicht durch blosses Abarbeiten von Methoden und Prozessen. Ge-
fragt ist vielmehr eine systematische Steuerung des Lern- und Er-
kenntnisprozesses, wobei Annahmen konsequent als Hypothesen 
deklariert und mithilfe von visuellen Mitteln im Dialog mit den 
Stakeholdern überprüft bzw. weiterentwickelt werden. Oder mit 
Arie de Geus auf den Punkt gebracht: «Die Fähigkeit, schneller zu 
lernen als die Konkurrenz, ist vielleicht der einzige wirklich nach-
haltige Wettbewerbsvorteil.»

1 Der Autor hatte das Glück, während seiner zwei Forschungsaufenthalte an 
der Stanford University (2001, 2008) mit diesen Exponenten des Design 
Thinking zusammenarbeiten zu dürfen.
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Aktive Kommunikation = erfolgreiches Projekt?
Die Bachelorarbeit im Auftrag von Prof. Dr. Ines Heer vom E-Government-Institut der Berner Fachhochschule 
ging den Fragen auf den Grund, inwiefern eine aktive Projektkommunikation zum Erfolg von E-Government- 
Projekten beiträgt und welche Faktoren eine erfolgreiche Projektkommunikation definieren. Im ersten, theore-
tischen Teil wurden die Grundlagen der gängigen Projektmanagementmethoden sowie Studien zu den Themen 
Projektkommunikation und Erfolg aufgearbeitet. Im zweiten, praktischen Teil, den ich in diesem Artikel präsen-
tieren möchte, analysierte ich mithilfe einer Befragung von Projektleitern deren Erkenntnisse aus der Praxis.

Umfrage
Die nicht repräsentative Onlineumfrage 

auf SurveyMonkey.com lief von Anfang Mai 
bis Mitte Juni 2015. Es wurden Projekt-
leitende im Raum Bern zum Thema Kom-
munikation in E-Government-Projekten 
befragt. Die Fragen betrafen das Projekt, 
welches sie betreuten, die Kommunikation 
innerhalb des Teams und gegenüber den 
Stakeholdern sowie den Projekterfolg. Die 
Antworten aus den Multiple-Choice-Fragen 
dienten der statistischen Auswertung, und 
die offenen Fragen sollten den Teilnehmen-
den ihre wertvollen Erfahrungen entlocken.

Stichprobe
Die Stichprobe bestand mehrheitlich aus E-Government-Projek-

ten der Eidgenössischen Bundesverwaltung, was in der Region Bern 
zu erwarten war. Deshalb kam bei den untersuchten Projekten 
HERMES als primäre Projektmanagementmethode zum Einsatz. 
Ganze 70% setzten verwaltungsinterne Lösungen (G2G) um, und 
nur gerade bei 23% der Projekte war die Öffentlichkeit die Endan-
wenderin (G2C). In der Stichprobe fanden sich gleichmässig verteilt 
erfolgreiche, weniger erfolgreiche und auch gescheiterte Projekte 
in Bezug auf Kosten, Ressourcen, Dauer und Bewertung durch die 
Stakeholder. Ein Fünftel der Projekte überzog die Zeitvorgaben deut-
lich und ein Zehntel das Kostendach. Erfreulich war die subjektive 
Bewertung der Stakeholder, da 77% die neue Lösung als gut oder 
sehr gut bewerteten und somit eine Verbesserung resultierte.

Erstaunlich waren die Antworten zu den Projektmanagementer-
gebnissen. Bei einem Viertel aller Projekte wurden gemäss Angaben 
der Teilnehmenden die geforderten Ergebnisse und Dokumente nur 
teilweise oder selten rechtzeitig erstellt. Besonders die Ergebnisse 
zur Kommunikation wurden vernachlässigt. Nur bei der Hälfte der 
Projekte erstellte die Projektleitung eine Stakeholderliste und einen 
Kommunikationsplan, aktualisierte diese regelmässig und wende-
te sie an. Ein Viertel verzichtete sogar komplett auf einen Kommu-
nikationsplan.

Kommunikationsmassnahmen
Aktive Kommunikation wird grossgeschrieben. Die Bandbreite 

der eingesetzten Kommunikationsmassnahmen war vielseitig und 
umfasste sowohl persönliche und elektronische wie direkte und 
indirekte Kommunikation. Da sich eher wenige Government-to- 
Citizen-Projekte in der Stichprobe befanden, wurden öffentlich-
keitsbezogene Massnahmen wie Internetauftritte, Flyer, Bro schüren, 
Kommunikation via Social-Media-Plattformen oder Pressemittei-
lung seltener angewandt als klassische, regelmässige Meetings, 

Workshops, Telefonkonferenzen oder der Austausch via Dokumen-
tenserver. Bei der projektinternen Kommunikation wurden regel-
mässige Meetings und Workshops klar als bevorzugte Kommuni-
kationsmassnahme genannt. Bei 90% aller Projekte traf sich 
zumindest das Kernteam einmal oder mehrmals pro Woche persön-
lich. Mit den wichtigen Stakeholdern ausserhalb des Projektteams 
wurde hingegen oft nur elektronisch kommuniziert. Als projekt-
externe Kommunikationsmassnahmen kamen deshalb neben 
 Meetings und Erfahrungsaustauschveranstaltungen primär Intra-
net- und Internetauftritte, E-Mails und Newsletter zum Einsatz. Die 
Teilnehmenden gaben jedoch an, dass sie in Krisenzeiten den per-
sönlichen Austausch mit den Stakeholdern vor Ort oder am Telefon 
bevorzugen würden.

Lessons Learned der Projektleiter
Auf diese Punkte sollten Sie als Projektleiter vermehrt achten: 

Nehmen Sie Reviews der wichtigen Stakeholder zu Projektergeb-
nissen und Lieferobjekten ernst. Lassen Sie diese anschliessend 
durch den Projektauftraggeber formell abnehmen. Neue Anforde-
rungen bei einem laufenden Projekt, die nicht in den Projektzielen 
enthalten sind, sollten genau überprüft und gegebenenfalls abge-
lehnt werden, da sonst die Gefahr droht, den eigentlichen Auftrag 
nicht mehr umsetzen zu können. Im Gegenzug müssen dem Projekt-
auftraggeber sämtliche Projektrisiken und -gefahren rechtzeitig 
und transparent kommuniziert werden. Ziehen Sie die zukünftigen 
Benutzerinnen und Benutzer bereits früh in die Gestaltung der 
 Lösung mit ein, und lassen Sie die Lösung regelmässig testen. Nicht 
rechtzeitig erkannte und nicht aktiv angegangene Stakeholder kön-
nen im späteren Projektverlauf zum Problem werden, weshalb sich 
die Erstellung einer ausführlichen Stakeholderliste lohnt. Aktives 
Projektmarketing führt zu einer angemessenen Sichtbarkeit des 
Projekts in der Stammorganisation, wodurch sich auch die Einstel-
lung des Projektteams gegenüber dem Projekt verbessert. Ihm wird 
bewusst, dass die geleistete Arbeit in der Stammorganisation aner-
kannt wird.

Zu projektinternen Abläufen befragt, rieten die Projektleiter, für 
die Dokumentenablage ein zentrales Dokumentenmanagementsys-
tem der Stammorganisation zu nutzen und dieses dem gesamten 
Projektteam zugänglich zu machen. Es gilt der Grundsatz, projekt-
intern proaktiv und transparent zu kommunizieren. Findet der 
Austausch primär über Meetings statt, achten Sie darauf, dass die-
se zielorientiert ablaufen und (nur) die benötigten Teammitglieder 
am Tisch sitzen. Sonst droht die Gefahr, dass zu viele Ressourcen 
verschwendet werden. Eine professionelle Distanz, gerade zu ex-
ternen Beratern, ist empfehlenswert, da ein zu freundschaftlicher 
Umgang bei Problemsituationen rasch ins Gegenteil kippen kann. 
Bei Grossprojekten ist es ratsam, die projektinterne Kommunika tion 
zu strukturieren, damit die relevanten Informationen wirklich alle 
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erreichen. Als Projektleiter sind Sie jedoch dafür verantwortlich, 
dass der Aufwand für die Kommunikationsmassnahmen im richti-
gen Verhältnis zur Wirkung steht. Positiv bewertet wurden Gross-
raumbüros und fixe Projekträumlichkeiten, da sie den raschen und 
spontanen Austausch fördern. Negativ äusserten sich die befragten 
Projektleiter zu Mitarbeitenden, die nur selten anwesend sind. Der 
Anteil der Projektmitarbeitenden, welche regelmässig an den Pro-
jekttagen anwesend sind, sollte deshalb höher sein als derjenige 
der Mitarbeitenden, die sich nur selten in den Projekträumlich keiten 
blicken lassen. Als Projektleiter müssen Sie durchsetzen, dass die 
benötigten Ressourcen der Stammorganisation vom Tagesgeschäft 
tatsächlich befreit sind und sich exklusiv der Projekttätigkeit 
 widmen können.

Auswirkungen auf den Projekterfolg
Anhand der Umfrageergebnisse liess sich der Einfluss einiger 

Faktoren auf den Projekterfolg aufzeigen. Die Projekte, bei denen 
angegeben wurde, dass die durch die angewendete Projektmanage-
mentmethode geforderten Ergebnisse immer oder meistens recht-
zeitig bereit und einsehbar waren, schlossen deutlich erfolgreicher 
ab als diejenigen, bei denen die Antwort «selten» oder «nie» war 
(Abbildung 1). Erfolgreich bedeutet hier konkret, dass die Zeit- und 
Ressourcenvorgaben eingehalten werden konnten und die rele-
vanten Stakeholder die Zusammenarbeit und Lösung als positiv 
bewerteten.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Fragen, ob eine Stakeholder-
liste erstellt und regelmässig aktualisiert wurde, ob ein Kommuni-
kationsplan erstellt und nach diesem gearbeitet wurde oder ob die 
Zusammenarbeit projektintern generell positiv war. Wurden diese 
Fragen beispielsweise eher oder ganz verneint, liess sich immer ein 
negativer Einfluss auf den Projekterfolg feststellen bis hin zum 
 Projektabbruch.

Fazit
Aus persönlicher Sicht war die Möglichkeit, mich mit der The-

matik «Projektkommunikation» detaillierter auseinanderzusetzen, 
sehr spannend. Die Erkenntnisse aus der theoretischen Aufarbei-
tung und der Umfrage deckten sich mit meinen bisher gemachten 
Erfahrungen. Mein Fazit: Legen Sie bei E-Government-Projekten 
zukünftig Ihr Augenmerk vermehrt auf die Projektkommunikation 
und erhöhen Sie so die Zufriedenheit der Stakeholder und die 
 Qualität der Lösung.

Quellen
 – SurveyMonkey.com, 2015, www.surveymonkey.com/s/ZWGQG98
 – Informatiksteuerungsorgan des Bundes ISB, 2015, www.hermes.admin.ch 
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HERMES 5 gilt heute in der Eidgenössischen Bundesverwaltung 
als die zwingend anzuwendende Projektmanagementmethode. 
Folgende durch HERMES geforderte Ergebnisse sind für die Kom-
munikation mit projektexternen Stakeholdern relevant:

 – Projektinitialisierungsauftrag (Auftraggeber)
 – Projektmanagementplan (Projektleiter)
 – Projektstatusbericht (Projektleiter)
 – Stakeholderliste (Projektleiter)
 – Stakeholderinteresse (Projektleiter)

Abbildung 1: Zusammensetzung Schwerpunktplan
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Ist der E-Government-Erfolg abhängig vom  
 Market ing für E-Government-Projekte und 
 E-Government-Services? 
Unzweifelhaft hat die Kommunikation eine wesentliche Auswirkung auf den Erfolg von Projekten. Marketing 
sowie Public Relations sind Disziplinen, mittels deren in der Privatwirtschaft Produkte und Dienstleistungen 
sowie Unternehmen als Institutionen propagiert werden. Das Marketing hat sich in den letzten Jahren vom 
Anbietermarkt-Marketing zum Käufermarkt-Marketing und neuerdings zum Customer-Relationship-Manage-
ment entwickelt. Letzteres ist nicht nur als betriebswirtschaftliches Konzept, sondern auch als technisches 
Konzept zu verstehen.

Was hat der Staatsaufbau mit Kommu-
nikation zu tun?

Im Gewaltentrennungsmodell des Staates 
ergeben sich verschiedene Kommunikatio-
nen. Diese erfolgen im Dreieck zwischen 
dem Exekutiv- oder ausführenden System, 
dem Legislativ- oder gesetzgebenden System 
sowie dem Judikativ- oder rechtsprechenden 
System. Überdies haben die Staatsgewalten 
unterschiedliche «Kundschaften» (Stake-
holder) mit unterschiedlichem Charakter 
und unterschiedlicher Beteiligungsart, wes-
halb auch unterschiedliche Kommunikati-
onen erforderlich sind. Die weiteren Ausfüh-
rungen dieses Beitrags konzentrieren sich 
auf die Exekutive, für die in der Regel die 
Diskussion rund um E-Government geführt 
wird.

Konkretisierung der Verwaltungskommunikation basierend 
auf dem Verwaltungsreferenzmodell

Die Tätigkeiten der Verwaltung sind durch unterschiedliche 
Domänen charakterisiert. Im Folgenden werden die für die entspre-
chenden Domänen relevanten Kommunikationsaspekte dargelegt. 

 – Politische Verwaltung – Kommunikation rund um Policy Making 
mit den entsprechenden Stakeholdern. Es handelt sich hier um 
eine nicht deterministische Kommunikation, ein offenes Kommu-
nikationsverfahren mit nicht vorhersehbarem Output. Das Policy 
Making in der Verwaltung bezüglich Kommunikation (Public Re-
lations; Lobbying etc.) hat sich über die letzten Jahrzehnte zuneh-
mend professionalisiert und institutionalisiert. Auch wird dieses 
Gebiet immer mehr beforscht, zum Beispiel hinsichtlich der Kom-
munikationsbeziehungen zwischen den verschiedenen Stakehol-
dern, allerdings eher in Relation zur Entstehung von Policies und 
weniger in der Informationsbereitstellung und Bewerbung von 
Policies.

 – Leistungs- oder Vollzugsverwaltung – Kommunikation rund um 
Vollzug und Leistungserbringung mit Kunden der Verwaltung, das 
heisst Bürgerinnen und Bürgern, Mitarbeitenden von Unterneh-
men, Unternehmen und anderen Verwaltungen beim Bezug von 
(komplexen) Leistungsbündeln der öffentlichen Verwaltung, in 
die auch andere Verwaltungseinheiten involviert sind.

 – Verwaltungssupport – Kommunikation rund um unterstützende 
Services in der Verwaltung, intern, aber auch mit Endkunden, zum 
Beispiel mit Werken, die Produkt- und Dienstleistungsportefeuil-

les zuhanden von Bürgern, Unternehmen sowie Verwaltungen 
vermarkten. Je weniger Wettbewerb bei letzteren Leistungen 
gegeben ist, desto weniger Marketing ist nötig (Kommunikation 
des Monopolisten, keine Wahl der Nachfrager). Bei durch gesetz-
liche Vorschriften definierten Leistungen ist die «Vermarktung» 
weniger wichtig. Hier geht es insbesondere um die Information 
zum Vorhandensein der Leistung und zu deren Nutzung.

Was im Bereich der öffentlichen Verwaltung grundsätzlich an-
ders ist als in der Privatwirtschaft, ist die Tatsache, dass der Staat 
für seine Leistungen und Services nicht im herkömmlichen Sinne 
Werbung zu machen braucht, weil die Adressaten ihm mehrheitlich 
zugehörig sind. Denkbar ist aber, dass zum Beispiel für einen E-Gov-
ernment-Service (und ein entsprechendes Projekt) Werbung ge-
macht wird, weil dieser neu verfügbar und noch unbekannt ist. 
Komplex wird dies, weil die Anzahl der Stakeholder in der Regel 
gross ist und viele davon auch in Vernehmlassungen miteinbezogen 
sind. Im Gegensatz dazu wird über ein neues Gesetz, über das zum 
Beispiel abzustimmen ist, seitens der Exekutive möglichst neutral 
informiert. 

Aber ein Ausgehen vom Referenzmodell für die öffentliche Ver-
waltung ergibt insofern Sinn, als dass in den unterschiedlichen 
Bereichen der politischen Verwaltung (Policy Making), der Voll-
zugsverwaltung (Leistungsverwaltung) und des Verwaltungssup-
ports Kommunikation ganz generell mit je anderem Fokus von 
Relevanz ist. Es sind teilweise massiv unterschiedliche Zielgruppen 
vorhanden. Auch ist der Prozess der Leistung in den drei Bereichen 
vollständig anders und kann auch anders bemessen werden: zum 
Beispiel deterministische Leistungserstellung (Leistungsverwal-
tung und Verwaltungssupport) versus nicht deterministische  
Leistungserstellung (politische Verwaltung). Unterschiedliche 
Zielgruppen sind kommunikativ unterschiedlich zu bearbeiten. 
Diesbezüglich spielt die Presse, auch als vierte Gewalt im Staat be-
zeichnet, ihre nicht unbedeutende Rolle in diversen Bereichen und 
ist je nach Ausrichtung auch entsprechend politisch ge- 
färbt. 

Leistungen oder Produkte einzelner Verwaltungsbereiche 
und Konsequenzen für die Kommunikation

Was sind die Leistungen oder die Produkte der einzelnen Ver-
waltungsbereiche? Was hat dies für die Kommunikation (die Ver-
marktung) für Folgen?

 – Services der politischen Verwaltung: Gesetzesentwürfe und Ge-
setze, Verordnungen, Programme etc., Stakeholderbearbeitung, 



56
Forschung/Analyse

-information und -kommunikation sowie politische Kommunika-
tion ganz allgemein.

 – Services der Vollzugsverwaltung: alle Services für Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sowie für an-
dere Verwaltungen, die auf Basis von Gesetzen zu erbringen sind. 
Die Information und Kommunikation sowie die Beratung und 
Nachsorge gehen von den eigentlichen Leistungen aus und fallen 
unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie zielgruppen-, lebenslagen- 
oder geschäftsfallorientiert sind. 

 – Services des Verwaltungssupports: Querschnittsservices für alle 
Verwaltungsbereiche, unter Umständen auch für Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen (Werke: Wasser, Elektrizität etc.). Da 
auch Verwaltungssupport monopolistisch funktioniert, treten 
höchstens Unterschiede in der Organisation als Shared Service 
Center oder funktional/institutionell integrierte Organisation auf, 
dies hindert nicht die Anwendung desselben Prinzips der rund 
um die Transaktion herum orientierte Information, Kommunika-
tion, Beratung und Nachsorge. Allenfalls kann im Gegensatz zu 
diesem eher operativen Kommunizieren auch eine strategische 
Kommunikation relevant sein. 

 – Services der strategischen Verwaltungsführung: Sicherstellung 
einer effektiven und effizienten Verwaltungsführung in den Be-
reichen Policy Making, Vollzugsverwaltung und Verwaltungssup-
port. Im Sinne der Ressourcensteuerung ist auf strategischer 
Ebene die interne Kommunikation von Bedeutung.

«Marketing» in der öffentlichen Verwaltung
Auf politischer Ebene und aus Sicht des Verwaltungsvollzugs ist 

etwa von Standortmarketing die Rede oder aber von Marketing in 
Richtung wohlhabender möglicher Bürgerinnen und Bürger von 
Gemeinden oder Kantonen, um für eine Kommune, einen Kanton 
etc. mehr Steuersubstrat zu generieren. Staatswesen oder Einheiten 
von Staaten können also bezüglich verschiedener Sachverhalte 
unterschiedliche Arten von Vermarktung angehen. Dies insbeson-
dere dort, wo die Einnahmenseite der öffentlichen Verwaltung be-
troffen ist, über die wiederum die Infrastrukturbereitstellung des 
Staatswesens finanziert wird. Andererseits kann je nach Situation 
und gemeinwirtschaftlicher Institution im Querschnittsbereich von 
einem Beschaffungsmarketing (eingeschränkt durch beschaffungs-
rechtliche Regeln) oder einem Personalmarketing etc. gesprochen 
werden. Im Vollzugsverwaltungsbereich nimmt marketingähnli-
ches Verhalten seitens der Verwaltung ansonsten keine wesentliche 
Bedeutung ein, wenn überhaupt, dann in der E-Government-Dis-
kussion bei der Frage der Information, der Kommunikation und der 
Beratung sowie der kommunikativen Nachsorge rund um die trans-
aktionalen öffentlichen Leistungen, die etwa online bereitgestellt 
werden.

Öffentliche Verwaltungen sind grundsätzlich Organisationen, 
deren Existenzberechtigung und Tätigkeit – auch im Zusammen-
spiel – durch Verfassungen, Gesetze und Verordnungen determiniert 
ist. Dies hat zur Folge, dass die Vermarktung der Leistungen und 
Tätigkeiten grundsätzlich nicht nötig ist, weil ja Pflichten, die Leis-
tungen zu nutzen, sowie Pflichten, die Leistungen zu erbringen, 
vorhanden sind. Diese müssen nicht notwendigerweise beworben 
werden, ihr Bezug und ihre Erbringung machen aber durchaus 
Kommunikation erforderlich, die zum Teil marketingähnlich sein 
kann (Dienstleistungsorientierung als Thema etc.). 

Kommunikationsarten und -intensitäten aus Sicht des Vier-
kreismodells

Die oben vorgenommene Differenzierung lehnt sich an die Dif-
ferenzierung verschiedener Leistungsbereiche der öffentlichen 
Verwaltung etwa im Vierkreismodell an:

 – Innerster Kreis: Vollzugsverwaltung
 – Zweiter Kreis: FLAG-Ämter oder Führung mit Leistungsauftrag und 

Globalbudget
 – Dritter Kreis: Mehrheitsbeteiligung der Behörde an der Institu tion
 – Vierter Kreis: Minderheitsbeteiligung der Behörde an der Insti-

tution

Diese vier Kreise determinieren letztlich auch die Art der Kom-
munikation. Je weiter man im Vierkreismodell nach aussen kommt, 
desto marktähnlicher werden die Verhältnisse und desto dominan-
ter werden marktgerechtes Public-Relationship-Management und 
Marketing. Zuinnerst herrschen politische Kommunikation (als 
Pendant zu PR) sowie Kommunikation und Beratung zu Verwal-
tungsleistungen und Projekten vor. 

Einmal mehr zeigt sich, dass die Diskussion über die Kommuni-
kation in der öffentlichen Verwaltung und über die Möglichkeit, 
dabei von Marketing zu sprechen, auch im Zusammenhang mit 
E-Government bis zu einem gewissen Grad diffizil ist. Ausgehend 
von den hier erörterten Differenzierungen müsste man eigentlich 
Abstand nehmen von einer Marketingdiskussion. Einmal mehr zeigt 
sich allerdings, dass das Referenzmodell der unterschiedlichen 
Verwaltungsdomänen ein zweckmässiges Modell ist, um den Einsatz 
von Kommunikation zu differenzieren. Marketing als Begriff kann 
in ganz wenigen Fällen in der öffentlichen Verwaltung zur Anwen-
dung gelangen, etwa im Bereich Standortförderung oder Attrahie-
rung von vermögenden Personen zur Sicherstellung eines genügend 
fliessenden Steuersubstrates. Auch da bleibt die Verwendung des 
Begriffs Marketing indes heikel, da Verfassungen auf allen Ebenen 
des Staatswesens entsprechende Konzepte im Grunde genommen 
unzweckmässig erscheinen lassen, besonders die Idee des Contrat 
social. 

Es zeigt sich in diesem Bereich grosser Forschungsbedarf, und 
vor allem im Rahmen der aktuell ebenfalls geführten Diskussion 
des Citizen-Relationship-Managements ist auch vor einem staats-
rechtlichen Hintergrund forschend zu ergründen, wie weit hier 
Kommunikation bis hin zum Marketing in der öffentlichen Verwal-
tung oder im öffentlichen Sektor gehen kann.
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Die innovative Schweiz – was ist mit der öffent-
lichen Verwaltung?
Die Schweiz hat sich seit vielen Jahren in den verschiedensten Gebieten in globalen Rankings einen Spitzen-
platz gesichert und wird als Erfolgsmodell bezeichnet. Im Bereich E-Government besteht aber Luft nach 
oben, jede Menge sogar. Für das Vorankommen braucht es weitsichtige und mutige Entscheide der politi-
schen Führung in Bund, Kantonen und Gemeinden – und zwar genau in dieser Reihenfolge.

Wo stehen wir im Vergleich?
Ranking im UN E-Government Survey: 

Die Schweiz positionierte sich 2014 im 
E-Gov ernment-Development-Index der UNO 
mit 0,72 Indexpunkten auf dem 30. Rang. 
Die Studie untersuchte 198 Länder. Beim 
E-Participation-Index figuriert die Schweiz 
mit 0,37 Indexpunkten auf Platz 91. Dieser 
Index misst das Angebot und die Nutzung 
von E-Government-Dienstleistungen, bei 
welchen die Interaktion zwischen den Be-
hörden und den Bürgern sowie der Wirt-
schaft im Vordergrund steht.

Ranking in der E-Government-Benchmarkstudie der EU: Was die 
vier gemessenen Hauptindikatoren betrifft, stehen die Schweizer 
E-Government-Angebote bei der Benutzerorientierung und beim 
grenzüberschreitenden Angebot im Mittelfeld. Deutliches Entwick-
lungspotenzial besteht im Bereich der technischen Voraussetzungen 
für E-Government. Schlüsselmodule wie die Einmalanmeldung mit 
der eID als Grundlage für eine flächendeckende Ausbreitung von 
E-Government werden in der Schweiz selten eingesetzt. Auch die 
Ausprägung der Transparenz bei der Leistungserbringung bzw. der 
Onlinegeschäftsabwicklung und der Verwendung von Personenda-
ten bleibt in der Schweiz unter dem europäischen Durchschnitt.

Weitere internationale Vergleiche: Der Networked-Readiness-In-
dex des World Economic Forum (WEF) weist der Schweiz eine sehr 
gute IT-Infrastruktur und ebenso gute Rahmenbedingungen nach. 
Die Schweiz belegt im aktuellsten «Global Information Technology 
Report» des WEF Platz 6 unter 148 Staaten. Die WEF-Indikatoren 
enthalten nebst Daten zu Nutzungsverhalten von Privaten, Firmen 
und Verwaltungen auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Kenn-
zahlen wie die Ausbildung der Bevölkerung oder das Innovations-
potenzial der Firmen (Quelle: www.egovernment.ch). 

Diese Vergleiche veranschaulichen, dass sich die Schweiz leider 
lediglich im Mittelfeld bewegt, obwohl die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung von elektronischen Services hervorragend 
sind.

Was erwarten unsere Bürgerinnen und Bürger vom Staat?
Dem Grossteil der Bevölkerung ist es egal, auf welcher föderalen 

Ebene seine Anliegen angesiedelt sind. Er will sie letztlich innert 
nützlicher Frist und in einwandfreier Qualität erledigt haben. Sein 
Bild von den politischen Behörden und der öffentlichen Verwaltung 
ist im Hinblick auf Image und Vertrauen gemäss der aktuellen Stu-
die «Reader’s Digest European Trusted Brands» stark ausbaufähig. 
Ein Behördengang ist und bleibt deshalb für die meisten ein Muss.

Die Politik ist derzeit aber nicht bereit, grosse Denkanstrengun-
gen zu unternehmen in Richtung einer grundlegenden Änderung 
der Dienstleistungssituation gegenüber den Kunden des Staates, 
das heisst den Einwohner/innen oder Steuerzahler/innen, «weil es 
ja funktioniert» oder «weil man es immer so gemacht hat». Sein 
eigenes «Gärtli» will man ja schliesslich nicht verlieren. Diese Si-
tuation zu ändern, ist sehr ambitioniert, jedoch nicht unmöglich. 

Der Staat als Dienstleistungserbringer muss keine Befürchtung 
haben, seine Kundinnen und Kunden zu verlieren. Durch seine 
Monopolstellung spürt er nicht denselben Innovationsdruck, seine 
Arbeitsweise zu optimieren und Effizienzgewinne zu erreichen, 
dem privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen ausgesetzt sind. 
Der Staat kann sich deshalb eher Dinge erlauben, die in der Privat-
wirtschaft korrigiert würden. Eine Verwaltung, die mit den Ent-
wicklungen in Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft mithalten 
will – und das muss sie –, ist aber zwingend darauf angewiesen, das 
eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen. 

Damit dies erreicht werden kann, müssen die staatlichen Stellen 
in der Lage sein, Fehler eingestehen zu können. Alle Menschen 
machen Fehler. Aber: «Was sie nicht zugeben, können sie nicht än-
dern», und «wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, 
begeht denselben zwei Mal.» Ein spannendes Beispiel aus der Pri-
vatwirtschaft zum Umgang mit diesem Thema durfte ich anlässlich 
der Besichtigung eines mittelständischen Produktionsbetriebs 
kennenlernen. Fehlerhafte Produktionsteile, seien diese aufgrund 
menschlicher oder technischer Fehler entstanden, werden dort nicht 
unter den Tisch gekehrt oder vor dem Chef versteckt. Sie wandern 
in eine Kiste, die sich «die Schatztruhe» nennt. Sie werden als etwas 
Wertvolles angesehen. Diese «Schätze» ermöglichen es, dass sich 
die Qualität der Produktion kontinuierlich verbessert. Ein solches 
Denken und Handeln, ja ein solcher Kulturwandel, sollte sich auch 
bei den staatlichen Stellen durchsetzen, wodurch das Verständnis 
und das Vertrauen aus der Bevölkerung wesentlich gesteigert wer-
den könnten. 

Erkennen die heutigen Entscheidungsträger die Bedürfnis-
se der Bevölkerung?

Die meisten Politikerinnen und Politiker gehören eher der Ge-
neration der Digital Immigrants (digitale Einwanderer) an. Demnach 
sind sie erweiterten digitalen Formen der politischen Partizipation 
gegenüber meist eher kritisch eingestellt. Da auch die E-Govern-
ment-Gremien mit vielen politischen Mandatsträgern bestückt sind, 
werden E-Government-Themen zu stark «verpolitisiert». Am Bei-
spiel im Kanton Aargau aus dem Jahr 2013 lässt sich gut veran-
schaulichen, wie aus heutiger Sicht umsetzbare und aus Laiensicht 
einfache E-Services wie die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen, 
nur schleppend vorankommen. Der Grossrat hat einen Kredit über 
1,1 Millionen Franken nicht gutgeheissen und das Projekt für den 

Gérald Strub 
Strub & Partner GmbH 
Kommunaler Beauftragter 
für E-Government in  
den Kantonen Aargau  
und Luzern 
gerald.strub 
@strubpartner.ch
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Ausbau des E-Voting-Pilotbetriebs im Kanton Aargau damit sistiert. 
In der Zwischenzeit wurden die Hürden übersprungen und die Pi-
lotversuche können weitergeführt werden, nun halt einmal mehr 
zeitlich verzögert.

Auch die berechtigten und ernst zu nehmenden Fragen bezüglich 
Datensicherheit und Datenschutz stellen immer wieder Hindernis-
se dar, die nur schwierig zu überwinden sind. Unter Berücksichti-
gung der geltenden gesetzlichen Regelungen muss es aber möglich 
sein, das Vertrauen in die vom Staat zur Verfügung gestellten Lö-
sungen schaffen zu können, wie es auch beim E-Banking der Banken 
möglich war.

Schaffung eines «(halb-)unabhängigen Innovationsdeparte-
ments»

Die heutige E-Government-Organisation in der Schweiz ist auf 
der Grundlage von Strategien und Rahmenvereinbarungen aufge-
baut. Auf die Schaffung eines E-Government-Gesetzes wurde be-
wusst verzichtet, da die Umsetzung über die föderalen Ebenen 
partnerschaftlich erfolgen sollte. Dieser nicht bindende Charakter 
hat nun zur Folge, dass das Vorankommen teilweise hinkt. Schliess-
lich bedingt die Entwicklung von innovativen Lösungen unter an-
derem vor allem eines: Geld! Kurzfristig liefert aber das Bereitstel-
len von entsprechenden Geldern für E-Government-Services und 
die damit verbundene Verbesserung und Verbreiterung der Dienst-
leistungsbereitschaft gegenüber politisch heisseren Themen für 
den nächsten Wahlkampf keine schlagkräftigen Argumente, um in 
der Wählergunst aufzusteigen.

Bekanntlich mahlen die Mühlen der Behörden langsam. Aktu-
elle Trends und Entwicklungen werden durch die langwierigen und 
komplizierten Prozesse der Verwaltung und der Politik meist ver-
schlafen. Eine Flexibilität mit kurzen Entscheidungswegen, wie sie 
in der Privatwirtschaft vorherrscht, ist nicht denkbar. Auf lange 
Sicht ist der Verwaltungsaufwand aber nur durch bewusst geför-
derte Innovation und die Ausschöpfung der heutigen Möglichkeiten 
zu mindern. 

Als Erstes sollen Verwaltungen zum Beispiel ein Departement 
für Innovation, Forschung und Entwicklung einrichten und betrei-
ben. Dieses Departement soll die Aufgabe haben, bewusst nach 
Innovation für die öffentliche Verwaltung Ausschau zu halten, wie 
dies die Forschungsabteilung einer Firma tut – und zwar nicht nur 
im Umfeld des E-Governments. Das Bestreben eines solchen Depar-
tementes soll es sein, die Verwaltung als Ganzes stetig noch besser 
zu machen und die Kundenbeziehungen laufend zu vereinfachen. 
Damit kann unter anderem die Entwicklung von behördlichen E-Ser-
vices nutzengerechter vorangetrieben werden.

Zum Zweiten sollen die Kräfte wie auch die verfügbaren Mittel 
und Ressourcen gebündelt werden. Derzeit bestehen im Umfeld von 
E-Government schweizweit zahlreiche Projektfelder mit einer gros-
3sen Themenvielfalt. Mit der typisch schweizerischen Denkweise 
versuchen die Entscheidungsträger, es allen Beteiligten recht zu 
machen. Dadurch arbeitet jeder Kanton an seinen eigenen Lösungen 
und investiert viel Geld, um seine Angebote auf- und auszubauen. 
Diese Lösungen hören jedoch meistens an der Kantonsgrenze auf. 
Um wichtige Ziele wie die elektronische Identität oder die Vernet-
zung der Datenbestände zu erreichen, welche die Basis für die Wei-
terentwicklung künftiger E-Services bilden, ist aber eine Zusam-
menarbeit nötig. 

Schliesslich kann E-Government mit einer einheitlichen Sprache 
und dem Abbau von heterogenen Lösungslandschaften eine Chan-
ce sein, das Vertrauen in den Staat zu fördern, Verwaltungsaufwand 
durch Effizienzsteigerung abzubauen und die Zufriedenheit unserer 
Kundinnen und Kunden allseits zu steigern. Diesen wachsenden 
und berechtigten Ansprüchen und Bedürfnissen muss sich Politik 
und Verwaltung stellen. Am besten rasch.

Quellen
 – www.egovernment.ch
 – www.readersdigest.ch 
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Service-Design für die Zivilrechtsverwaltung
Durch die Zusammenlegung der Bezirksschreibereien und Zivilstandsämter im Kanton Basel-Landschaft ha-
ben sich die Schalterdienstleistungen zentralisiert. Aufgrund dieser Konsolidierung war der Kanton gezwun-
gen, neue Möglichkeiten für den Bezug von Registerauszügen und Zivilstandsdokumenten bereitzustellen. 
Ziel war es, durch ein zusätzliches Onlineangebot die Laufkundschaft am Schalter der Zivilstandsämter und 
des Betreibungsamtes zu reduzieren und die Abhängigkeit von Schalteröffnungszeiten zu minimieren.

Im Vordergrund dieses Vorhabens stand – 
neben der Usability für die Bürgerinnen und 
Bürger – die effiziente Prozesssteuerung bei 
der Bearbeitung von Anträgen. Themen wie 
Responsive Design, E-Payment, Komponen-
tisierung in einer serviceorientierten Archi-
tektur spielten hierbei eine grosse Rolle. Mit 
dem Einsatz von HTML5-basierten Frame-
works und einer Workflow-Engine wurde 
innerhalb kürzester Zeit eine komfortable 
und preisgekrönte Lösung für die Bestellung 
von Betreibungsregisterauszügen erschaf-
fen.

Lösungs- und Komponentenarchitektur
Am Anfang solcher Vorhaben steht die Definition der Lösungs-

architektur im Gesamten. Hierbei sollten nicht nur die Bedürfnisse 
einer einzelnen Dienststelle oder eines einzelnen Amtes im Vorder-
grund stehen. Vielmehr sollte immer der Gesamtkontext der kan-
tonalen E-Government-Strategie als Referenz dienen.  

Für eine leichtere Identifizierung der Vorhaben unterscheidet 
die NOVO hierbei drei verschiedene Dienstleistungsvarianten: 
1. elektronische Dienstleistung
2. applikatorische Dienstleistung
3. technische Dienstleistung

Elektronische Dienstleistung 
Mit der Zugangsvariante «elektronische Dienstleistungen» (eDL) 

können den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen 
Dienstleistungen auf eine einfache und einheitliche Art und Weise 
via Internet zur Verfügung gestellt werden. Eine elektronische 
Dienstleistung kann als Ergänzung oder Alternative zu einer klas-
sischen Schalterdienstleistung des Kantons verstanden werden. So 
könnten beispielsweise Steuererklärungen künftig wie bisher auf 
dem Postweg eingereicht werden, jedoch neu zusätzlich auch über 
eine entsprechende eDL auf elektronischem Weg. Die hierzu nötigen 

Oberflächen werden mit einem UI-Framework individuell ent-
wickelt. Die Einhaltung von CI/CD-Vorgaben sind somit leicht um-
zusetzen.

Applikatorische Dienstleistung
Im Gegensatz zu einer eDL präsentieren sich applikatorische 

Dienstleistungen (aDL) gegenüber den Benutzerinnen und Benut-
zern mit einem applikationsspezifischen Web-Front-End, was eine 
zusätzliche UI-Entwicklung überflüssig macht. Hier wiederum 
 geben die entsprechenden Applikationen vor, welche CI/CD-Vor-
gaben eingehalten werden können.

Technische Dienstleistung
Bei dieser Zugangsvariante geht es um den Datenaustausch zwi-

schen Systemen. Beispiele sind der Stammdatenabgleich zwischen 
zwei Systemen oder ein Warenwirtschaftssystem, das für automa-
tische Buchungen Preisanfragen in einem Partnersystem tätigen 
muss.

Komponentisierung
Durch die Definition zentraler Komponenten kann man den Wild-

wuchs von Applikationen und Lösungen verhindern und die stra-
pazierten IT-Budgets schonen. Die zentralen Komponenten werden 
in zwei Bereiche unterteilt: zentrale Services (ZS) und Basismodu-
le (BM). Die Unterscheidung erfolgt über den Verwendungszweck. 

Ein zentraler Service ist eine Dienstleistung, die den Benutzen-
den der E-Government-Plattform zur Verfügung gestellt wird, zum 
Beispiel:

 – Benutzerkonten-Selfservices (Passwortreset etc.)
 – Statusverwaltung und sichere Kommunikation mit dem Benutzer

Ein Basismodul ist wiederum eine technische Komponente, die 
in unterschiedlichen Dienstleistungen verwendet wird, zum Bei-
spiel: 

 – E-Payment-Modul (Anbindung eines Paymentproviders für die 
Möglichkeit, online zu bezahlen)

 – PDF-Generator (ein Modul, das anhand eines Layouttemplates 
und übermittelter Daten ein PDF-Dokument generiert)

 – Protokollierungsmodul (ein Modul, das die revisionssichere 
Protokollierung innerhalb von angebundenen Anwendungen 
getätigter Eingaben und daraus resultierender Ergebnisse 
 sicherstellt)

Es empfiehlt sich, die Implementierung solcher zentralen Kom-
ponenten erst dann vorzunehmen, wenn sie das erste Mal für eine 
eDL benötigt werden.

Service-Design und Blueprinting
Neben der Bereitstellung der zentralen Komponenten ist das 

eigentliche Service-Design die wohl wichtigste Disziplin. Hierbei 
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Die Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft ist zuständig für die 
Umsetzung und den Vollzug des Bundes- und des kantonalen 
 Zivilrechts sowie des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts im 
Kanton Basel-Landschaft. Der Bereich umfasst das gesamte An-
gebot an Dienstleistungen des Grundbuchamtes, des Handelsre-
gisteramtes, des Betreibungs- und Konkursamtes, des Zivilstands-
wesens und des Bürgerrechtswesens sowie Dienstleistungen 
bezüglich der behördlichen Teile des Erbrechts, Adoptionen und 
Namensänderungen.



kommen die technischen Anforderungen der Lösung, wie zum Bei-
spiel Responsive Design und Usability, und die fachlichen Ansprü-
che des gesamten Prozesses zusammen. Sind die Bedürfnisse noch 
nicht klar eruiert und das gesamte Ausschöpfungspotenzial solcher 
Lösungen noch unbekannt, dann empfiehlt es sich, hier eine offene 
Methode wie zum Beispiel das Design-Thinking anzuwenden (http://
hpi.de/de/school-of-design-thinking/design-thinking.html). 

Im Fall der Zivilrechtsverwaltung des Kantons Basel-Landschaft 
war die Zielsetzung jedoch klar formuliert. So konnte sofort mit dem 
Blueprinting der Lösung begonnen werden. Der Fachbereich hat 
zuerst eine Analyse der betroffenen Prozesse durchgeführt. Dabei 
wurde untersucht, welche Prozesse das grösste Potenzial für die 
Reduzierung der Laufkundschaft am Schalter besitzen. Der erste so 
eruierte Prozess war die «Bestellung eines Betreibungsregisteraus-
zugs für die eigene Person». In Kundenworkshops wurde der eigent-
liche Prozessablauf definiert. Dabei hat man das Prozessmodell in 
der Business Process Modeling Notation (BPMN) anhand der Mo-
dellierungsempfehlungen gemäss eCH gestaltet. 

Ein weiterer Schritt in dieser Blueprintingphase ist das soge-
nannte UI-Sketching. Hierbei wird mit unterstützenden Werkzeugen 
zusammen mit dem Kunden die Benutzeroberfläche skizziert. Dies 
unter Berücksichtigung von Best Practices der Oberflächengestal-
tung, um eine optimale User Experience zu erreichen. Der Benutzer

bekommt somit sehr früh, noch vor der eigentlichen Umsetzung, 
einen ersten Eindruck der Applikation. Mittels Mock-up-Funktio-
nalität kann die Navigation simuliert und das «Look and Feel» be-
reits vor Implementierungsbeginn erlebt werden. 

Fast Delivery
Wie eingangs schon erwähnt, empfiehlt es sich, bei der Imple-

mentierung viel Wert auf eine Komponentenarchitektur zu legen, 
die sich die Wiederverwendbarkeit als höchstes Ziel gesetzt hat. So 
sind nachfolgende Services mit ähnlichem Umfang in immer kür-
zerer Zeit umsetzbar. 

Auch das Einhalten von Industriestandards und eCh-Vorgaben 
ist unabdingbar. Die Vielfalt von Geräten, mittels welchen E-Govern-
ment-Dienstleistungen konsumiert werden, wird immer grösser. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass die Entwicklung auf einem Fra-
mework basiert und auf zeitgemässen Webstandards aufbaut. Hier-
zu gehört auch das Paradigma des Responsive Designs. Mit der 
richtigen Wahl des Frameworks kann somit auf eine Mehrfachent-
wicklung für verschiedene Geräte und Browsertypen verzichtet 
werden. Die Verwendung von Standardkomponenten und einer 
effizienten Workflow-Engine reduziert auch hier den Implementie-
rungsaufwand.

Der Kanton Basel-Landschaft erhielt für die Implementierung 
des «Online-Betreibungsregisterauszug zur eigenen Person» einen 
der begehrten Quality-Awards von SAP in der Kategorie «Fast Deli-
very».
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Step 1
Providing personal information

Step 2
Check and confirm

Step 3
Payment via E-Payment Provider

Step 4
Order confirmation
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Public Relations und Marketing für neue  
E-Government-Services
E-Government-Services haben es oft schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Sie erscheinen nicht als gestyl-
te Hardware mit attraktiven Apps wie etwa Smartphones, sondern als funktionale Dienstleistungen, einge-
bettet auf der bereits bestehenden Website einer entsprechenden Organisation. Es ist daher wichtig, dass 
E-Government sowohl Public Relations als auch Marketing betreibt. Beim Marketing steht die Produkt-, Kom-
munikations-, Distributions- und Preispolitik im Vordergrund, während es bei den Public Relations darum 
geht, die Beziehung mit der breiten Öffentlichkeit zu pflegen.

E-Government-Strategie Aargau
Für die Fachstelle E-Government Aargau 

ist die Betreuung von Informatikprojekten 
sehr komplex. Einerseits hat sie die Vorga-
ben auf Bundesebene zu berücksichtigen 
(Arbeiten der Konferenz der Kantonsregie-
rungen, der Fachstelle E-Government 
Schweiz und des Vereins für die Festlegung 
von Standards für E-Government). Anderer-
seits hat sie die Bedürfnisse der Aargauer 
Gemeinden zu erfassen und einzubringen. 
Dies wird durch die enge Zusammenarbeit 
mit dem Beauftragten der Gemeindeperso-
nal-Fachverbände auf der Basis einer Rah-
menvereinbarung garantiert. Die gemein-
sam erarbeitete E-Government-Strategie 
Aargau beschreibt die Beziehung zum Bund 
und stellt die Ansprüche der Bevölkerung 
und der Wirtschaft ins Zentrum. Alle Betei-
ligten können somit von den bereits existie-
renden und von den zukünftigen medien-
bruchfreien Services profitieren. Als 

Querschnittsinstitution innerhalb der kantonalen Verwaltung ist 
die Fachstelle E-Gov ernment Aargau mit allen fünf Departementen 
und der Staatskanzlei vernetzt. Umfangreichere Projekte müssen 
dem Regierungsrat vorgelegt und schliesslich vom Grossen Rat ge-
nehmigt werden.

Public-Relations-Massnahmen
Public-Relations-Massnahmen verfolgen das Ziel, die Beziehung 

zur Öffentlichkeit zu pflegen. Die noch junge Fachstelle E-Govern-
ment Aargau hat bereits viele Public-Relations-Massnahmen durch-
geführt. Damit diese nachhaltig sind, muss die Gesamtstrategie 
zuerst in der eigenen Organisation verankert sein. Bei strategischen 
Informatikprojekten ist die Unterstützung durch den Auftraggeber 
und weitere Förderer notwendig. Auf diese Unterstützung darf die 
Fachstelle E-Government Aargau zählen.

Kommunikationsmittel und deren Effekte
Referate: In den letzten drei Jahren wurden über 40 Referate vor 

Fachpublikum gehalten. Nebst der Vermittlung von Detailinforma-
tionen konnte gleichzeitig auf die Projekte der Fachstelle E-Gover-
nment Aargau aufmerksam gemacht werden. Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter, Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung 
und Interessierte aus Bevölkerung und Wirtschaft konnten dadurch 
für die wachsende Bedeutung von E-Government sensibilisiert wer-
den.

Events: Im Herbst 2014 wurde die erste Veranstaltung zum The-
ma «E-Government-Information Aargau» durchgeführt. Die über 
140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten einen aktuellen 
Einblick in die E-Government-Welt. Das durchwegs positive Echo 
hat die Fachstelle E-Government Aargau motiviert, im Jahr 2015 
eine weitere Informationsveranstaltung durchzuführen.

Newsletter: Der elektronische Newsletter E-Government Aargau 
wies gegenüber dem Vorjahr 18% mehr Abonnentinnen und Abon-
nenten auf. Er wird drei bis vier Mal pro Jahr verschickt.

Internet: Die neu gestaltete Website der Fachstelle E-Government 
Aargau www.egovernmentaargau.ch hat sich eigenständig posi-
tioniert. Der Kooperationsgedanke zwischen Kanton und Gemeinden 
wird durch das moderne Logo und den eigenen Webauftritt betont.

 – Factsheets: Factsheets haben sich als Informationsmittel bewährt. 
Sie werden an einen grossen Adressatenkreis verschickt und be-
inhalten wertvolle Erstinformationen zu neuen Themen und Pro-
jekten. Auf zwei Seiten verdichtet, dienen sie der Politik, den 
Gemeinden oder der kantonalen Verwaltung häufig als Entschei-
dungsgrundlage.

 – Medienarbeit: Bei zentralen E-Government-Tätigkeiten wie der 
Überarbeitung der bisherigen E-Government-Strategie Kanton 

Marlies Pfister 
Leiterin Fachstelle  
E-Government Aargau 
marlies.pfister@ag.ch

Helene Hirsbrunner 
Stv. Leiterin Fachstelle 
E-Government Aargau 
helene.hirsbrunner@ag.ch

Abbildung 1: Die komplexe Einbettung von E-Government Aargau benötigt sowohl 
 Public-Relations- als auch Marketing-Massnahmen.
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Aargau müssen viele Stakeholder miteinbezogen und durch ent-
sprechende Kommunikationsmittel informiert werden. Der Kanton 
Aargau hat deshalb über 40 Artikel zum Thema E-Government in 
einschlägigen Fachmedien veröffentlicht.

 – Wettbewerbsteilnahme: Der Kanton Aargau schaffte es als einzi-
ger Schweizer Teilnehmer in den Final des 13. internationalen 
E-Government-Wettbewerbs und leistete somit einen der drei 
innovativsten Beiträge des Jahres 2014. Die positive Berichter-
stattung in den Print- und Onlinemedien konnte eine grosse Le-
serschaft auf die Arbeit der Fachstelle aufmerksam machen. 

 – Mündlicher Informationsaustausch: Mit allen föderalen Ebenen 
führt die Fachstelle E-Government Aargau regelmässig Gespräche. 
Der Informationsaustausch mit den Gemeinden wird besonders 
gepflegt, etwa durch gemeinsame Anlässe und Workshops. Der 
Austausch mit der Wirtschaft findet auf der Ebene der Steuerung 
E-Government Aargau statt, in der ein Wirtschaftsvertreter ein-
gebunden ist.

Marketingmassnahmen
Beim Marketing geht es darum, das Produkt oder die Dienstleis-

tung ins Zentrum zu rücken. Die oft zitierte Einteilung von Marke-
tingmassnahmen in die vier P für Product, Promotion, Place und 
Price (Produkt-, Kommunikations-, Distributions- und Preispolitik) 
kann auch auf die E-Government-Services übertragen werden. Die 
Fachstelle E-Government Aargau kann verschiedene Dienstleistun-
gen für die Wirtschaft (z.B. Publikation von Lehrstellen im Internet) 
und die Bürger (z.B. Fristerstreckung Steuererklärung) ausweisen. 
Das priorisierte Vorhaben A2.06 «Fundservice» zeigt beispielhaft, 
dass die eingesetzten Kommunikationsmittel effektiv waren: Bis 
31. Dezember 2013 haben sich 201 Gemeinden der Kantonslösung 
angeschlossen, was einer Abdeckung von 87% der Aargauer Bevöl-
kerung entspricht. Das Projektziel von 50% wurde damit weit über-
troffen.

Marketingmassnahmen am Beispiel Fundservice
 – Product (Produktpolitik): Die Erstinformation zum Produkt fand 

mit Unterstützung des IT-Anbieters anlässlich eines Workshops 
mit einem Kernteam bestehend aus je einem Vertreter der Ge-
meinden, der Städte und der Aargauer Regionalpolizei statt. Alle 
Beteiligten waren sich einig, dieses Projekt im geplanten Rahmen 
zu verfolgen.

 – Promotion (Kommunikationspolitik): Projektbegleitend wurde 
eine Basisdokumentation erstellt und offen kommuniziert. Mit 
einem Factsheet wurden die beteiligten Stakeholder über Ziel, 
Nutzen und Umsetzung des Projekts informiert. Fachreferate vor 
Ort und ein Brief an alle Gemeinden hatten zum Ziel, allen Betei-
ligten die wichtigsten Informationen zukommen zu lassen.

 – Place (Distributionspolitik): Bei einer webbasierten Lösung ist die 
Distribution einfach. Dennoch galt es, entscheidungsrelevante 
Punkte beim Distributionskanal klar zu definieren. Die Fachstelle 
E-Government Aargau hat sich deshalb vertraglich zwischen den 

IT-Anbieter und die über 40 Vertragspartner aus Gemeinden und 
Regionalpolizeien gesetzt und im ersten Betriebsjahr die Regist-
rierung der Nutzer und den First-Level-Support übernommen.

 – Price (Preispolitik): Das Preismodell des priorisierten Vorhabens 
ergab sich aus der Rahmenvereinbarung zwischen dem IT-Anbie-
ter und der Schweizerischen Informatikkonferenz. Dabei kamen 
alle bereits erwähnten Kommunikationsmittel zum Einsatz.

Zusammenfassung
Um auf die Aktivitäten der noch jungen Fachstelle E-Government 

Aargau in ihrem komplexen Umfeld aufmerksam zu machen, sind 
Marketing- und Public-Relations-Massnahmen im grösseren Um-
fang unerlässlich. Kommunikationsmittel wie Referate, Anlässe, 
Präsentationen, Internet, Newsletter oder Factsheets können in 
beiden Bereichen – wenn auch mit unterschiedlichem Inhalt – er-
folgreich genutzt werden.

Quellen
 – http://www.kuerzeundwuerze.ch/wissenswertes/wissen-von-a-z/public- 
relations/

 – http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marketing.html
 – http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/public-relations-pr.html
 – http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix

Abbildung 2: Eigener Webauftritt mit neuem Logo von E-Government Aargau  
(www.egovernmentaargau.ch)
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Smarte Städte und Regionen durch Co-Creation:  
gemeinsam Innovationen vorantreiben
Smart City ist Schlagwort und umfassendes Konzept zugleich. Zur «smarten Stadt» gehören Initiativen für 
mehr Bürgerbeteiligung, Energieeffizienz, Stadtentwicklung oder auch intelligentes Parkplatzmanagement. 
Smart werden zu wollen, stellt Städte und Regionen vor die Herausforderung, zu definieren, was smart für sie 
bedeutet und mit welchen smarten Vorhaben sie beginnen sollen. Häufig ist bereits eine schrittweise Umset-
zung eine grosse Belastung für Budgets und personelle Ressourcen. Durch die hohe Komplexität eignet sich 
das Konzept Smart City daher gut für Co-Creation-Ansätze, bei denen Lösungen gemeinsam mit Wirtschaft, 
Politik, Verwaltung und Bürgern entwickelt werden. Dieser Beitrag stellt die wichtiger werdende Rolle von 
Co-Creation im öffentlichen Sektor dar und zeigt konkrete Gestaltungsmöglichkeiten auf.

Smart City als Vision des zukünftigen 
Zusammenlebens

Für viele von uns ist es noch ein abstrak-
tes Zukunftsbild: In Jahr 2050 werden zwei 
Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben 
– das sind rund zwei Milliarden Menschen 
mehr als heute. Dass Urbanität der Normal-
zustand des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens sein wird, ist nachvollziehbar, sich 
allen Konsequenzen bewusst zu werden 
dagegen deutlich schwieriger. Die Versor-
gung der städtischen Bevölkerung mit In-
frastruktur, Wohnraum und Arbeitsplätzen 
und noch essenzieller die Gewährleistung 
von sauberer Luft und Wasser führen zu 
gros sen Herausforderungen. 

Westeuropa und insbesondere die Schweiz werden nicht die Me-
gastädte entwickeln, wie sie unter anderem in Asien bereits exis-
tieren und am Entstehen sind. Dennoch, auch hierzulande werden 
die urbane Entwicklung und die Verdichtung umfassende Konse-
quenzen für das Zusammenleben haben. Verdichtung, eine älter 
werdende Gesellschaft, die fortschreitende Digitalisierung mitsamt 
einem vermehrten Einsatz künstlicher Intelligenz und damit ver-
bunden der Verlust von Wissenstätigkeiten, die Nachfrage nach 
flexiblen Lebens- und Arbeitswelten sowie die zunehmende gemein-
schaftliche Nutzung von Mobilitätslösungen, die jederzeit und über-
all zugänglich sind, werden die Stadtbilder der Zukunft prägen. 

Im Vordergrund der städtischen Entwicklung in der Schweiz 
steht der Erhalt einer hohen Lebensqualität. Konkret werden Mass-
nahmen gesucht, um steigende Lärmbelastung und Luftverschmut-
zung zu reduzieren, älter werdenden und chronisch kranken Men-
schen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen, der Heterogenität 
der Gesellschaft Rechnung zu tragen sowie der städtischen Anony-
mität und ineffizienter Ressourcennutzung durch Community- und 
Kollaborationslösungen zu begegnen. Smart City wird als Möglich-
keit gesehen, diese Massnahmen in einen Kontext zu bringen und 
so ganzheitlich weiterzutreiben.

Smart City ist entsprechend ein Konzept, das vieles umfasst. Im 
Grundsatz ist es eine Vision der modernen Stadt und unseres zu-
künftigen Zusammenlebens. Das langfristige Ziel ist es, wirtschaft-
liche sowie politische Effizienz zu verbessern und ökonomische, 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Smart City wird 

aber erst durch Technologie und vernetzte Infrastruktur möglich. 
Im Vordergrund steht dabei die Vernetzung von Menschen, Prozes-
sen und Daten, ganz im Sinne des Internet of Everything. Kommu-
nikation läuft dadurch immer unabhängiger von menschlicher 
Interaktion ab. Ergänzt wird diese umfassende Vernetzung durch 
die schnelle Verarbeitung grosser Informationsmengen, um in einer 
zunehmend komplexen Welt bessere Erkenntnisse zu erhalten und 
darauf basierend Entscheidungen treffen zu können (IDC, 2014).  

 
Smart City als Gemeinschaftsaufgabe

Städte und Regionen, die die Zukunftstrends aktiv angehen und 
gestalten, können direkt von Effizienzsteigerungen und Kostenein-
sparungen profitieren. Gleichzeitig werden mit Smart City Themen 
adressiert, die einen grossen Kreis von weiteren Anspruchsgruppen 
und ihre Interessen betreffen. Neben der Politik und der öffentlichen 
Verwaltung gehören neben Investoren, Infrastrukturbetreibern, 
Lösungsanbietern insbesondere die Einwohner und Unternehmen 
dazu. Hier zeigt sich, dass nicht nur der reine Umfang an Themen 
und Herausforderungen eine Zusammenarbeit notwendig macht. 
Smart City ist eine Gemeinschaftsaufgabe verschiedenster Akteure. 
Ohne den Pioniergeist von Start-ups, die technologischen Möglich-
keiten von Grossunternehmen, das Kapital von Investoren, das 
Wissen und Engagement von Einwohnern und KMU sowie die not-
wendigen Rahmenbedingungen seitens der Politik und der öffent-
lichen Verwaltung werden Städte nicht smarter.

Diese Gemeinschaftsaufgabe verlangt neue Möglichkeiten für 
die Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Im öffentlichen Sektor gibt 
es heute bereits unterschiedliche Gefässe für die Zusammenarbeit. 
Generell unterscheidet man zwischen rechtlich institutionalisierten 

Smart City als Vision des zukünftigen Zusammenlebens
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wie Vereinen und wenig institutionalisierten, informellen Formen 
wie Expertenforen. Die Form mit der grössten Verbindlichkeit ist 
sicherlich die Public Private Partnership (PPP). Eingesetzt werden 
PPPs vor allem bei komplexen Aufgaben, wo die Notwendigkeit 
besteht, zusätzliches Kapital für Investitionen zu generieren und 
eine klare Risikoallokation auf vertraglicher Basis zwischen den 
Partnern zu gewährleisten. Bislang wurden PPPs vor allem bei In-
frastrukturprojekten, insbesondere dem Hochbau, eingesetzt, wo-
bei ihr Nutzen vor allem dann zum Tragen kommt, wenn vorgängig 
die gemeinsamen Ziele klar festgelegt und auch die Gesamtkosten 
transparent sind.

Neue Formen der Zusammenarbeit als Voraussetzung
PPPs als Form der Zusammenarbeit sind jedoch nicht frei von 

Kritik. Für Smart Cities müssen flexible Formen der Zusammenar-
beit gefunden werden, die Partner zulassen, die einen grossen An-
teil von Leistungen erbringen, die Anpassungen auch während der 
Projektumsetzung ermöglichen und die (informellen) Input von 
einer grossen Anzahl an Anspruchsgruppen ermöglichen. Diese 
geforderte Flexibilität in Bezug auf die Anzahl und Rollen der Be-
teiligten kann durch PPPs nur mässig abgedeckt werden (Feller, 
2009). Diese Flexibilität entspricht eher Netzwerkformen, wie sie 
in Wertschöpfungsnetzwerken im Rahmen kreativer regionaler 
Cluster wie der Uhrenindustrie in Genf oder dem IT-Cluster im Si-
licon Valley bestehen. 

Wertschöpfungsnetzwerke sind durch Kollaboration, Transpa-
renz und Partizipation geprägt. Räumlicher Bezug, ein Mindestmass 
an Koordination der horizontalen Strukturen, gegenseitiges Ver-
trauen durch Offenheit und die Akzeptanz agiler Mechanismen 
vereinfachen die Zusammenarbeit. Zu den agilen Mechanismen 
gehören eine unbedingte Kundenorientierung sowie der Co-Crea-
tion-Ansatz. Co-Creation basiert auf einem offenen Innovationspro-
zess für die gemeinsame Ideenfindung und -entwicklung. Dabei 
werden von aussen kommende Ideen aufgenommen wie auch erste 
Ideen zur Weiterentwicklung nach extern gegeben.

Voraussetzungen für Co-Creation schaffen
Co-Creation folgt keinem starren Ablauf, keinen Methoden oder 

Vorgaben. Grundsätzlich steht die offene Zusammenarbeit innerhalb 
eines agilen Prozesses und iterativer Feedbackschlaufen im Zent-
rum. In einem ersten Schritt wird die Lösung, das Kundenerlebnis, 
formuliert. Dabei können alle genannten Stakeholder mit ihrem 
Anspruch an das Smart-City-Erlebnis einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Das Kundenerlebnis ist in einem zweiten Schritt zu konkreti-
sieren. Zum Beispiel im Sinne von Themen, Anwendungsfeldern 
oder sogar Use Cases. Auf dieser Basis wird der Mehrwert für die 
verschiedenen Anspruchsgruppen deutlich, und die Umsetzungs-
schritte können daraus abgeleitet werden. Der Weg zur Konkre-
tisierung des Kundenerlebnisses führt über verschiedene Frage-
stellungen. Zunächst muss klar sein, wem eine bestimmte 
Smart-City-Lösung einen Mehrwert bietet und wie diese im Unter-
schied zum Status quo aussieht. Anschliessend können erste Pro-
totypen gestaltet werden, um eine Vorstellung von der Lösung zu 
erhalten und auch um Feedback einzuholen. Die Gestaltung der 
Prototypen sowie das Feedback sind wichtig und werden nicht nur 
einmalig, sondern iterativ erstellt respektive eingeholt. Nur so kön-
nen Anforderungen an die Lösung spezifiziert und die Massnahmen 
zur Umsetzung identifiziert werden (Roser und Samson, 2009).

Das Beispiel «Smart Capital Region»
Das Schweizer Vorhaben «Smart Capital Region» kombiniert 

traditionelle informelle und formelle Kooperationsformen mit 
Co-Creation. Durch eine intelligente Nutzung der Netzwerk-Infra-
strukturen soll das «Smart City» Konzept in der Region Bern um-
gesetzt werden. Beteiligt sind sowohl private als auch öffentliche 
Akteure, um eine maximale Lebensqualität bei minimalem Res-
sourcenverbrauch zu erreichen. Indem Synergien der Aktivitäten 
grosser Infrastrukturbetreiber genutzt werden, wird letztlich die 
regionale Wertschöpfung im Infrastrukturbereich gestärkt. In einer 
iterativen Vorgehensweise werden zu den zwei Schwerpunktthemen 
Energie und E-Mobilität verschiedene Interessen der Stakeholder 
abgeholt, um im Co-Creation-Modus Lösungen zu erarbeiten, zu 
testen und schliesslich umzusetzen (Hauptstadtregion Schweiz, 
2014). 

Die Qualität der Interaktionen zwischen Akteuren bringt den 
entscheidenden Mehrwert für die Zusammenarbeit. Wie im Fall der 
Smart-Capital-Region setzt Co-Creation voraus, dass die jeweilige 
Organisation, wie hier zum Beispiel Swisscom, Post, BKW, BLS und 
auch die beteiligten Kantone, Städte und Verbände, bereit dafür ist. 
Der Ansatz geht über die offene Ideengenerierung durch Wettbe-
werbe oder auf Onlineplattformen hinaus und verlangt auch inner-
halb der Organisation Transparenz, Partizipation und Kollaborati-
on. Um Co-Creation für die Umsetzung von Smart City möglich zu 
machen, braucht es eine Begleitung und aktive Gestaltung des 
damit verbundenen soziotechnisch getriebenen organisatorischen 
Wandels.

Quellen
 – IDC: IDC FutureScape: Worldwide Smart Cities 2015 Predictions. 2014
 – Roser, Thorsten; Samson, Alain: Co-Creation. New pathways to value –  
An overview. Promise, 2009.

 – Feller, Stefan: Public Private Partnership als neue Form der Zusammenarbeit 
von Staat und Privatwirtschaft. UBS outlook 2/2009.

 – Hauptstadtregion Schweiz, Netzwerk Infrastrukturen: Auf dem Weg zur Smart 
Capital Region, Juni 2014.
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Mit User-centered Design zu besserem  
E-Government
Der Verkehr mit den Behörden gilt oft als umständlich, bürokratisch und intransparent. Durch die elektroni-
sche Abwicklung von Geschäften liesse sich diese Wahrnehmung grundsätzlich verbessern. Aber nur, wenn 
die künftigen Anwenderinnen und Anwender frühzeitig und konsequent in die Entwicklung elektronischer 
Dienstleistungen einbezogen werden, lässt sich die Kundenfreundlichkeit nachhaltig steigern.

Eine effiziente und bürgernahe Verwal-
tung ist ein erklärtes Ziel der aktuellen E-Go-
vernment-Strategie des Bundes1. Durch die 
elektronische Abwicklung von Geschäften 
können Hürden abgebaut und Abläufe ver-
einfacht werden. Allerdings genügt es nicht, 
die bestehenden Abläufe einfach zu digita-
lisieren. Vielmehr müssen die Bedürfnisse 
und Erwartungen der Kundinnen und Kun-
den von Anfang an in die Entwicklung von 
E-Government-Dienstleistungen einbezogen 
werden.

Benutzerfreundlichkeit als Schlüsselfaktor
Zu diesem Schluss kommt auch der «EU eGovernment Report 

2014»2: Die öffentliche Verwaltung sei sich zwar zunehmend be-
wusst, dass es wichtig ist, die elektronischen Dienstleistungen 
nutzerfreundlich zu gestalten. Der Fokus liege aber oft noch primär 
darauf, die Dienstleistungen überhaupt online verfügbar zu machen. 
Dadurch bestehe immer noch viel Potenzial in den Bereichen Be-
nutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Transparenz. Wenn dort 
keine spürbaren Verbesserungen erzielt würden, bestehe die Gefahr, 
dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die E-Govern-
ment-Dienstleistungen verlieren und auf deren Nutzung verzichten. 

Eine hohe Benutzerfreundlichkeit ist also eine zentrale Anfor-
derung an E-Government-Anwendungen. Um sie zu erfüllen, hat 
sich die Methode des User-centered Design bewährt. Sie stammt 
ursprünglich aus der Softwareentwicklung, lässt sich aber ohne 
Weiteres auf Dienstleistungen übertragen. Wie der Name vermuten 
lässt, geht es darum, die Perspektive der Kundinnen und Kunden 

während der Entwicklung konsequent und systematisch zu berück-
sichtigen.

Der User-centered-Design-Prozess lässt sich grob in vier Phasen 
einteilen. Er ähnelt den klassischen Entwicklungsmethoden, ist 
aber iterativ, das heisst, die einzelnen Phasen werden mehrfach 
durchlaufen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. 

Anforderungen gemeinsam mit Kunden festlegen
In der Phase der Anforderungsanalyse – im Jargon User Research 

genannt – wird erhoben, wer die Kunden oder Kundengruppen sind, 
welche Bedürfnisse sie haben und in welchem Kontext sie sich be-
finden. Je nach Ausgangslage gibt es verschiedene geeignete Me-
thoden, um diese Punkte zu ermitteln. Allerdings muss darauf 
geachtet werden, dass man sich nicht auf Mutmassungen und Be-
hauptungen verlässt, sondern diejenigen Personen involviert, wel-
che die entsprechende Dienstleistung effektiv beanspruchen. 

In dieser Phase ist es sehr hilfreich, mit Vertretern aus den je-
weiligen Ämtern und Behörden zu sprechen, um herauszufinden, 
welche Schwierigkeiten und Verständnisprobleme bei ihren Kunden 
typischerweise auftauchen. Potenzielle Hürden können so frühzei-
tig identifiziert und bei der Konzeption berücksichtigt werden.

Es darf aber nicht erwartet werden, dass alle Ansprüche von 
vornherein identifiziert und lückenlos dokumentiert werden kön-
nen. Es ist vielmehr so, dass manche Anforderungen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt auftauchen oder sich während der Projektlauf-
zeit verändern. Daher ist das iterative Vorgehen ein zentrales Prin-
zip des User-centered-Design-Prozesses. 

Konzepte früh visualisieren
Im Unterschied zu den klassischen Projektmanagementmetho-

den wird im User-centered Design vorwiegend visuell gearbeitet. 
Anstatt lange Anforderungskataloge und Konzepte zu verfassen, 
werden Prozesse, Abläufe und Screens direkt visualisiert. 

Der Hauptgrund für dieses Vorgehen liegt in der Komplexität 
moderner Dienstleistungen. Für die Kundschaft ist nur ein kleiner 
Teil des Ganzen sichtbar, das meiste läuft hinter den Kulissen ab. 
Auch die verschiedenen Stakeholder kennen oft nur einen Aus-
schnitt des gesamten Prozesses. Um ein stimmiges Konzept zu ent-
wickeln, das die Perspektive der Anwenderinnen und Anwender 
mit den fachlichen, juristischen, technischen und betriebswirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen vereint, ist es unerlässlich, dass 
alle involvierten Parteien ein gemeinsames Verständnis entwickeln. 
Klassische Pflichtenhefte und Anforderungsspezifikationen sind 
nicht nur umfangreich, sondern meistens auch abstrakt formuliert 
und lassen einen grossen Interpretationsspielraum zu. Dies führt 
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fast unweigerlich zu Missverständnissen, Mehrkosten und Verzö-
gerungen. 

Prototypen schaffen Klarheit
Das erarbeitete Konzept wird anschliessend in einem Prototyp 

umgesetzt. Im User-centered Design ist ein Prototyp normalerwei-
se nonfunktional, das heisst, es wird nur der sichtbare Teil – das 
sogenannte Front-End – umgesetzt. Das Gesamtsystem wird also 
nur simuliert, und die Anbindung an die Back-End-Systeme fehlt. 
Zu diesem Zeitpunkt können also noch umfangreiche, konzeptuel-
le Änderungen vorgenommen werden, ohne dass aufwendige Neu-
entwicklungen notwendig sind.

Ein Prototyp ist wesentlich anschaulicher und nachvollziehba-
rer als ein Pflichtenheft. Ob Businessanalystin, Anwendervertreter, 
Entwickler, Projektleiter oder Auftraggeberin: Alle sehen das Glei-
che, sprechen über das Gleiche und können nun effektiv prüfen, ob 
das Produkt dem gewünschten Umfang entspricht. Die Projektrisi-
ken können so wesentlich verringert werden. Erfahrungsgemäss 
können auch die technische Umsetzbarkeit und allfällige Imple-
mentationsrisiken deutlich besser beurteilt werden als bei klassi-
schen Spezifikationsdokumenten. Daher eignen sich Prototypen 
auch als Vorgabe für Beschaffungs- und Ausschreibungsverfahren.

Probleme lösen, bevor sie entstehen
Ob eine Anwendung benutzerfreundlich ist oder nicht, lässt sich 

am besten mit sogenannten Usability-Tests überprüfen. Dabei lösen 
die User selbstständig verschiedene Aufgaben (Szenarien) am Com-
puter und werden dabei von erfahrenen Usability-Spezialisten be-
obachtet. So wird sichergestellt, dass das effektive Verhalten der 
User beobachtet wird und nicht bloss Meinungen über die Benut-
zerfreundlichkeit erhoben werden. Für aussagekräftige Ergebnisse 
genügen Usability-Tests mit fünf bis acht Personen3. 

Da die Usability-Tests direkt am Prototyp durchgeführt werden, 
kann man Usability-Probleme frühzeitig erkennen und beheben. 
Allfällige Änderungen können somit unmittelbar ins Konzept ein-
fliessen, was die Gesamtkosten deutlich reduziert. Werden Usabi-
lity-Tests erst mit dem «fertigen» System durchgeführt, lassen sich 
Änderungen oft nur noch mit hohem Aufwand oder wegen Termin-
druck und Budgetrestriktionen nur noch unvollständig umsetzen.

Iteratives Vorgehen zahlt sich aus
In der Regel müssen Konzept und Prototyp zwei bis drei Mal 

überarbeitet und verbessert werden, bevor man mit der effektiven 
Implementation beginnen kann. Auf den ersten Blick scheint dies 
ein Projekt zu verteuern. Untersuchungen zeigen aber, dass sich 
diese Investitionen rasch auszahlen4. Eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit ist zudem eine notwendige Voraussetzung für qualitativ 
gute E-Government-Dienstleistungen und für ein positives Image 
der öffentlichen Verwaltung. 

1 http://www.egovernment.ch/egov/00833/00834/
2 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-re-

port-2014-shows-usability-online-public-services-improving-not-fast
3 http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
4 http://www.usability.gov/what-and-why/benefits-of-ucd.html
5 https://www.gov.uk/service-manual

Fallbeispiele

Der Kanton Bern hat den Webauftritt der gesamten Kantonsver-
waltung konsequent nach dem Prinzip des User-centered Design 
konzipiert und umgesetzt. Informationsarchitektur, Design und 
Inhalte wurden in mehreren Iterationen erarbeitet und in Usabi-
lity-Tests auf ihre Benutzerfreundlichkeit überprüft, bevor sie 
technisch umgesetzt wurden. Das Konzept bewährt sich nun schon 
seit mehreren Jahren, und andere Kantonsverwaltungen haben 
sich ebenfalls für dieses Vorgehen entschieden. 
Auch die britische Regierung setzt bei der Entwicklung von E-Gov-
ernment-Dienstleistungen auf konsequente Nutzerorientierung. 
Sie hat einen entsprechenden Servicestandard entwickelt5, der 
von allen neu entwickelten oder überarbeiteten Services einge-
halten werden muss.
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Frühe Visualisierungen erleichtern die Konzeption.
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Das Programm HPI als politische Legitimierung  
für E-Government-Innovationen – das Beispiel  
Suisse ePOLICE
Mit dem Programm zur Harmonisierung der Polizeiinformatik in der Schweiz (HPI) haben die Konferenz der 
Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) und der Bund, vertreten durch das Eidge-
nössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), im Jahr 2011 die Initiative ergriffen, im föderalen Umfeld 
der Polizeiinformatik harmonisierte Lösungen einzuführen. Die bisherige Praxis zeigt, dass dies bei neuen 
Anwendungen gut machbar ist, wogegen die Harmonisierung von bereits bestehenden Applikationen sehr 
viel aufwendiger sein wird.

Die Vereinbarung HPI
Mit der Einführung der Schweizerischen 

Strafprozessordnung (StPO) auf Anfang 2011 
wurde eine wichtige Grundlage für eine har-
monisierte Strafverfolgung innerhalb der 
Schweiz geschaffen. Die Erwartungen, dass 
nun die Arbeitsprozesse, und als Folge davon 
auch die Instrumente der Informatikunter-
stützung, harmonisiert würden, waren wohl 
zu hoch. Nichtsdestotrotz beschloss die KK-
JPD gemeinsam mit dem EJPD als Vertreter 
des Bundes, die Harmonisierung der Poli-
zeiinformatik an die Hand zu nehmen. Dazu 
wurde eine Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Kantonen ausgearbeitet. Die 
Vereinbarung HPI stellt die Rechtsgrundla-
ge für das Programm zur Harmonisierung 

der Polizeiinformatik dar. Sie regelt in nur 16 Artikeln die Zielset-
zungen, die Organisation und die Zuständigkeiten sowie die Finan-
zen des Harmonisierungsprogrammes und die Modalitäten der 
Projektrealisierungen. Der Bund übernimmt 30% der Programm-
kosten, die restlichen 70% übernehmen die Kantone, wobei sie die 
Aufteilung untereinander nach dem Schlüssel der «Ständigen Wohn-
bevölkerung der Schweiz» vornehmen. Zurzeit beträgt der jährliche 
Grundbeitrag für das Programm HPI 720 000 Franken. Mit diesem 
Budget werden die Personalkosten (2 bis 3 Stellen inkl. Infrastruk-
tur), Beratungsaufwendungen, Studien und Projektinitialisierungs-
arbeiten sowie Übersetzungs- und Tagungskosten der HPI-Gremien 
(Programmausschuss und Programmleitung) finanziert. Die Ver-
einbarung HPI berücksichtigt auch die föderalen Strukturen der 
inneren Sicherheit; somit kann kein Kanton bzw. Polizeikorps zur 
Harmonisierung der Polizeiinformatik gezwungen werden. Als Fol-
ge davon stehen die Programmverantwortlichen in der Pflicht, die 
Polizeikorps mit guten Lösungen zur Teilnahme an Projekten zu 
überzeugen. Es ist auch kein Geheimnis, dass Harmonisierungsbe-
strebungen in Zeiten finanzieller Unabhängigkeit der Kantone we-
niger Zuspruch erfahren, als wenn die Budgets der öffentlichen 
Hand unter Druck stehen.

Die Rolle der Vorreiter
Die Vereinbarung HPI sieht vor, dass Polizeikorps, die sich zu 

einer gemeinsamen Lösung für ein Informatikprojekt entschliessen, 
nicht auf die Teilnahme aller Kantone angewiesen sind. So ist es 
möglich, dass ein paar wenige Polizeikorps eine harmonisierte In-
formatiklösung realisieren können. Die Vorreiterkorps finanzieren 

dann gemeinsam – nach dem Schlüssel der aktuellen «Ständigen 
Wohnbevölkerung der Schweiz» – die Realisierung des Projektes 
und nehmen auch gemeinsam den Betrieb der Applikation auf. Ent-
schliessen sich später auch andere Polizeikorps, diese Applikation 
zu übernehmen, sieht die Vereinbarung HPI vor, dass die neu bei-
tretenden Korps einen Eintrittspreis bezahlen, und zwar in der Höhe, 
wie wenn sie von Beginn an am Projekt beteiligt gewesen wären. 
Diese Gelder fliessen dann zurück an die Vorreiterkorps, wobei die 
Aufteilung untereinander wiederum nach dem Schlüssel der «Stän-
digen Wohnbevölkerung» erfolgt. Mit dieser Vorgehensweise wer-
den die Vorreiter finanziell nicht «abgestraft» und Polizeikorps, die 
später dazukommen, nicht «belohnt». Damit garantiert die Verein-
barung HPI Transparenz und finanzielle Ausgewogenheit, und zwar 
sowohl in Bezug auf die Grösse der Kantone bzw. Polizeikorps als 
auch in der zeitlichen Abfolge bei der Realisierung von harmoni-
sierten Informatiklösungen.

Suisse ePOLICE als Vision
Die Vision eines umfassenden virtuellen Polizeipostens geht auf 

ein Projekt der Kantonspolizei Bern zurück. Die ursprüngliche, sehr 
visionäre und komplexe Projektidee sah von Beginn an eine Vielzahl 
von Funktionalitäten vor, die für die Bürgerinnen und Bürger am 
elektronischen Polizeischalter hätten erledigt werden sollen. Dazu 
fand im Jahr 2010 dann auch ein Submissionsverfahren statt, bei 
welchem die Firma Netcetera AG den Zuschlag erhielt. Der Umfang 
des Projektes war dann doch so beträchtlich, dass die damaligen 
Verantwortlichen bei der Kantonspolizei Bern zusammen mit den 
Entscheidungsträgern des Programmes HPI zum Schluss kamen, 
das Projekt Suisse ePOLICE (SeP) zu redimensionieren, es dafür 
aber mit mehreren Polizeikorps gleichzeitig und als ein erstes Pro-
jekt HPI zu realisieren (Vorreiterkorps: Kantons- und Stadtpolizei 
Zürich, Kantonspolizei Bern, Kantons- und Stadtpolizei St. Gallen, 
Zuger Polizei, Kantonspolizei Freiburg und Schaffhauser Polizei). 
Als Funktionalitäten wurden der Fahrraddiebstahl, der Verlust/
Diebstahl von Fahrzeugkontrollschildern und die Sachbeschädi-
gung ins Pflichtenheft aufgenommen. Während der Realisierungs-
phase galt es dann, noch einige Hindernisse zu überwinden, die 
auf die gemeinsame, interkantonale Projektrealisierung zurückzu-
führen waren. Weil kein Korps die Rolle der Rechtsperson überneh-
men konnte, musste das Projekt schliesslich nach Treu und Glauben, 
ohne unterzeichnete Werkverträge, realisiert werden. Für die Inbe-
triebnahme der Applikation musste der Verein HPI Suisse ePOLICE 
gegründet werden, um auch die rechtlichen Bedingungen für die 
Betriebsphase erfüllen zu können. Der Start des Betriebes erfolgte – 
ein paar Monate später als geplant – am 29. Oktober 2013.
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Erste Erfahrungen
Bei der elektronischen Anzeige von Velodiebstählen übertrafen 

die Fallzahlen des ersten Betriebsjahres die Erwartungen sehr deut-
lich. So wurden bereits über 9400 Fälle auf der Plattform SeP an-
gezeigt, was 42% des Gesamtaufkommens entspricht. Mit diesem 
Ergebnis ist der Beweis erbracht, dass ein Massengeschäft wie der 
Fahrraddiebstahl mit gutem Erfolg via SeP abgewickelt werden 
kann. Offenbar ist der Personenkreis, der durch Fahrraddiebstahl 
betroffen ist, zu einem grossen Teil bereit und in der Lage, die An-
zeige auf dem virtuellen Polizeiposten abzuwickeln. Der Kunde bzw. 
Geschädigte braucht dafür nicht zum Polizeiposten zu gehen, und 
die Polizei erhält die erforderlichen Daten bereits in der gewünsch-
ten Form und Qualität angeliefert. Für die erste Berichtsperiode gab 
es keinerlei Hinweise auf eine missbräuchliche Verwendung dieser 
Anzeigemöglichkeit. Hingegen wurde vonseiten der Kundschaft der 
Wunsch, auch andere Diebstähle via SeP anzeigen zu können, immer 
wieder vorgebracht. Eine solche Weiterentwicklung ist beim Verein 
als Betreiber der Applikation durchaus auch ein Thema; vorerst 
muss aber die Regelung der elektronischen Unterschrift umfassend 
gelöst werden können.

RUBRIK [%] TOTAL
BERICHTSJAHR

Velo/Mofa (SeP) 42 9447

Velo/Mofa (konventionell) 58 13200

Velo/Mofa (total) 100 22647

Kontrollschilder (SeP) 16 1082

Kontrollschilder (konventionell) 84 5680

Kontrollschilder (total) 100 6762

Sachbeschädigungen (SeP) 5 1096

Sachbeschädigungen (konventionell) 95 20725

Sachbeschädigungen (total) 100 21821

Fallzahlen für das erste Betriebsjahr von Suisse ePOLICE

Bei den beiden anderen elektronischen Anzeigemöglichkeiten 
(Kontrollschildverlust/-diebstahl und Sachbeschädigung) liegen 
die Fallzahlen deutlich unter denjenigen des Fahrraddiebstahls. 
Beim Kontrollschildverlust/-diebstahl liegt der Anteil bei ca. einem 
Sechstel des Gesamtvolumens und entspricht in etwa den Erwar-
tungen. Hingegen ist die Meldung von Sachbeschädigungen mit 
einem Anteil von lediglich 5% aller Fälle relativ gering ausgefallen. 
Hier dürfte das Angebot noch nicht den Erwartungen der Kundinnen 
und Kunden entsprechen. Gerade für Unternehmen, die besonders 
oft von Sachbeschädigungen betroffen sind, wie zum Beispiel für 
die SBB bei der Anzeige von Schäden durch Schmierereien und 
Graffiti, ist das Verfahren noch zu umständlich. Hier sind denn auch 
schon Abklärungen und Arbeiten im Gang, um für die Zukunft eine 
substanzielle Verbesserung herbeizuführen.

Schlussfolgerung und Ausblick
Mit der Applikation Suisse ePOLICE haben einige Polizeikorps 

der Schweiz im Rahmen des Programmes HPI einen ersten Schritt 
hin zum virtuellen Polizeischalter gemacht. Seit Mai 2015 sind nebst 
den Vorreitern auch die Korps der Kantone Neuenburg, Solothurn, 
Basel-Landschaft und Appenzell Ausserrhoden Mitglied des Vereins 
HPI Suisse ePOLICE. Damit haben bereits über 50% der Bevölkerung 
der Schweiz Zugang zu den Funktionalitäten der Plattform SeP. Wie 
die ersten Erfahrungswerte zeigen, ist es auch in diesem Bereich 
von E-Government wichtig, die richtigen Dienstleistungen in einer 
kundenfreundlichen Art und Weise anzubieten, damit sie auch ge-
nutzt werden. Für den Verein HPI SeP gilt es nun, einerseits wei tere 
Polizeikorps für die Übernahme der Applikation SeP zu gewinnen 
und anderseits die Optimierung und Erweiterung der Funktionali-
täten voranzutreiben, damit dem virtuellen Polizeischalter der 
Durchbruch gelingen wird.

 – Bundesamt für Statistik (BFS): Ständige Wohnbevölkerung der Schweiz. 
 STATPOP 2013. 28.8.2014.

 – Käser, Hans-Jürg/Pfister, Roman: Das Programm zur Harmonisierung der Poli-
zeiinformatik in der Schweiz (HPI). Von der Vision zu den ersten Ergebnissen. 
In: Kriminalistik-Schweiz 6 (2014). S. 381–384.

 – Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen zur Harmonisierung der 
Polizeiinformatik in der Schweiz (HPI) vom 10. November 2011.

Der virtuelle Polizeischalter kann mit der Adresse www.suisse- 
epolice.ch aufgerufen werden. Zudem findet sich auch auf den 
Websites der Polizeikorps, die Suisse ePOLICE (SeP) betreiben, 
ein Link zur Plattform. Eine Anzeige via Internet ist grundsätzlich 
für alle Personen möglich, wenn der unterstützte Vorfall (Fahr-
raddiebstahl, Kontrollschildverlust/-diebstahl und Sachbeschä-
digung) in einem Kanton geschehen ist, der SeP betreibt. Trifft 
dies nicht zu, wird auf der Website von SeP eine entsprechende 
Meldung angezeigt, und die Person muss die Anzeige ordentlich 
auf dem Polizeiposten erstatten. Damit positionieren sich Poli-
zeikorps, die SeP betreiben, gegenüber der Kundschaft in Bezug 
auf das Dienstleistungsangebot klar vorteilhafter als andere Korps.
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Karten von geo.admin.ch – auch für ihre Behörde
Über 400 Datensätze umfasst das Geoportal des Bundes: Abrufbar sind zum Beispiel Lärmbelastungen, 
Standorte von Mobilfunkantennen oder Wanderwege. Die interaktiven Karten lassen sich unkompliziert und 
ohne Kosten in die eigene Website einbinden oder in andere Anwendungen exportieren. Wer den kostenlosen 
Dienst lediglich als simplen Ortsplan nutzt, verschenkt viel Potenzial. Einige Anwendungsbeispiele.

Seit der Einführung von Google Maps im 
Jahre 2006 nutzen auch Behörden und Ver-
waltungen gerne interaktive Karten, um 
Informationen darzustellen. Ein Ortsplan 
kann auf solchen Karten in unterschiedli-
chen Massstäben betrachtet werden. Der 
Situationsbeschrieb des Werkhofes oder der 
Übersichtsplan eines Grossanlasses kann 
mit eigenen Symbolen oder Multimediain-
formationen verknüpft werden. Um dies zu 
bewerkstelligen, waren bis dato allerdings 
häufig Programmierkenntnisse und ein 
Web-Front-End zum eigenen Gemeinde-Geo-
informationssystem erforderlich, sofern ein 
solches überhaupt vorhanden war. Das alles 
ist bei der Verwendung der Karten aus dem 
Geoportal des Bundes (map.geo.admin.ch) 

nicht mehr nötig: Diese lassen sich schnell und einfach in eine Web-
site einbinden, wie sie die meisten Behörden haben. Und das in der 
Regel ohne zusätzlichen Kostenaufwand. Das offizielle thematische 
Kartenmaterial umfasst mehr als 400 Datensätze: Daten über den 
Gewässerschutz, die Lärmbelastung und die Standorte der Mobil-
funkantennen lassen sich ebenso abrufen wie historische Karten, 
Katasterinformationen und Wanderwege. Die Daten sind über Ka-
taloge oder eine Volltextsuche auffindbar. Eine umfassende Hilfe 
steht ebenfalls zur Verfügung (help.geo.admin.ch).

Verlinken einer Standortkarte 
So ist es beispielsweise möglich, einen Standort innerhalb einer 

Grundwasserschutzzone in ein gedrucktes Dokument oder eine 
Website einzubinden. Dazu begibt man sich auf das Geoportal des 
Bundes, sucht im Suchfeld nach «Schutzzonen» und aktiviert den 
Datensatz. Anschliessend wählt man den Kartenausschnitt direkt 
auf der Karte aus. Alternativ kann nach der Gemeinde oder nach 

dem Ortsnamen gesucht werden. Die aktuelle Kartendarstellung 
lässt sich als URL über die «Share»-Funktion abspeichern und ver-
linken (siehe Abbildung 1). Auch einen Punkt in der Karte dauerhaft 
hervorzuheben, ist kein Problem: mittels Mausklick rechts «Link 
mit Fadenkreuz» kopieren (siehe Abbildung 1) und verlinken. Die-
ser parametrisierte Aufruf über eine URL ist auch direkt mit vorde-
finierten Datensätzen wie Sprache, Zentrum und Massstab möglich. 
Bei der Verwendung des Links fallen keine Kosten an.

Einbinden in eine Website 
Der gewählte Kartenausschnitt kann aber auch als interaktives 

Element samt Kartenviewer in die eigene Website eingebaut werden. 
Möglich ist das mithilfe der HTML-Schnittstelle «iFrame» (siehe 
Abbildung 2). Der «iFrame» passt sich der Grösse automatisch an 
und bleibt interaktiv. Das Hinzufügen des entsprechenden HT-
ML-Codes mit der URL der gewünschten Karte (wie weiter oben 
beschrieben) genügt. Auch bei der Verwendung eines «iFrame» 
fallen keine Kosten für die Nutzung der Karten an. Der Inhalt des 
«iFrame» darf jedoch nicht verändert werden, Copyrighttext und 
Layout sind beizubehalten. Weitere Möglichkeiten bietet die Ein-
bindung der Daten über die Schnittstelle api3.geo.admin.ch. Hier 
können über die Dienste des Geoportals eigene Kartenanwendungen 

Abbildung 1: Die aktuelle Kartendarstellung kann über die «Share»-Funktion abge-
speichert und verlinkt werden (1). Auch einen Punkt in der Karte hervorzuheben (2),  
ist möglich.

Abbildung 2: Die HTML-Schnittstelle «iFrame» ermöglicht es, den Kartenviewer integral 
in den eigenen Webauftritt einzubinden.
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und Abfragen aufgebaut werden. Dies erfordert neben Program-
mierkenntnissen aber auch eine Registrierung für die Verwendung 
von swisstopo-Daten, etwa von Luftbildern oder von Landeskarten.

Eigene Zeichnung erstellen 
Um beispielsweise Wegbeschreibungen zu erstellen, bietet das 

Geoportal die Funktion «Zeichnen». Als Ausgangspunkt für eine 
Zeichnung wird ein bestehender Kartenausschnitt verwendet. Die 
Funktion findet sich im Menü «Werkzeug». Sie erlaubt das Hinzu-
fügen von Punktsymbolen, Linien, Flächen und Text – alles, was 
benötigt wird, um eine individuelle Karte, etwa für einen Event, zu 
erstellen (siehe Abbildung 3). Um die Zeichnung mit einem Nutzer-
kreis zu teilen, muss sie zunächst abgespeichert werden. Danach 
stehen mehrere Möglichkeiten zur Weiterverbreitung zur Wahl:

 – Per E-Mail: Die entsprechende KML-Datei kann als E-Mail-Anhang 
verschickt werden. Diese wird vom Empfänger über die KML-Im-
portfunktion «Local» in den Kartenviewer geladen. Die Zeichnung 
steht bei dieser Variante nur dem E-Mail-Empfänger zur Verfügung. 
Der Austausch über E-Mail ist daher für nicht öffentliche Daten 
geeignet.

 – Auf einer Website: Soll die Zeichnung über Intra- oder Internet 
zugänglich gemacht werden, muss die KML-Datei auf einem In-
tranet- respektive Webserver (oder Dropbox, Google Drive und 
weitere) abgelegt und über die KML-Importfunktion «URL» ein-
malig geladen werden. Danach kann über die «Share»-Funktion 
analog den obigen Beispielen eine URL generiert und die Zeich-
nung wiederum verlinkt und eingebunden werden (siehe Abbil-
dung 3).
 

Eigene Pläne ausdrucken 
Die Verwaltung und das Bereitstellen der Zeichnung sind zu jedem 

Zeitpunkt unter der Kontrolle des Autors. Das Geoportal des Bundes 
speichert keine Nutzerdaten auf seiner Infrastruktur. Ebenso können 
Daten der eigenen GIS-Infrastruktur über das Menü «Dienste» ein-
gebunden werden. Hierzu muss aber die zuständige Geofachstelle 
beigezogen werden. Die Verwendung und Verlinkung von Zeichnun-
gen ist kostenlos. Ausnahme ist die Nutzung von swisstopo-Daten 
über die Schnittstelle api3.geo.admin.ch. Ein Kartenausschnitt kann 
über die Druckfunktion als PDF exportiert und als digitale Vorlage 

für Printprodukte weiterverwendet werden. Bei der Verwendung 
von swisstopo-Daten (daran erkennbar, dass unten rechts «© swiss-
topo» im Kartenblatt enthalten ist) muss unter Umständen eine 
Lizenz erstanden werden. Die Veröffentlichung der swisstopo-Karten 
als analoge Bilder bis zum Format A5 und im Internet als statisches 
digitales Bild bis zur Grösse von 0,5 Millionen Megapixeln ist jedoch 
gratis. Die Daten aller übrigen Datenherren dürfen bei Nennung 
gemäss Copyright in der Karte und gemäss den Bestimmungen der 
einzelnen Datenherren weiterverwendet werden. 

Dieser Artikel ist im Kommunalmagazin Nr. 1/2015 erschienen.

Weitere Informationen:

Portal: www.geo.admin.ch
Kartenviewer: map.geo.admin.ch
E-Mail: info@geo.admin.ch
Tel. +41 58 469 03 15
Twitter: @swiss_geoportal

Surftipp
Alle Beispiele dieses Artikels sind im Detail dokumentiert unter:
http://tinyurl.com/bsp-geoadminch

Das Geoportal Geo als E-Government-Dienstleistung
Das Geoportal des Bundes, geo.admin.ch, ist ein priorisiertes 
Vorhaben des Programms E-Government Schweiz. Das Programm 
hat zum Ziel, dass sowohl die Wirtschaft wie auch die Bevölkerung 
die wichtigen Geschäfte mit den Behörden elektronisch abwickeln 
können. Die Behörden ihrerseits sollen ihre Dienstleistungen 
modernisieren und elektronisch nutzbar machen. Der Austausch 
und die Nutzung von Geodaten in der täglichen Anwendung wird 
durch geo.admin.ch stark gefördert. Das Geoportal des Bundes 
wird vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo im Auftrag 
des Koordinationsorgans für Geoinformation des Bundes (GKG) 
zur Umsetzung des Geoinformationsgesetzes (GeoIG) entwickelt 
und betrieben.

Was will das Geoinformationsgesetz?1

Eidgenössische, kantonale und kommunale Behörden sowie die 
Wirtschaft, die Bevölkerung und die Wissenschaft sollen schnell, 
einfach und nachhaltig stets über aktuelle Geodaten verfügen 
können. Erreicht werden soll eine breite Nutzung der in der ge-
samten Schweiz verfügbaren Daten in erwünschter Qualität und 
zu angemessenen Gebühren. Das Gesetz schafft einen gemeinsa-
men, verbindlichen Rahmen für Geodaten und -dienste öffentli-
chen Interesses mit dem Ziel der einfachen Wiederverwendung 
durch Vernetzung. Es bildet damit die notwendige Grundlage zum 
Aufbau einer veritablen nationalen Geodateninfrastruktur, als 
Resultat der koordinierten Aktivitäten des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden.

1 Das Geoinformationsgesetz (SR 510.62) ist seit dem 1. Juli 2008 in Kraft.

Abbildung 3: Mittels der «Zeichnen»-Funktion lassen sich eigene Pläne erstellen. Man 
kann Wege (orange Linie), Flächen (violett) und Beschriftungen (grün) manuell ein-
zeichnen und Standardsymbole (rot) verwenden, um Parkplätze oder Restaurants zu 
kennzeichnen. Die Markierungen lassen sich in den auf der eigenen Website eingebun-
denen Kartenviewer importieren und stehen dann in dessen Auswahlfenster zur Ver-
fügung (1). Über die Funktion «WMS Import» wurde in diesem Beispiel zusätzlich der 
Stadtplan des GIS-Zentrums der Stadt Zürich hinterlegt (2).
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Legitimierung von Open Government Data –  
welchen Einfluss kann die Politik nehmen?
Mit zunehmender Ausweitung von frei verfügbaren Datensätzen im Internet wächst der Druck auf die Ver-
waltung, hoheitliche beziehungsweise mit Steuergeldern finanzierte Behördendaten mittels E-Govern-
ment-Plattformen ebenfalls frei zugänglich zu machen. Es gilt, eine Balance zwischen technischen Möglich-
keiten, rechtlichen Aspekten und politischem Willen zu erreichen. Während bei der Technologie zunehmend 
Klarheit besteht, hat die Verwaltung bezüglich der rechtlichen Kriterien und insbesondere der politischen 
Ideologien der Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hürden zu überwinden.

Einleitung
Die gesetzlichen Aufgaben der öffentli-

chen Verwaltung werden durch die Politik 
festgelegt. Um diesen Aufgaben gerecht zu 
werden, sammelt und bewirtschaftet die 
öffentliche Hand umfangreiche und quali-
tativ hochstehende Daten. Es handelt sich 
um Datenelemente, die nebst der eigentli-
chen Verwaltungstätigkeit sowohl für pri-
vate als auch für kommerzielle Zwecke von 
grossem Nutzen sein können. Eine Veröffent-
lichung solcher Rohdaten dient also man-
nigfaltigen Interessen und kann die Trans-
parenz der Verwaltungstätigkeit fördern. 
Auf Bundesebene wie auch auf kantonaler 
Ebene ist man sich des Potenzials von Open 
Government Data (OGD) bewusst. Die Kern-
frage lautet jedoch: Welche Daten sollen via 
E-Government-Plattform verfügbar gemacht 
werden?

Auf Bundesebene wurde mit der OGD- 
Strategie Schweiz 2014–2018 eine verbind-
liche Grundlage für die Bundesverwaltung 
erarbeitet.1 In dieser Strategie wird das Vor-
gehen bei der Freigabe von Behördendaten 
festgehalten. 

Definition Open Government Data
Damit ein Datensatz von Behörden als offen bezeichnet werden 

kann, sind nach der OGD-Strategie zwei wesentliche Bedingungen 
zu erfüllen:
a) Sie sind offen zugänglich.
b)  Sie unterliegen keiner Nutzungseinschränkung und können durch 

Dritte frei wiederverwendet werden.

Die einfache Zugänglichkeit kann dahingehend präzisiert wer-
den, dass die Daten in offenen und maschinenlesbaren Formaten 
bereitgestellt werden und über ein zentrales Verzeichnis auffindbar 
sind. 

Hingegen ist der Datenherr nicht verpflichtet, die Verfügbarkeit 
der OGD-Plattform zu gewährleisten. Eine Organisation, welche die 
Rohdaten also veredeln und beispielsweise in einer App bereitstel-
len will, muss damit rechnen, dass die Grundlagedaten nicht per-
manent oder nicht mit ausreichender Geschwindigkeit zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Aktuelle Diskussion zur Umsetzung von OGD im Kanton  
Zürich

Nebst der Bundesverwaltung haben auch die Kantone das Po-
tenzial und die Vorteile von OGD erkannt. Gestützt auf die kantona-
le E-Government-Strategie 2013–2016 zu OGD hat beispielsweise 
der Kanton Zürich von Mitte 2013 bis Juni 2014 ein Pilotprojekt 
durchgeführt, um erste praktische Erfahrungen mit OGD zu sam-
meln und diese für die weitere Entwicklung des Themas zu nutzen. 
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrats hat die-
ses Pilotprojekt vertieft untersucht. Die Feststellungen der GPK 
wurden dem Kantonsrat mittels Berichterstattung kommuniziert.2 
Hierbei wurden dem Parlament verschiedenste Hürden von OGD 
aufgezeigt, die im Folgenden diskutiert werden.

Vorläuferrolle der Verwaltung
Das Pilotprojekt OGD des Kantons Zürich ist ein Projekt, das die 

kantonale Verwaltung gemäss ihren Kompetenzen ohne direkten 
Auftrag des Parlaments initiiert hat. Ohne Zweifel wurde das Parla-
ment über die kantonale E-Government-Strategie ins Bild gesetzt. 
Jedoch waren sich wohl zahlreiche (Miliz-)Politikerinnen und Politi-
ker der daraus entstehenden Konsequenzen nicht bewusst. Vielmehr 
ist festzustellen, dass viele der verantwortlichen Personen in der 
Legislative mit der Thematik überfordert sind. Dies führt dazu, dass 
nachgelagert an die Aktivitäten der Verwaltung die Datenveröffent-
lichungen als solches, aber auch die Prozesse und Rahmenbedingun-
gen (vgl. Finanzierung) durch die Politik legitimiert werden sollen.

Es ist zu erwähnen, dass in der Praxis viele Politikerinnen und 
Politiker weniger aufgrund sachdienlicher Kriterien (wie Nutzer-
orientierung), sondern mehr aufgrund von Ideologien entscheiden. 
Man kann sich vorstellen, dass Fragestellungen bezüglich des Steu-
ersubstrats (Potenzialanalyse) in den Quartieren der Stadt Zürich 
aus ideologischen Gründen von gewissen Parteien sofort veröffent-
licht würden, von anderen in keinem Fall.

Zudem führen Fragestellungen zum Datenschutz in nicht weni-
gen Fällen dazu, dass veröffentlichte Daten zu einem späteren Zeit-
punkt wieder vom Netz genommen oder mittels komplizierter Ver-
fahren durch Aggregieren in ihrer Aussagekraft gemildert werden 
müssen. Dies ist jedoch auch bei Veröffentlichung von Daten, die 
durch privatrechtliche Firmen erhoben werden, der Fall.

Welche Daten?
Ob und welche Daten freigegeben werden, wird nicht nach einem 

standardisierten Freigabeprozess und nach objektiven Entschei-
dungskriterien festgelegt. Vielmehr handelt es sich in den konkre-
ten Fällen um eine Güterabwägung seitens der betroffenen Verwal-
tungseinheit. Aus politischer Sicht wäre ein standardisierter 
Freigabeprozess zur Beurteilung der Frage, welche Daten in welcher 
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Ausprägung zur Verfügung gestellt werden, notwendig. Ebenfalls 
muss aus politischer Sicht zwingend ein ausgeprägter Nutzen in 
Form von Bedürfnissen vorliegen. Eine Datenveröffentlichung im 
Sinne eines Selbstzwecks darf nicht erfolgen.

Hierbei gilt es, zu klären, wie Nutzen und Bedürfnisse ermittelt 
werden können. Eine sinnvolle Variante wäre, wenn elektronische 
Rückmeldungs- und Bedürfnisanmeldeformulare direkt auf der 
E-Government-Plattform verfügbar gemacht würden (analog Bun-
desportal). Als Grundlage zur zielgerichteten Erhebung von Nutzer-
bedürfnissen braucht es ein adäquates Register, das festhält, welche 
Daten in welcher Form durch die verschiedenen Verwaltungsein-
heiten gesammelt werden. Das Bundesportal3 kann diese Bedürf-
nisse noch nicht ausreichend befriedigen.

Wesentlich ist auch die kontinuierliche Überprüfung bestehen-
der Angebote auf deren Nachfrage. Mittels Logdateien kann ermit-
telt werden, wie oft auf publizierte Datensätze zugegriffen wird.  
Zu beobachten ist, dass statistische Informationen wie beispielwei-
se die «Laufenden Rechnungen der Gemeinden nach Gemeindeart 
und funktionaler Gliederung 2008–2012» (siehe http://opendata.
admin.ch) oft nachgefragt werden.

Finanzierung
Wie im Tätigkeitsbericht der GPK des Kantons Zürich festgehal-

ten, wurde im Rahmen des Pilotprojekts zu OGD die Kostenlosigkeit 
solcher Datenfreigaben intensiv diskutiert. Während die einen Po-
litikerinnen und Politiker erkennen, dass aus der kommerziellen 
Verwendung von OGD ein gewünschter volkswirtschaftlicher Mehr-
wert resultieren kann und solche Behördendaten demzufolge gratis 
verfügbar gemacht werden sollten, vertreten andere die Meinung, 
dass für eine wirtschaftliche Nutzung dieser Daten Gebühren zu 
erheben sind. Oft wird von Politikerinnen und Politikern das Argu-
ment eingebracht, dass es nicht sein kann, dass Firmen wie Google 
einen kommerziellen Nutzen aus diesen Daten erwirtschaften, aber 
vor Ort praktisch keine Steuern bezahlen.

In Bezug auf OGD ist diese Argumentation jedoch irrelevant. 
Daten, die bereits durch Steuergelder finanziert wurden, sollten 
nicht zusätzlich mittels Gebühren finanziert werden: Wenn aus 
Daten ein Businessmodell abgeleitet werden kann, dann sollte die 
Privatwirtschaft im Interesse der Allgemeinheit dafür sorgen. Die 
Öffentlichkeit wird in der Regel durch Steuereinnahmen davon 
profitieren. Auf Basis von OGD realisierte Anwendungen von Start-
ups bis hin zu denjenigen von Grosskonzernen wie Google, die sich 
erfolgreich am Markt behaupten können, bilden einen Mehrwert. 
Es ist sogar so, dass marktdominante Geschäftsmodelle, die auf 
selber erhobenen Daten basieren, mit der freien Verfügbarkeit von 
OGD durchbrochen werden können. Die Frage, ob Google aufgrund 
seiner Tätigkeit in der Schweiz korrekt besteuert wird oder nicht, 
ist für OGD also nicht von Bedeutung.

Auf der anderen Seite gibt es aus Sicht des Milizparlaments tat-
sächlich ein Dilemma. Allfällige Kosten für die Aufbereitung von 
Daten, das Aggregieren von Datensätzen und die Betreuung des 
Datenportals müssen budgetiert und im Rahmen der Budgetdebat-
te freigegeben werden. Für Aufbau, Betrieb und Unterhalt können 
erhebliche Kosten entstehen, die durch den Staatshaushalt finan-
ziert werden müssen. Entweder rechtfertigt ein kausaler Nutzen 
durch die Verfügbarkeit von OGD diese Mittelallokation (beispiels-
weise Effizienzsteigerung durch weniger Anfragen), oder es müss-
ten tatsächlich transparente Gebühren erhoben werden. Diese 
Fragestellung wird die Politik in Zukunft beantworten müssen.

Fazit
Das Thema Open Government Data wird die Politik in naher Zukunft 

noch vermehrt beschäftigen. OGD können ein wesentliches Mittel sein, 
um die geforderte Transparenz in der Verwaltung zu gewährleisten. 
Neue Geschäftsmodelle, basierend auf OGD, werden angestammte 
Geschäftsbereiche verändern und neue technologische Möglichkeiten 
erschliessen helfen. Die Politikerinnen und Politiker müssen sich 
notwendige Grundkenntnisse über OGD aneignen, um über deren 
Legitimierung und Legalisierung zu befinden. Ebenfalls sollten we-
sentliche Fragen zum Datenschutz beantwortet und missbräuchliche 
Datennutzung verunmöglicht werden können. Weitere wichtige noch 
zu klärende Punkte sind die Frage der Haftung bei der Nutzung von 
OGD sowie die Kontinuität der Datenbereitstellung (Verfügbarkeit und 
Langlebigkeit), die aus Sicht der Anwendungsbereitsteller wichtige 
Voraussetzungen für eine Kommerzialisierung darstellen.  

Das im Kanton Zürich gewählte Vorgehen mittels Pilotprojekt ist 
der richtige Weg, sich an die Thematik heranzutasten. Im Rahmen des 
Projekts sollen nun wesentliche Fragestellungen beantwortet und 
wichtige Erfahrungen gesammelt werden. Die so in Zürich gewonnenen 
Erkenntnisse bezüglich Umsetzung und politischer Aufarbeitung könn-
ten in Zukunft auch für die anderen Kantone von grossem Nutzen sein.

1 Open-Government-Data-Strategie Schweiz 2014–2018, genehmigt durch 
den BR am 16. April 2014.

2 http://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/D6635b025-f2de-4cfb-8b3e-
906b80ce2706/R15086.pdf

3 http://opendata.admin.ch/de/dataset
4  http://make.opendata.ch/wiki/project:home,  

http://www.opengeneva.ch/projets/ 
http://www.e-gov.zh.ch/internet/staatskanzlei/egov/de/online_angebote/
opendata_aufbauphase.html 
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/anwendungen.html 

5 http://www.geconomise.ch/

Nutzungsanwendungen von frei zugänglichen Daten 

In der Schweiz finden sich auf der Website des Vereins open - 
data.ch und auf weiteren Portalen verschiedene Anwendungen 
auf Basis von OGD.4 In Genf steht beispielsweise eine Anwendung 
mit Informationen über den Energieverbrauch und mit Vorschlä-
gen zur Reduktion der Energiekosten zur Verfügung.5 Eine App 
verknüpft als kommerzielle Nutzung die Daten von Haltestellen 
mit Geoinformationen des GIS-Zentrums. Während des OGD-An-
lasses «Hacknights 2013» der Stadt Zürich wurde der Prototyp 
für eine Denkmalpflege-App mit Daten des Kantons entwickelt 
(siehe auch Abbildung). Diese Beispiele zeigen, dass sich mit OGD 
für mannigfaltige Interessen Applikationen realisieren lassen.

Beispiel einer Anwendung aus OGD – Denkmalführer Kanton Zürich  
(http://denkmap.herokuapp.com)
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TosiT: The Open Societal Innovation Toolbox  
Werkzeugkasten zum partizipativen und kreativen 
Service-Design
In Zeiten eines partizipativen und kreativen Service-Designs im E-Government geht es Staat und Verwaltung 
darum, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Weiterentwicklung von Verwaltungsleistungen, die 
Optimierung von Entscheidungsprozessen sowie gesellschaftliche Herausforderungen erfolgreich anzugehen. 
In der TosiT (The Open Societal Innovation Toolbox: http://www.tosit.org) wurden mehr als 170 Werkzeuge 
zusammengetragen, die ganz im Sinne von offener gesellschaftlicher Innovation solche partizipativen wie 
kreativen Gestaltungsprozesse über das Internet ermöglichen. 

Partizipatives und kreatives Ser-
vice-Design im E-Government

Beim partizipativen und kreativen Ser-
vice-Design im E-Government steht der Ge-
staltungsauftrag im Mittelpunkt: Wie kön-
nen Staat und Verwaltung mit Bürgern und 
kreativen Köpfen Verwaltungsangebote, 
-leistungen und -prozesse im Zeitalter von 
Internet und Social Media gestalten und 
weiterentwickeln, um den komplexen An-
forderungen unserer Zeit gerecht zu werden? 
Gerade deren technischen Möglichkeiten 
eröffnen Gestaltungspotenziale sowohl im 
Hinblick auf neue, mehrkanalfähige Ver-

triebsansätze mit besonderer Bedeutung des elektronischen Kanals 
als auch im Hinblick auf IT-unterstützte Formen der Zusammenar-
beit zu deren konkreter Gestaltung. Vorgelagerte Entscheidungs-
prozesse und gemeinsame Lösungsansätze für die Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen eröffnen weitere Perspek-
tiven.

Auch wenn sich nicht jede Anregung für eine Umsetzung eignet, 
so gibt es doch immer wieder Vorschläge, die durch ihre Brillanz 
überzeugen und die verwaltungsintern überhaupt noch keine Rol-
le spielen. «Open Innovation» als möglicher inhaltlicher Schwer-
punkt eines «offenen Regierungs- und Verwaltungshandelns» 
verdient daher eine genauere Betrachtung. 

Offene Innovation
Die gezielte Öffnung der Innovationsprozesse einer Organisation 

nach aussen wird in der Betriebswirtschaftslehre als «Open Inno-
vation» bezeichnet. Zur Stärkung der eigenen Innovationskraft wird 
auf eine Erweiterung des Kreises potenzieller Ideengeber und -nut-
zer gesetzt. Diese müssen nicht mehr ausschliesslich innerhalb der 
eigenen Organisation beschäftigt sein. Eine solche Öffnung ermög-
licht es externen Akteuren, ihre Ideen in eine bestehende Organi-
sation einzubringen (outside-in) sowie intern generierte Ideen 
ebenfalls zu nutzen (inside-out). Dadurch können Organisationen 
und Externe ihre Ideen gemeinsam weiter veredeln (coupled). Un-
ternehmen setzen zunehmend auf eine Öffnung ihrer Innovations-
prozesse, um gemeinsam mit Partnern, Kunden und Nutzern Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die Migros nutzt 
beispielsweise die eigene Community Migipedia.ch und die Inno-
vationsplattform Atizo.ch, um aus Kundenideen Produkte zu ent-
wickeln. Auch Dell und Tchibo sammeln Verbesserungsvorschläge 
über eigene Ideenplattformen. Heute müssen aber nicht nur Unter-

nehmen, sondern auch der Staat zunehmend innovativer sein, um 
immer komplexere Probleme in einer schnelllebigen Welt zu lösen. 
Daher stellt sich die Frage, warum nicht auch die Verwaltung über 
den Einsatz von Open Innovation zur Lösung gesellschaftlicher 
Herausforderungen nachdenkt. Um diese partizipativen wie krea-
tiven Prozesse anzuregen, wurde das Konzept der «offenen gesell-
schaftlichen Innovation» (OGI) entwickelt.

Offene gesellschaftliche Innovation
Offene gesellschaftliche Innovation bezeichnet im Sinne der 

«Seealemannischen Definition» die «Adaption und anschliessende 
nachhaltige Nutzung geeigneter betriebswirtschaftlicher Open-In-
novation-Ansätze zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen durch Staat und Gesellschaft». Alle gesellschaftlichen Ak-
teure werden zur Zusammenarbeit aufgerufen. Folgerichtig werden 
bei offener gesellschaftlicher Innovation der Kreis der Beteiligten 
und die Anzahl der zu lösenden Probleme erweitert. Die Herausfor-
derung für öffentliche Organisationen besteht darin, geeignete 
Impulse aufzugreifen und diese zum Nutzen aller gesellschaftlichen 
Akteure auch nachhaltig umzusetzen. Anzumerken ist, dass sich 
nicht unbedingt alle Instrumente und Strategien der Open Innova-
tion für offene gesellschaftliche Innovation eignen.

Offene gesellschaftliche Innovation lässt sich nicht nur im Kon-
text der Problemlösung einsetzen, sondern auch in der Diskussion 
um Partizipation und Legitimität. Partizipation dient aus Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger einem anderen Zweck als aus Sicht eines 
Politikers oder eines Verwaltungsmitarbeiters. Staatliche Akteure 
partizipieren aufgrund von grossen politischen oder ethischen 
Überlegungen wie Erhöhung der Integration, verstärkte Partizipa-
tion oder politische Legitimation, Förderung der Akzeptanz oder 
Abbau von sozialen Ungleichgewichten. Bürgerinnen und Bürger 
engagieren sich, um sich in die Kommune einzubringen, mitwirken 
und mitentscheiden zu können. Oft geht es ihnen um ein gemein-
sames gestalterisches Engagement, etwa im Bereich der Stadtent-
wicklung, um das gesellschaftliche Miteinander und um die Ver-
änderung von unzureichenden Situationen. Diese unterschiedlichen 
Motive und geeignete Werkzeuge untersuchte das Forschungsprojekt 
«eSociety Bodensee 2020».

The Open Societal Innovation Toolbox (TosiT)
Ein Konsortium aus Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz 

untersuchte 2012–2014 im Rahmen des von der Internationalen 
Bodensee-Hochschule (IBH) geförderten Forschungsprojektes «eSo-
ciety Bodensee 2020» die Möglichkeiten der offenen gesellschaft-
lichen Innovation. Im Zentrum der Forschung stand die Frage, wie 
offene Innovation zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforde-
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rungen in der Bodenseeregion beitragen kann. Zum Projektab-
schluss wurden die Ergebnisse in einem Handbuch für offene ge-
sellschaftliche Innovation zusammengefasst. Dieses beschreibt 
relevante Akteure in offenen gesellschaftlichen Innovationsprozes-
sen und die Anforderungen an offene gesellschaftliche Innovation. 

Die Erhebung von Werkzeugen, die offene gesellschaftliche In-
novation befördern können, war ein wesentlicher Bestandteil der 
Forschungstätigkeit. Mehr als 170 Werkzeuge wurden in acht Werk-
zeugklassen strukturiert erfasst und systematisch evaluiert. Es 
handelt sich dabei um die Klassen (1) Ideen, (2) Problemsammlung, 
(3) Problemlösung, (4) Design, (5) Innovationsmanagement, (6) 
Daten, (7) Zukunftsfragen und (8) Soziale Medien. Der Werkzeug-
kasten für offene gesellschaftliche Innovation (The Open Societal 
Innovation Toolbox) steht Interessierten über das Internet frei zur 
Verfügung: http://www.TosiT.org. 

Das Gesamtportfolio lässt sich nach Grad der gewünschten In-
teraktion und nach Prozessfortschritt innerhalb eines Vorhabens 
filtern. So variiert das Einsatzspektrum der Werkzeuge mit Blick 
auf die Phasen offener Innovation: Ideenfindung, Konzeptentwick-
lung, Konzeptbewertung und Selektion sowie Umsetzung. Auch 
Informationen zur Verfügbarkeit der Werkzeuge, ob als (selbst- oder 
fremd-)programmierte Software, als Cloud-Lösung oder in Zusam-
menarbeit mit Intermediären, sind in der Datenbank hinterlegt. In 
der Detailansicht der Werkzeuge finden sich zudem Informationen 
darüber, ob ein Werkzeug kostenlos zur Verfügung steht. Der Ka-
talog soll Interessierten helfen, geeignete Werkzeuge und Dienste 
für ihre Innovationsprojekte zu finden, denn oft ist noch nicht be-
kannt, welche Werkzeuge zur offenen Innovation elektronisch 
bereits zur Verfügung stehen und genutzt werden könnten. Für 
Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
wird es dank dem Katalog einfacher, auf vorhandene Angebote zu 
offener gesellschaftlicher Innovation zurückzugreifen und diese 
in ihre Vorhaben einzubinden. Dies schliesst ein partizipatives und 
kreatives Service-Design im E-Government ausdrücklich mit ein. 
Gerade für dieses Ziel sollen die vier Werkzeugklassen Design, 
Problemlösung, Innovationsmanagement und Social Media genau-
er betrachtet werden. 

Werkzeugklasse «Design» 
In der Werkzeugklasse «Design» finden sich Werkzeuge zur ge-

meinsamen Gestaltung von Objekten und Artefakten. Bei diesen 
Diensten geht es um die kreative Gestaltung von Inhalten, Beiträgen, 
Logos und sonstigen Objekten, die entweder kollaborativ oder im 
Wettbewerb angelegt sind. Konkret zählen zu diesen Formaten 
 Ideenplattformen, Designplattformen sowie sonstige Kreativwett-
bewerbe um reale und virtuelle Objekte.

Werkzeugklasse «Problemlösung»
In dieser Klasse werden Angebote zur Lösung von konkreten 

Problemen erfasst, die oft auf grosse, verteilte Gruppen und Exper-
tennetzwerke und deren intellektuelle Kompetenz setzen. Besonders 
hervorzuheben sind mit Blick auf ein Service-Design im E-Govern-
ment Kollaborationsplattformen, Expertengemeinschaften, Ehren-
amtsportale und Freiwilligenbörsen besonders hervorzuheben.

Werkzeugklasse Innovationsmanagement
Zu dieser Gruppe gehören Werkzeuge für die professionelle 

 Organisation des gesamten Innovationsprozesses, von der Ideen-
findung über die Bewertung und Selektion der Ideen bis zu deren 
Umsetzung. Hier finden sich vor allem Open-Innovation-Platt-
formen. 

Werkzeugklasse Social Media 
Die Werkzeugklasse Social Media umfasst verbreitete 

Web-2.0-Plattformen, die sich durch einfache Erweiterungen oder 
gezielten Einsatz auch zur Abwicklung von offenen gesellschaftli-
chen Innovationsprozessen eignen. Mehrwerte dieser Werkzeuge 
liegen in ihrer Einfachheit, ihrer hohen Benutzerfreundlichkeit, 
den geringen Nutzungsbarrieren und der mitgliederstarken Ge-
meinschaft. Add-ons und Plug-ins ermöglichen die Durchführung 
von Wettbewerben und unterstützen Organisatoren dabei, die Ein-
reichungen zu evaluieren.

Aufruf zu einem partizipativen und kreativen Service- 
Design im E-Government

Die in der TosiT erfassten Werkzeuge verteilen sich über alle acht 
Werkzeugklassen. Insbesondere eignen sich aber die in den vier 
Klassen Design, Problemlösung, Innovationsmanagement und So-
cial Media aufgeführten Werkzeuge für ein partizipatives und kre-
atives Service-Design im E-Government. Sie unterstützen die Trei-
ber einer gemeinsamen Gestaltung von Verwaltungsleistungen und 
erleichtern ihnen eine Öffnung gegenüber externen Impulsen und 
Impulsgebern. Offene Innovation und offene gesellschaftliche In-
novation sollten daher nicht nur bei Open Government, sondern 
auch bei der Weiterentwicklung des E-Governments eine zuneh-
mend wichtigere Rolle spielen. 

 – Raffl, Celina/von Lucke, Jörn/Müller, Oliver/Zimmermann, Hans-Dieter/vom Bro-
cke, Jan: Handbuch für offene gesellschaftliche Innovation, TOGI-Schriftenreihe, 
Band 11, 2. Auflage. ePubli GmbH, Berlin, 2014. ISBN 978-3-7375-2027-0.  
https://www.epubli.de/shop/buch/44238 und https://www.zu.de/institute/
togi/assets/pdf/TOGI-150218-TOGI-Band-11-Raffl-OGI-Handbuch-V2.pdf. 

 – von Lucke, Jörn/Herzberg, Johann/Kluge, Ulrike/vom Brocke, Jan/Müller, Oliver/
Zimmermann, Hans-Dieter: Offene gesellschaftliche Innovation. Die Seealeman-
nische Definition. eSociety Bodensee 2020 Blog, Friedrichshafen, St. Gallen  
und Vaduz, 2012. http://esocietybodensee2020.files.wordpress.com/2012/10/
ibh-121015-seealemannische-definition-v1.pdf.

Bild der TosiT.org
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Notwendigkeit zielgruppen- und problemorien-
tierter Gestaltung von E-Government1

Über One-Stop-Modelle für den öffentlichen Sektor wird seit rund 20 Jahren diskutiert. Der tatsächliche Um-
setzungsstand ist jedoch dürftig. Vielfach werden Lösungen implementiert, welche die tatsächlichen Prob-
lemlagen der Adressatinnen und Adressaten nicht treffen. An einem Vergleich der Lebenslage Geburt mit der 
Situation von Eltern eines Kindes mit Behinderung wird verdeutlicht, wie verschieden die Ansprüche an ein 
und dasselbe One-Stop-Konzept sind. Daher stellt sich die Frage, wie One-Stop-Government ausgestaltet sein 
muss, um den Bedarfen unterschiedlicher Zielgruppen gerecht zu werden und zu problemorientierten Lösun-
gen zu gelangen.

Ausgangslage: One-Stop-Konzepte 
kaum zielgruppengerecht umgesetzt

Leistungen für Familien sind mit einem 
hohen Verwaltungsaufwand verbunden 
(vgl. hierzu u.a. Bertelsmann Stiftung 2008; 
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung 
2008; Ministry of Home Affairs and King-
dom Relations 2006). Häufig ist den Adres-
saten nicht klar, welche Leistungen ihnen 
in einer konkreten Lebenssituation zustehen 
und wie sie diese erhalten. An dieser Grund-
einschätzung haben auch fast 20 Jahre E-Go-
 v ernment-Entwicklung wenig geändert. 
Nach wie vor sind nicht nur die Produktions-, 
sondern vor allem auch die Vertriebsstruk-

turen von Verwaltungen bei der Leistungsbringung im Bereich 
Familien stark durch Zuständigkeiten geprägt. Zwar wurden 
One-Stop-Modelle zur Bündelung von Informationen und zur Ver-
einfachung des Zugangs zu Verwaltungsleistungen für den öffent-
lichen Sektor entwickelt. Doch ein näherer Blick in die Praxis zeigt: 
Das Potenzial, das lange Zeit propagiert wurde, ist de facto bisher 
nicht annähernd eingelöst worden (vgl. auch Bannister/Connolly, 
2012). «Leistungen aus einer Hand» bedeutet bestenfalls ein Bür-
geramt, bei dem nach allem und jedem gefragt werden kann. Die 
Leistungen, die dort wirklich beantragt werden können, sind aller-
dings meist geringfügig (Schuppan/Köhl/Viehstädt 2013). Doch 
woher kommt die grosse Diskrepanz zwischen dem Stand der fach-
lichen Diskussion und der praktischen Umsetzung? Auf Grundlage 
dieses Missstandes wurden ausgewählte Leistungen für Familien, 
genauer die Leistungen in der Lebenslage Geburt sowie die Leis-
tungen für Eltern eines Kindes mit Behinderung, näher untersucht2 
und entsprechende Gestaltungsansätze mit E-Government entwi-
ckelt3.

Problemlage und Gestaltungsansätze bei Leistungen  
für Familien

Die Beantragung von Leistungen für Personen in der Lebenslage 
Geburt sowie für Eltern eines Kindes mit Behinderung4 ist mit hohen 
Bürokratielasten und Interaktionsaufwänden verbunden. Im zwei-
ten Fall muss nicht nur punktuell, sondern sogar dauerhaft mit 
unterschiedlichsten Verwaltungen Kontakt aufgenommen bzw. 
gehalten werden. In beiden Fällen gestaltet sich der Zugang zu In-
formationen und Leistungen schwierig. Vielfach ist den Adressa-
tinnen und Adressaten überhaupt nicht klar, welche Informations-
angebote existieren, welche Informationen relevant sind und 

welche Leistungen in Anspruch genommen werden können. Bei der 
Lebenslage Geburt sind insbesondere Informationen zu spezifischen 
Leistungen für Menschen in bestimmten Lebenssituationen, bei-
spielsweise für Alleinerziehende, weder strukturiert noch vollstän-
dig abgebildet, was den Suchaufwand massgeblich erhöht. Für Eltern 
eines Kindes mit Behinderung gestaltet sich die Suche nach Infor-
mationen und Leistungen noch um einiges aufwendiger, weil die 
individuellen Bedarfe, je nach Art und Grad der Behinderung, stark 
variieren. Für beide Anwendungsfelder werden an keiner Stelle 
Informationen umfassend gebündelt und bedarfsgerecht aufberei-
tet, was bei den Adressaten Unsicherheiten in Bezug auf die Aktu-
alität und Vollständigkeit der Informationen verursacht. Ebenso 
lieferten die empirischen Ergebnisse in beiden Anwendungsfeldern 
keinen Hinweis auf eine umfassende Kooperationsstrategie zwi-
schen den beteiligten Akteuren, um den Interaktions- und Koordi-
nationsaufwand für die Adressaten zu reduzieren. Sowohl in der 
Lebenslage Geburt als auch für Eltern eines Kindes mit Behinderung 
ist die Antragstellung vor allem deshalb aufwendig, weil gleiche 
Daten (vorwiegend Stammdaten) wiederholt in jeden Antrag einge-
geben und Nachweise immer wieder erbracht werden müssen. Ins-
besondere für Eltern eines Kindes mit Behinderung ergeben sich 
enorme Bürokratielasten, weil die Betroffenen etliche Leistungen 
in regelmässigen Abständen neu beantragen müssen. Während 
dabei der Zeitpunkt der Beantragung keine wesentliche Rolle spielt, 
stellt sich der Zeitpunkt der Beantragungen bei der Lebenslage 
 Geburt als ungünstig dar. Denn viele Leistungen können erst nach 
der Geburt beantragt werden, weil die Geburtsurkunde vorzulegen 
ist. Nach der Geburt sind die zeitlichen Kapazitäten junger Eltern 
jedoch sehr begrenzt. 

Insgesamt bestehen in beiden Anwendungsfeldern hohe Inter-
aktionsaufwände für Adressaten, die in den einzelnen Phasen der 
Bürger-Verwaltungs-Beziehung ähnlich gelagert sind. Dennoch sind 
identische Gestaltungsvorschläge nicht sinnvoll, da so die unter-
schiedlichen Bedarfe der Zielgruppen in Bezug auf die Reduktion 
des Interaktionsaufwandes nicht hinreichend berücksichtigt wer-
den würden. Als Lösungsansatz für die Lebenslage Geburt wird eine 
lebenslagenbezogene Antragstellung vor der Geburt vorgeschlagen. 
Ein solcher «Lebenslagenantrag» ermöglicht es den Adressaten, für 
mehrere Leistungen gleichzeitig einen Antrag auszufüllen und Da-
ten nur einmalig anzugeben, was den Aufwand reduziert. Für das 
zweite Anwendungsfeld eignen sich hingegen Elemente einer pro-
aktiven Leistungserbringung besser, weil viele Leistungen, bei-
spielsweise der Schwerbehindertenausweis, diverse Therapiemass-
nahmen oder Hygieneartikel, in regelmässigen Abständen 
wiederholt oder neu zu beantragen sind. Das bedeutet, betroffene 
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Eltern beantragen diese Leistung nur einmalig, erhalten diese 
 jedoch dauerhaft bereitgestellt, solange sich der Bedarf nicht ändert. 
Während es bei der Lebenslage Geburt ausreichend ist, Informati-
onen zu integrieren und den Zugang zu Leistungen elektronisch zu 
bündeln (Informations- und Serviceportal), sind Eltern eines Kindes 
mit Behinderung auf eine persönliche Beratung und Begleitung 
angewiesen. Für erste Orientierungsinformationen kann für Eltern 
eines Kindes mit Behinderung ein einheitlicher Onlinezugang nütz-
lich sein. Um auf die persönlichen und emotionalen Bedürfnisse 
der Adressaten einzugehen sowie die individuellen Ansprüche aus 
dem vielfältigen Leistungsspektrum der Sozialgesetzgebung zu 
filtern, ist jedoch eine persönliche Beratung durch einen Fallma-
nager unabdingbar. 

Warum Zielgruppenorientierung, und wie kann es gelingen?
Die empirische Erhebung hat deutlich gemacht, dass die spe-

zifischen Bedarfe der Familien so vielfältig sind, dass adäquate 
Lösungsansätze nur begrenzt standardisierbar sind. Dies zeigt, wie 
wichtig eine eingehende Problemanalyse ist, um effektive E-Govern-
ment-Lösungen zu gestalten. Denn gerade im Sozialbereich funk-
tionieren «One-size-fits-all-Lösungen» aufgrund der individuellen 
Situationen der Adressaten häufig nicht. Weiterhin bestätigte die 
Untersuchung beider Lebenssituationen, dass es an konkreten, 
zielgruppenbezogenen Überlegungen für One-Stop-Konzepte fehlt. 
Der Kern des Problems liegt jedoch weit vor der Implementierung: 
Betrachtet man die Fachdiskussion etwas genauer, wird deutlich, 
wie wenig anwendungsnah E-Government-bezogene Konzepte dis-
kutiert werden.5 Vage Visionen und Leitbilder werden formuliert, 
jedoch nicht auf implementierungsfähige Konzepte heruntergebro-
chen. Aber auch E-Government-Konzepte wie One-Stop-Ansätze 
stellen zunächst eher «Hülsenkonzepte» dar, die durch fachliche 
Arbeit gefüllt werden müssen. Diese Füllarbeit erfordert eine wis-
senschaftliche Fundierung. Welche Zielgruppen haben welche 
Probleme mit dem Zugang zu Verwaltungsleistungen, und welchen 
Beitrag kann E-Government dabei leisten? Spätestens bei dieser 
Fragestellung wird man feststellen, dass es erforderlich ist, sich von 
einer technikgetriebenen Diskussion über Potenziale von E-Govern-
ment zu lösen und stattdessen zielgruppen- und vor allen problem-
orientiert vorzugehen. 

Dazu eignet sich insbesondere der Ansatz des Action Design Re-
search6 (ADR) (vgl. Sein et al. 2011). ADR zeichnet sich als Methode 
insbesondere dadurch aus, empirisch basierte Gestaltungsvorschlä-
ge zu entwickeln, die bereits in der Designphase evaluiert werden. 
Daraus ergeben sich für das methodische Vorgehen vier Stufen der 
Entwicklung: (1) Problemanalyse, (2) Entwicklung von Gestaltungs-
ansätzen, (3) Evaluation, (4) Weiterentwicklung der Gestaltungs-
ansätze. Dieses Vorgehen ermöglicht zielgruppengerechte Gestal-
tungsvorschläge, die sich am tatsächlichen Bedarf der Adressaten 
orientieren. Es werden keine «fertigen» Lösungen auf Anwendungs-
felder übertragen, die Lösungen werden vielmehr induktiv aus der 
spezifischen Problemlage der Zielgruppe heraus entwickelt. E-Gov-
ernment kann in diesem Zusammenhang nicht nur in Bezug auf 
Bürokratieabbau einen wertvollen Beitrag leisten. Auch in Bezug 
auf die Effektivität beschlossener Gesetze und Massnahmen kann 
zielgruppengerechte Gestaltung von E-Government wertvoll sein, 
wenn beispielsweise spezielle Fördermassnahmen schnell und 
bedarfsgerecht erbracht werden, um Kindern mit Behinderung 
bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten.

 1 Die Ausführungen basieren auf den Forschungsergebnissen des Projektes 
«Stein-Hardenberg 2.0» (siehe Infobox). Projektergebnisse wurden veröf-
fentlicht in Köhl et al. 2014.

2 Untersuchungsgebiet: Raum Potsdam und angrenzende Landkreise in 
Brandenburg.

3 Im konkreten Fall wurden zunächst Problemlagen identifiziert, indem 
 Dokumentenanalysen und Experteninterviews sowohl mit Adressaten als 
auch mit Vertretern von öffentlichen Verwaltungen durchgeführt wurden. 
Anhand der Ergebnisse der Problemanalyse wurden verschiedene Möglich-
keiten des Zugangs zu Leistungen mit E-Government abgeleitet. In Fokus-
gruppenworkshops (vgl. Krueger 1994) mit den wichtigsten Stakeholdern 
wurden die Gestaltungsansätze evaluiert und verfeinert.

4 Siehe Köhl/Schuppan/Viehstädt 2013a.
5 Die Untersuchungen im Rahmen des Projektes «Stein-Hardenberg 2.0» 

 ergaben, dass es nicht nur die vagen Visionen sind, die eine zielgruppen-
gerechte Umsetzung von E-Government verhindern. In Fokusgruppenwork-
shops mit Mitarbeitenden von Verwaltungen und 
Sozialversicherungsträgern aus dem Bereich Leistungen für Kinder mit Be-
hinderung wurde auch noch ein anderer Grund deutlich: Vielfach scheitert 
die Umsetzung schon daran, dass aufseiten der Verwaltung gar keine Not-
wendigkeit erkannt wird, den Vertrieb der Leistungen anders als bisher zu 
organisieren (vgl. auch Köhl/Schuppan/Viehstädt 2013b).

6 Dieser Ansatz wurde auch im Projekt «Stein-Hardenberg 2.0» gewählt.
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Forschungsprojekt «Stein-Hardenberg 2.0»

Ziel des von Mitte 2011 bis Mitte 2014 am IfG.CC ausgeführten 
Projektes war es, Veränderungen im Kontext von E-Government 
auf der Ebene des arbeitenden Staates herauszuarbeiten und mit 
Fragen der Staatsorganisation zu verbinden. Ergebnis ist, dass 
organisatorische Gestaltungspotenziale von E-Government ge-
nutzt werden können, ohne dadurch grundlegende Prinzipien der 
Staatsorganisation zu beeinträchtigen. Dennoch erfordert E-Gov-
ernment eine Neuinterpretation von Verwaltungsföderalismus, 
kommunaler Selbstverwaltung und Ressorthoheit. Hieraus wurden 
fundierte Konzepte für die Architektur einer kooperativen und 
vernetzten Verwaltung mit E-Government entwickelt.
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Mitreden, mitbestimmen, mitgestalten 
Nordrhein-Westfalen startet Open-Government-Portal
Offene Daten, mehr Transparenz, mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern: Die Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen will eine offene Regierung sein – auf ganzer Linie. Ein wichtiger Schritt in diese Rich-
tung ist das Open.NRW-Portal (open.nrw), das Mitte März online gegangen ist. Onlineredakteurin Katharina 
Matzke erklärt, was dahintersteckt.

Eine Tabelle mit 1674 Zahlen zum Kin-
dergartenjahr: Für den normalen Leser ist 
das erst mal unübersichtlich und langweilig. 
Für Rainer Striewski ist sie bares Geld wert 
und die Grundlage seines Berufs. Striewski 
ist Datenjournalist. Manche nennen ihn 
auch «Datenveredler», denn er weiss, wie 
man aus Daten Geschichten macht. Als 
NRW-Familienministerin Ute Schäfer Mitte 
April 2015 die aktuellen Zahlen zu Betreu-
ungsplätzen von Kindergartenkindern be-
kannt gab, wusste der freie Journalist aus 
Köln sofort: Das ist ein aktuelles spannendes 
Thema, das ich verkaufen kann. Das Ergeb-
nis: ein Onlinebeitrag auf der Website des 
Westdeutschen Rundfunks, der mithilfe von 

Grafiken anschaulich darstellt, wie sich die Betreuungsangebote 
für unter Dreijährige (U3) in den letzten acht Jahren verändert ha-
ben. «In den Daten, die Land und Kommunen veröffentlichen, lau-
ern so viele spannende Themen», erklärt Striewski. «Durch die 
Auswahl an Grafiktools hat man heutzutage ganz neue Möglichkei-
ten, diese Daten mit interaktiven Diagrammen oder Karten darzu-
stellen und so dem Leser neue Welten zu eröffnen.»

500 offene Datensätze rund um das Leben in NRW
Um an interessante Daten der Landesverwaltung in Nord-

rhein-Westfalen zu kommen, mussten Rainer Striewski und seine 
Kollegen lange Zeit noch aufwendig auf den Seiten verschiedener 
Ministerien suchen. Das hat sich seit dem 16. März 2015 geändert. 
An diesem Tag ist das Open.NRW-Portal gestartet. Darauf stehen 
die offenen Daten der Landesverwaltung jetzt allen Interessierten 
dauerhaft zur Verfügung: kostenfrei, übersichtlich und maschinen-
lesbar. «Wir stellen die Daten ganz bewusst als ‹Rohdaten›, also 
unverändert ins Netz», sagt Hartmut Beuss, der Chief Information 
Officer (CIO) des Landes Nordrhein-Westfalen. «So lassen wir un-
seren Nutzern die grösstmögliche Freiheit, sie nach ihren Vorstel-
lungen und Ideen anzuwenden.» Kreative Ideen, wie man die offe-
nen Daten des Landes nutzen kann, erhofft sich das Open.NRW-Team 
nicht nur von Journalisten, sondern auch von Unternehmen. So 
plant zum Beispiel die Firma Here, eine Tochter des Telekommuni-
kationskonzerns Nokia, die bereits auf dem Portal veröffentlichten 
Daten zu Strassen des überörtlichen Verkehrs für die Programmie-
rung von Navigationssystemen zu verwenden. «Die offenen Daten 
sind für uns unglaublich wichtig», sagt Gunna Höpfner, Projektlei-
terin bei Here. «So bekommen wir aktuelle und zuverlässige Infor-
mationen. Wir vertrauen den offiziellen Stellen. Die einzige Alter-
native wäre, die Strassen selbst abzufahren, und das kostet eine 
Menge Geld.» 

Als Grundlage für die Entwicklung neuer Software und Apps hat 
das Open.NRW-Portal ein grosses wirtschaftliches Potenzial. Mit 
rund 500 offenen Datensätzen ist es schon zum Start eines der gröss-
ten Angebote in Deutschland. Dieser Bestand soll nun stetig erwei-
tert werden. Bis Ende des Jahres soll es zum Beispiel neue Daten-
sätze zu Pflege und Alter, zu allgemeinbildenden Schulen und 
Berufskollegs sowie zu Hochschulstatistiken geben. Ausserdem 
werden neue Umweltfachdaten rund um die Themen Natur, Wasser, 
Abwasser, Lärm, Abfall und Verbraucherschutz veröffentlicht, und 
das Ministerium für Inneres und Kommunales will seinen Gefah-
renabwehrbericht mit Daten zu den Bereichen Feuerschutz und 
Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Krisenmanagement sowie 
Kampfmittelbeseitigung als Open Data zur Verfügung stellen.

Die drei Säulen der Open.NRW-Strategie
Doch Open.NRW ist mehr als Open Data. Schon im Mai 2014, als 

die Landesregierung die Strategie verabschiedet hat, stand fest, 
dass der Open-Government-Gedanke weit über das Bereitstellen 
von offenen Daten hinausgehen soll. «Wir brauchen (…) mehr akti-
ve Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mehr Transparenz 
von Politik und Verwaltung, mehr Zusammenarbeit zwischen Ver-
waltung und Verbänden», ist Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
überzeugt. Deshalb ist die Open.NRW-Strategie auf drei Säulen 
aufgebaut. Neben den offenen Daten setzt die Landesregierung auch 
auf Partizipation, also die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
an politischen Entscheidungen. Sie will einen Dialog auf Augenhö-
he schaffen. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sollen selbst die 
Chance bekommen, ihr Land mitzugestalten und gemeinsam mit 
der Regierung Ideen zu entwickeln. Deshalb umfasst die dritte Säu-
le der Strategie auch Angebote der Zusammenarbeit, bei denen die 
Bürgerinnen und Bürger die Arbeit der Landesverwaltung aktiv 
unterstützen können.

Portal bündelt Möglichkeiten zum Mitreden und Mitgestalten
Anfang des Jahres hat eine Studentin die Open.NRW-Geschäfts-

stelle angeschrieben. Für ihre Seminararbeit hat sie sich nach so-
genannten E-Konsultationsverfahren erkundigt, also Möglichkeiten 
für Interessierte, sich über das Internet an politischen Entschei-
dungen zu beteiligen. Bei ihrer Recherche auf den Seiten der Lan-
desverwaltung ist sie nicht so richtig fündig geworden. Tatsächlich 
hat die Landesregierung schon mehrere solcher Verfahren angebo-
ten. Studierende konnten zum Beispiel ihr Hochschulgesetz mitge-
stalten, und Bürgerinnen und Bürger konnten sich online an der 
Entwicklung einer nationalen Geoinformationsstrategie beteiligen. 
Was bisher fehlte, war ein zentrales Portal, auf dem man solche 
Angebote gebündelt finden kann. Auf dem Open.NRW-Portal werden 
jetzt nicht nur sämtliche Möglichkeiten der Beteiligung gebündelt, 
das Open.NRW-Team koordiniert solche Partizipationsverfahren 
auch über die komplette Landesverwaltung hinweg. In jedem Mi-
nisterium gibt es eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpart-

Katharina Matzke 
Ministerium für Inneres 
und Kommunales Nord-
rhein-Westfalen 
Geschäftsstelle Open.NRW 
Onlineredakteurin 
kontakt@open.nrw.de
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ner, der sich dort um die Umsetzung der Open.NRW-Strategie küm-
mert. Bei regelmässigen Treffen tauschen sich die Ansprechpartner 
untereinander sowie mit der Open.NRW-Geschäftsstelle aus und 
stellen ihre Pläne und Projekte vor – Ideen für eine Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger genauso wie für neue offene Daten und 
Projekte der Zusammenarbeit.

Landesregierung setzt auf bürgerliches Engagement
Jeder in Nordrhein-Westfalen ist auf seine Art ein Experte, sei es 

durch sein Studium, seinen Job oder sein Hobby. Darin liegt ein 
grosser Schatz an Wissen und Erfahrung, den die Landesregierung 
künftig stärker nutzen will – für sich und für alle Menschen im 
Land. Deshalb setzt sie auf freiwillige Zusammenarbeit, sowohl 
zwischen Expertengruppen als auch zwischen Landesregierung 
und Bürgerinnen und Bürgern. Wie das aussehen kann, haben ei-
nige Ministerien schon in sehr unterschiedlichen Projekten gezeigt. 
So können sich zum Beispiel Expertengruppen in einem Onlinefo-
rum auf den Seiten des Arbeitsministeriums zu Themen aus der 
Arbeitswelt austauschen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) ist aktuell mit einem weiteren span-
nenden Projekt gestartet. Dabei werden interessierte Bürgerinnen 
und Bürger und Fachleute in die Erschliessung von Naturschutzge-
bieten eingebunden. Auf einer Plattform im Internet können sie ihre 
Beobachtungen zu Arten- und Biotopschutz zusammentragen, in 
Chatrooms miteinander diskutieren und sich in Wikis und Blogs 
zum Thema informieren.

Weitere interessante Projekte sind in Planung. So darf schon 
verraten werden, dass das Ministerium für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien ein Wiki zu medien- und netzpolitischen The-
men einrichten will. Und das Justizministerium plant eine Bürger-
sprechstunde zu Justizthemen. In einem Livechat sollen Expertin-
nen und Experten und Mitarbeitende des Ministeriums bei Fragen 
zur Verfügung stehen.

Die Weichen sind gestellt
Neben den konkreten Projektplänen stehen noch viele weitere 

Ideen im Raum. «Mit der Bekenntnis zum Open Government und 
der (…) Open.NRW-Strategie geht die Landesregierung mit grossen 
Schritten (…) auf diejenigen zu, die mehr Offenheit und Beteiligung 
fordern, sich für mehr Demokratie durch mehr Transparenz einset-
zen und die Erwartung haben, dass hierfür die richtigen Weichen 
gestellt werden», sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger, als die Stra-
tegie im Mai 2014 verabschiedet wurde. Spätestens mit dem Start 
des Open.NRW-Portals sind diese Weichen nun gestellt. Der Zug ist 
angerollt. Bis die Open.NRW-Strategie umgesetzt ist, hat er aber 
noch ein gutes Stück Weg vor sich. 
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ELKAT – das österreichische Service-Design- 
Konzept für die Dienstleistungsrichtlinie
Für die elektronischen Verfahrensinformationen der Dienstleistungsrichtlinie war ein nationales Service- 
Design-Konzept erforderlich. Die regionalen Unterschiedlichkeiten wurden mit einem Verbund von Portalen 
bewältigt. Auf der Basis einer einheitlichen Struktur hat man die Services von Bund und Ländern miteinander 
vernetzt, um ein regionales Dienstleistungsangebot mit einer grösstmöglichen Einheitlichkeit darstellen zu 
können.

Ausgangslage
Österreich ist ähnlich wie die Schweiz 

föderal organisiert. Um das Folgende besser 
zu verstehen, werfen wir einen genaueren 
Blick auf die Struktur der österreichischen 
Verwaltung. Die Gebietskörperschaften glie-
dern sich in vier Ebenen: Neben der Bun-
desverwaltung gibt es neun Länder, die 
Bezirksverwaltungsbehörden, das sind 
80 Bezirkshauptmannschaften, die inner-
organisatorisch den Ländern zugeordnet 
sind und 15 Statutarstädte sowie als unters-
te Ebene 2100 Gemeinden. Neben diesen 
Gebietskörperschaften gibt es noch weitere 
Körperschaften öffentlichen Rechts wie die 
Kammern und Sozialversicherungen. Die 
Gesetzgebung wird im Wesentlichen vom 
Nationalrat und den neun Landtagen wahr-
genommen. Rechtsnormen können aber 
auch in Form von Verordnungen durch Ex-
ekutivorgane erlassen werden. Bundesge-
setze werden von allen Ebenen der Verwal-
tung exekutiert, und gesetzliche Regelungen 
der Länder werden von allen Ebenen mit 
Ausnahme der Bundesbehörden exekutiert. 
Dass dies in der Praxis durchaus komplex 
sein kann, zeigen die Zuständigkeiten für 
zwei gängige Verfahren: 

Für die Ausstellung von Reisepässen ist 
üblicherweise die Bezirkshauptmannschaft 
zuständig, in Leoben und Schwechat ist es 
die Gemeinde, in Statutarstädten der Magis-
trat und in Wien sind es die magistratischen 
Bezirksämter. Ebenso nehmen einige Ge-
meinden Reisepassanträge entgegen und 
leiten sie an die zuständige Passbehörde 
weiter.

Zuständig für die Ausstellung von Führerscheinen ist in Städten 
mit Landespolizeidirektion die Landespolizeidirektion, in Wien das 
Verkehrsamt, in Linz das Stadtpolizeikommando Linz, in Städten 
ohne Landespolizeidirektion bzw. in sonstigen Gemeinden die Be-
zirkshauptmannschaft, in den Statutarstädten Krems und Waidho-
fen/Ybbs der Magistrat und in der Statutarstadt Rust die Landespo-
lizeidirektion Burgenland.

Neben diesen behördlichen Verfahren gibt es den Bereich der 
Privatwirtschaftsverwaltung. Hier bieten alle Ebenen der Verwal-
tung Leistungen an. Diese reichen von Förderungen bis zu kommu-
nalen Infrastrukturleistungen.

help.gv.at enthält Beschreibungen der gängigen bundesgesetz-
lichen Verfahren. Den zuständigen Stellen bietet das Portal die 
Wartung von Links auf die Behördenadressen an. Dies erfolgte aber 
nur teilweise, und aufgrund der Umstellungen der CMS-Systeme 
waren nach einiger Zeit viele eingetragene Links nicht mehr gültig. 
Daneben boten die zuständigen Stellen teils eigene, divergente Ver-
fahrensbeschreibungen an, teils wurde auf die help-Beschreibungen 
verlinkt. Nach gesetzlichen Änderungen und der dadurch bedingten 
Reorganisation des help-Contents waren auch diese Verweise viel-
fach ungültig. Da diese Situation unbefriedigend war, versuchten 
einige Länder, zusammen mit dem Bundeskanzleramt einen Lö-
sungsansatz zur Verbesserung zu finden.

Der Lösungsansatz
Basis für die Lösung waren ein einheitliches Schema für einen 

Servicekatalog, den sogenannten ELKAT1, und eine Reihe von Ser-
vices, die auf diesem Schema aufsetzen. Damit die Verfahrensbe-
schreibungen der Länder und des Bundes leichter ausgetauscht und 
aggregiert werden können, wurde eine Reihe von Schlüsselsystemen 
entwickelt bzw. auf vorhandene Schlüsselsysteme2 zurückgegriffen:

 – Die Leistungen werden nach Verfahrens- und Leistungsbereichen 
gegliedert. 

 – Da die Gliederung nach Bereichen zu grob ist, werden diese zu-
sätzlich in Leistungsgruppen aufgegliedert.

 – Das Verwaltungskennzeichen dient zur einheitlichen Identifika-
tion von Behörden.

 – Lebens- und Unternehmenssituationen bilden die Basis für eine 
benutzerfreundliche Darstellung.

 – Diverse Typisierungen (Leistungstyp, Rechtsform, Rechtsgrund-
lage etc.) sorgen für Einheitlichkeit.

Für die Leistungsbeschreibungen3 wurde eine einheitliche Glie-
derung und Textierung vereinbart, um die Interoperabilität zu si-
chern. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen 
ergibt sich damit auch eine leichtere Lesbarkeit. Die Gliederungs-
elemente «allgemeine Informationen», «erforderliche Unterlagen», 
«Kosten» und «zuständige Stellen» müssen beispielweise in jeder 
Beschreibung vorhanden sein.

Die Struktur
Zur Gliederung der Leistungen und damit zur Identifikation wur-

de folgende vierstufige Struktur gewählt:
 – Leistungsbereich
 – Leistungsgruppe
 – Leistung
 – Teilleistung

Dipl. Ing. Franz Grandits 
Bis 2014 E-Government- 
Verantwortlicher  
im Land Steiermark
Derzeit freier Berater 
fgrandits@gmx.at



Das ELKAT-Konzept geht vom Grundsatz aus, dass Informationen 
von der jeweiligen autorisierten Stelle zur Verfügung gestellt und 
von den beteiligten Portalen textgleich angeboten werden. Im 
Verbund werden Servicekataloge und Leistungsbeschreibungen 
ausgetauscht. Eine Normierung der Leistungsbeschreibungen 
sorgt für eine höhere Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Die 
Vereinheitlichung von Schlüsselsystemen und Typisierungen er-
leichtert den Austausch und verbessert die Suchmöglichkeiten. 
Ein Verbund von Zuständigkeitsfindern ermöglicht einen direkten 
Zugang zu Behördenadressen und Formularen. Für die Reali-
sierung stehen unterschiedliche technische Lösungsvarianten zur 
Verfügung.
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Um eine zentrale Vergabe zu vermeiden, wurde dieser vierstu-
fige Schlüssel mit einem Providerkennzeichen (Bund bzw. Länder-
kennung) ergänzt. 

Als Objekttypen wurden definiert:
 – Leistungen/Teilleistungen
 – Zuordnung von Lebens-/Unternehmenssituationen zu Leistungen/

Teilleistungen
 – Leistungsbeschreibungen
 – Formulare zu den Leistungen

Das System erlaubt auch mehrsprachige Beschreibungen.

Die Services
Eine Reihe von Services ermöglicht den Austausch der Beschrei-

bungen bzw. eine Vernetzung. Die Services gehen von folgenden 
Grundsätzen aus:

 – Leistungsbeschreibungen für national geregelte Verfahren werden 
auf den unterschiedlichen Portalen im System mit identischer 
Textierung dargestellt.  

 – In den Portalen der Bundesländer bzw. der Gemeinden wird zur 
Darstellung das CD der jeweiligen Behörde verwendet.

 – Auf regionaler Ebene wird das Leistungsangebot durch Aggrega-
tion der nationalen und der regionalen Leitungen ermittelt.

 – Es gibt unterschiedliche Integrationsstufen und damit mehrere 
technische Lösungsoptionen für die einzelnen Partner.

List of Services
Gesteuert durch eine Reihe von Queryparametern kann eine 

Liste von Services vom gewünschten Provider abgerufen werden. 
Ein Queryparameter ist beispielsweise eine Lebenssituation oder 
eine Verwaltungsstelle, die eine Leistung erbringt. Die Querypara-
meter können auch kombiniert werden. Diese Funktion ist als Web-
service realisiert.

Service Description
Für eine bestimmte Leistung kann eine Leistungsbeschreibung 

abgerufen werden. Diese Funktion kann mit unterschiedlichen 
Techniken realisiert werden. Damit eine korrekte Darstellung des 
HTML-Codes mit unterschiedlichen Stylesheets erfolgen kann, 
wurden die verwendbaren HTML-Tags festgelegt. Damit Links auf 
andere Leistungsbeschreibungen korrekt dargestellt werden kön-
nen, wurde ein spezielles Ref-Tag eingeführt, das vom Zielsystem 
in den jeweils konkreten validen Link umzuformen ist.

Zuständigkeit
Für eine bestimmte Leistung und eine bestimmte Region kann 

eine Webanwendung zur Ermittlung der Zuständigkeit und allfällig 
vorhandener Formulare getriggert werden. Die Zuständigkeitsfunk-
tion sollte von jener Stelle angeboten werden, welche die inneror-
ganisatorischen Regelungen trifft, damit diese Informationen nur 
einmal gewartet werden müssen und die laufenden Änderungen 
der Struktur bzw. der Kontaktadressen rasch und korrekt abgebildet 
werden. Da es sich um eine Vielzahl solcher Stellen handelt, gibt es 
ein Verzeichnis von Serviceprovidern für den Zuständigkeitsservice.

Die Umsetzung
Im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie wurden sogenannte 

einheitliche Ansprechpartner (EAP) in den Bundesländern instal-
liert. Diese EAP haben das für die Dienstleistungsrichtlinie rele-
vante Leistungsangebot entsprechend darzustellen. Für die Dar-

stellung in den EAP-Portalen wurde auf das ELKAT-Konzept 
zurückgegriffen. Eine Übersicht über die EAP-Portale wird unter 
http://eap.gv.at dargestellt. Ein Beispiel eines EAP-Portals findet 
sich unter http://eap.steiermark.at. Weil die Steiermark das EL-
KAT-Konzept für das gesamte E-Government-Angebot verwendet, 
ist die Darstellung in den anderen Bereichen des Landes Steiermark, 
also beispielsweise im Leistungsangebot der Bezirkshauptmann-
schaften, textgleich: http://www.bh-leibnitz.steiermark.at/cms/
beitrag/12186101/68227254/. Die Vernetzung der Zuständigkeits-
systeme kann für die Gewerbeanmeldung in Graz mit folgendem 
Link demonstriert werden: https://egov.stmk.gv.at/lavi/vb/kontakt.
do?PDefId=B&PId=WT-GE-GB-GA&MCode=60101. 

Das Land Steiermark verwendet in seiner Webpräsenz unter-
schiedliche Techniken. Einerseits wurde ein Onlinezugriff auf den 
Servicekatalog realisiert. Andererseits wurde der Katalog in einigen 
Bereichen ins CMS repliziert, um eine höhere Verfügbarkeit und 
eine bessere Auffindbarkeit über Suchmaschinen zu erreichen.

Ausblick
Auch im Zuge der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie 

soll das ELKAT-System verwendet werden. 

Verzeichnis der Konventionen
1 ELKAT: http://www.ref.gv.at/AG-II-Architektur-elkat-1-0-0.2280.0.html
2 Schlüsselsysteme: http://www.ref.gv.at/Veroeffentlichte-Informatio-

nen.203.0.html
3 Leistungsbeschreibungen: http://www.ref.gv.at/EP-VV-lb-1-0-0-20-12-

2006.1037.0.html
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